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Bund 2015/8 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 1 26d Abs. 1 
Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh­
mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen getroffen hat. 

Berichtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam­
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs­
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeichnung mit 3 und im  Kursivdruck) sowie die allfallige Gegen­
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge­
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen-, Berufs- und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Form zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich­
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes .. http ://www.rechnungshof.gv.at .. ver­
fügbar. 

1 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 5 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

2 Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)6 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

BMASK 

BMG 

BMI 

BMEIA 

BMI 

BMLVS 

BMWFW 

BMF 

BMWFW 

Bund 20 1 5/8 

Inhaltsverzeichnis 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
Gesundheit 
I nneres 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnl ichem Aufenthalt  
in der Sozialversicherung als Anspruchsvoraussetzung ______ 5 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Europa, I ntegration und Äußeres 
Inneres 

Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur Integration 
von Flüchtlingen und Migrantlnnen ____________ 67 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
L andesverteidigung und Sport 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD _______ 175 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Finanzen 

Bankenpaket ; Follow-up-Überprüfung ___________ 261 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Medientransparenz in der BIG ______________ 297 

3 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 7 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

4 Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)8 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Bund 2015/8 

Bericht 
des Rechnungshofes 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

5 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 9 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

6 Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)10 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

BMASK 

BMG 

BMI 

Bund 2 0 1 5/8 

Inhaltsverzeichnis 

Tabellenverzeichnis ___________________ 8 

Abkürzungsverzeichnis 9 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
Gesundheit 
Inneres 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt 
in der Sozialversicherung als Anspruchsvoraussetzung 

Kurzfassung _____________________ 12 

Prüfungsablauf und -gegenstand ______________ 22 

Rechtliche Grundlagen _________________ 23 

Zuständigkeiten ____________________ 31 

Prüfschritte der Krankenversicherungsträger __________ 33 

Vergleich mit anderen Sozialversicherungsträgern ________ 47 

Sonstige Rahmenbedingungen für die Prüfung der 
Anspruchsberechtigung _________________ 51 

Zusammenfassung und Reformversuche ___________ 61 

Schlussempfehlungen __________________ 64 

7 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 11 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Zugang zu Krankenversicherungsleistungen 24 

Tabelle 2: Überblick über die Akteure und ihre Zuständigkeiten 3 2 

Tabel1e 3 :  Entwicklung der Kriterien für die Prüfung 
des Wohnsitzes 34 

Tabel1e 4: Entwicklung der Kriterien für die Prüfung des 
gewöhnlichen Aufenthalts 3 5  

Tabelle 5: Begriffe der JN und des MeldeG und ihre 
Tatbestandsmerkmale 38 

Tabel1e 6: Kriterien für die Meldung eines Hauptwohnsitzes 
bei der Meldebehörde 39 

Tabel1e 7: Kriterien für die Prüfung des Wohnsitzes und des 
gewöhnlichen Aufenthalts durch die BGKK, NÖGKK, 
SGKK, StGKK und WGKK 47 

8 Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)12 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Bund 2015/8 

Abkfuzungsverzeichnis 

Abs. 
AMS 
Art. 
ASVG 

BGBI.  
BGKK 
B-KUVG 
BMASK 

BMG 
BMI 
BPGG 
BSVG 
bspw. 
B -VG 
bzw. 

ca. 

EFSlg. 
etc. 
EU 
EUR 
EWR 

f./ff. 

GSVG 

Absatz 
Arbeitsmarktservice Österreich 
Artikel 
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9 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 13 von 100

www.parlament.gv.at



10 

JN 

Lfg. 
LGZ 
lit . 

MeldeG 
Mio. 
Mrd. 

NÖGKK 
Nr. 

OGH 

PV 
PVA 

rd. 
RH  
Rz  

SGKK 
SPG 
StGKK 
SVA 

TZ 

u.a. 

VfGH 
vgl. 
VO 
VwGH 

WGKK 

Z 
z.B. 
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Pensionsversicherung 
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rund 
Rechnungshof 
Randziffer 

Salzburger Gebietskrankenkasse 
Sicherheitspol izeigesetz 
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Steiermärkische Gebietskrankenkasse 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

Textzahl (en) 

unter anderem 

Verfassungsgerichtsho f 
vergleiche 
Verordnung 
Verwaltungsgerichtshof 

Wiener Gebietskrankenkasse 

Ziffer 
zum Beispiel 
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Zentrales Melderegister 
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Bund 201 5/8 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Gesundheit 

Inneres 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

Das öst erreichische Sozialversicherungsrecht knüpfte das Bestehen 
eines Krankenversicherungsverhältnisses im Regelfall an das Vorlie­
gen eines Beschäftigungsverhält nisses b zw. einer Pension an. Einige 
Tatbestände normierten jedoch den Wohnsitz bzw. den gewöhn­
lichen Aufenthalt als Anspruchsvoraussetzung. Dies galt in der Kran­
kenversicherung etwa für die Selbstversicherung und für die M it ­
versicherung von Angehörigen, fand sich aber auch in anderen 
Vollzugsbereichen der Sozialversicherungsträger, z.ll . bei der Aus­
gleichszulage und b eim Pflegegeld. 

Die Krankenversicherungsträger interpretiert en die recht lichen 
Grundlagen der Anspruchsvorausset zungen Wohnsitz bzw. gewöhn­
licher Aufent halt unterschiedlich. Die Prüfung dieser Krit erien war 
dadurch erschwert ,  dass die relevanten Defmit ionen aus einem ande­
ren Recht sbereich st ammten. Die t atsächlich verwendeten Abfragen 
des Zentralen Melderegist ers waren nicht aussagekräftig. 

Nicht zulet zt aufgrund der Gebarungsüb erprüfung durch den RH 
diskut ierten die Krankenversicherungsträger, die Vorgehensweise 
zur Prüfung des Wohnsit zes bzw. gewöhnlichen Aufenthalts als 
Anspruchsvorausset zung zu verändern. 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung zum Thema "Wohnsitz und gewöhn­
licher Aufenthalt als Anspruchsvoraussetzung in der Sozialversiche­
rung" war die Beurteilung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 
der diesb ezüglichen Vollziehung der Krankenversicherungsträger, 
der Konsequenzen der gesetzlichen Vorgaben, der Wahrnehmung 
der gesetzlichen Aufsicht und legistischer Maßnahmen sowie der 
Koordination zwischen den Krankenversicherungsträgern. (TZ 1 )  

Der RH konzentrierte  sich im Rahmen dieser Gebarungsüberprüfung 
insb esondere auf Versicherungsverhältnisse von Drittstaatsangehö­
rigen, also Fremden, die nicht EWR -Bürger oder Schweizer Bürger 
sind. Dieser Schwerpunkt wurde gewählt, weil die Krankenversi­
cherung von EWR-Bürgern und Schweizer Bürgern durch b eson­
dere Regelungen erfasst war, die einen Kostenersatz an Österreich 
vorsahen. (TZ 1) 

Maßgebliche Anspruchsvoraussetzungen 

Im Regelfall knüpfte das österreichische Sozialversicherungsrecht 
ein Versicherungsverhältnis nicht an den Aufenthalt, sondern an ein 
Beschäftigungsverhältnis bzw. eine Pension an. Einige Tatb estände 
normierten jedoch den Wohnsitz bzw. den gewöhnlichen Aufenthalt 
als Anspruchsvoraussetzung. Dies galt in der Krankenversicherung 
etwa für die Selbstversicherung und für die Mitversicherung von 
Angehörigen, fand sich aber auch in anderen Vollzugsb ereichen der 
Sozialversicherungsträger, z.B. b ei der Ausgleichszulage und b eim 
Pflegegeld. (TZ 2) 

Das ASVG enthielt unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen, die 
auf den Aufenthalt einer Person Bezug nahmen. Diese Begriffe waren 
nicht defmiert. Die Verwendung unterschiedlicher Begriffe ohne 
Legaldefinition erschwerte den Vollzug. Der Grund für die Unter­
schiede war nicht nachvollziehb ar. (TZ 2 )  

Inhalt der Begriffe Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt 

D as Sozialversicherungsrecht nannte die Begriffe Wohnsitz und 
gewöhnlicher Aufenthalt als Anspruchsvoraussetzungen für die 
Selb stversicherung und Mitversicherung, defmierte diese jedoch 
nicht. Die laut Rechtsprechung heranzuziehenden Definitionen 
waren dem Zivilprozessrecht entnommen und nicht auf Sozialver-

Bund 2015/8 
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Kurzfassung 

Zuständigkeiten 

Bund 201 5/8 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnLichem 
AufenthaLt in der SoziaLversicherung 

sicherungsansprüche, sondern auf die Best immung der Gericht szu­
st ändigkeit zugeschnitten. (TZ 3 )  

Beide Begriffe stellten auf das Vorliegen des Lebensmittelpunkts  
sowie auf eine Dauerhaftigkeit des Aufenthalts  ab und waren somit 
in ihrer Bedeut ung sehr ähnlich. (TZ 3 )  

D ie  Krankenversicherungsträger st anden vor der Herausforderung, 
b ereits zum Zeitpunkt der Antragstellung die mit den Begriffen 
Wohnsitz b zw. gewöhnlicher Aufenthalt gefordert e  Dauerhaftigkeit 
des Aufenthalts zu b eurt eilen. Dass die beiden überprüften Kran­
kenversicherungst räger in der Vollziehung der letzten Jahre ver­
schiedene Vorgehensweisen wählten, zeigte,  dass unklar war, wie 
die Üb erprüfung der Voraussetzungen konkr et erfolgen sollte. (TZ 3) 

Die St GKK und die WG KK b eurteilten die Rechtmäßigkeit des Auf­
enthalt s  für die Begründung eines Wohnsit zes unterschiedlich. Die 
St G KK vertrat die Recht sansicht ,  dass beim Wohnsitz die Prüfung 
der Rechtmäßigkeit des Aufent halts nicht zulässig war. Demgegen­
über sah die WG KK das Vorliegen eines recht mäßigen Aufenthalt s  
zwar als erforderlich an, prüfte diesen allerdings nicht gesondert ,  
da sie davon ausging, dass die Meldebehörden eine Prüfung der 
Recht mäßigkeit des Aufenthalt s vor Eintragung der M eldedat en im 
Zent ralen M elderegist er (ZMR) durchführt en. (TZ 3) 

Die Zuständigkeiten für die Eint ragung eines Hauptwohnsit zes (Bür­
germeister einer Gemeinde), für die Prüfung der Vorausset zungen 
eines Versicherungsverhält nisses (Krankenversicherungst räger) und 
für einen wesent lichen Teil der finanziellen Konsequenzen (die Län­
der waren Erhalter von Krankenanstalten) waren zersplittert .  Jeder 
dieser Aufgabent räger sah sich in der Regel nur für seinen eigenen 
Bereich verantwort lich. (TZ 4) 
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Kurzfassung 

Überblick über die Akteure und ihre Zuständigkeiten 

Genehmigung Einreise 

Aufenthalt und 
Niederlassung 

Meldung der Unterkunft 
laut MeldeG 

Begründung einer 
Krankenversicherung 

Finanzierung der 
Leistungen 

Quelle: Darstellung RH 

Prüfschritte 

der Kranken­

versicherungsträger 

14 

Bund SV-Träger Land Gemeinde 

BMEIA BMI BMG Haupt- KV-Träger Kranken- Landes- Melde-

X 

verband anstalt hauptmann behörde 

X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

Bei den Rechtsträgern best anden unterschiedliche Int eressenslagen : 
Während die Gemeinden aufgrund der Zuweisung von Steuermitteln 
nach Bevölkerungsschlüsseln eher einen Anreiz hatt en, eine hohe 
Zahl gemeldeter Hauptwohnsitze anzustreben, hatten die Kranken­
versicherungsträger das Vorliegen eines Versicherungsverhält nisses 
zu prüfen. Da sie Krankenhausaufenthalte  pauschal vergüt eten, tru­
gen sie nur ein b eschränktes Risiko für eine ungerecht fert igte Inan­
spruchnahme stat ionärer Behandlung. Die Länder, die als Träger der 
Krankenanstalt en einen großen Teil der Behandlungskost en trugen, 
waren im Prozess für das Zustandekommen eines Versicherungs­
verhältnisses nicht eingeb unden. (TZ 4) 

Ent wicklung der Prüfmaßstäbe 

Die St G KK und die WG KK verfügten in den letzt en Jahren über 
unterschiedliche Krit erien für das Vorliegen eines Wohnsitzes bzw. 
gewöhnlichen Aufenthalts  und reduzierten diese Krit erien im Laufe 
der Zeit . Während z.B. die St GKK b is zum Jahr 20 10  eine Aufent ­
halt sbewilligung bzw. einen Ant rag auf Aufent haltsb ewilligung als 
Nachweis des Wohnsitzes für eine Selbstversicherung verlangt e, 
zog die WGKK bereits seit dem Jahr 1985 lediglich die Hauptwohn­
sit zmeldung im ZMR für eine Selb stversicherung heran. Allerdings 
waren die StG KK und die WGKK über die im Zuge einer Wohn­
sit zmeldung von den Meldeb ehörden vorgenommenen Prüfschritt e 
nicht informiert .  (TZ 5) 

Bund 2015/8 
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Kurzfassung 

Bund 2015/8 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung 

Neb en der Ab frage im ZMR erfolgten keine weiteren Prüfu ngs­
handlungen zu den tatsächlichen Leb ensumständen. I nsbesondere 
auf den Umstand, dass viele Drittstaatsangehörige nur einen z eit­
lich befristeten Aufenthalt b esaßen, gingen die Krankenversiche­
rungsträger nicht ein. (TZ 5) 

Abfrage im Zentralen Melderegister für die Prüfu ng durch die Kran­
kenversicherungsträger 

D ie von der StGKK und der WGKK verlangte Eintragung im ZMR 
ließ keine zwingenden Rückschlüsse auf den tatsächlichen Aufent­
halt bzw. den tatsächlichen Leb ensmittelpunkt z u, da die Meldeb e­
hörden keine weiterführenden Prüfschritte setzten. So konnten auch 
Personen, die sich mit einem 90-Tage-Reisevisum in Österreich auf­
hielten, einen Hauptwohnsitz in Österreich begründen. Die Meldebe­
hörden konnten bei  einer Meldung, die postalisch oder durch einen 
Dritten vorgenommen wurde, nicht verifIz ieren, ob sich die ange­
meldete Person z um Meldezeitpunkt tatsächlich im Inland aufhielt. 
Wenn für die Meldebehörde - z .B.  durch ein Visum - erkennb ar 
sein konnte, dass der Aufenthalt einer Person voraussichtlich nicht 
dauerhaft war, waren keine Prüfu ngshandlungen der Meldeb ehör­
den vorgesehen. (TZ 6) 

Da das Melderecht keine Befristung für die Dauer des kurz fristigen 
Aufenthalts vorsah, war nicht ausz uschließen, dass ein Wohnsitz im 
ZMR bestehen b lieb, wenn der Meldepflichtige nach Ablauf seines 
rechtmäßigen Aufenthalts wieder ausreiste und sich nicht abmeldete. 
Es gab auch keine rückwirkende Berichtigung der Meldedaten. (TZ 6) 

Die Meldebestätigungen beurkundeten lediglich die Tatsache der 
Meldung, gaben aber nicht über die tatsächlichen Verhältnisse Aus­
kunft. S ie hatten z war Indizcharakter, ersetzten aber nicht eine tie­
fergehende inhaltliche Prüfung. (TZ 6) 

Da die Meldebehörden keine eingehende Prüfu ng von Aufenthalts­
voraussetz ungen vornahmen, mussten die nachfolgenden Organi­
sationseinheiten selbst Prüfungshandlungen vornehmen. Damit war 
die Gefahr von Doppelgleisigkeiten und uneinheitlichen Ergeb nis­
sen verb unden. (TZ 6) 
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Abweichung von der grundsätz lichen Vorgehensweise 

Bei der Selbstversicherung erfolgte bei bei den Krankenversiche­
rungsträgern die Ab frage im ZMR nur zum Zeitpunkt der Anmel­
dung, es erfolgte keine weitere Prüfu ng während der Wartezeit bis  
zum Leistungsanspruch. Seit dem Jahr 201 4  führte die WGKK vor 
Beginn des Leistungsanspruchs neuerlich eine Ab frage durch. (TZ 1) 

Die geltende Dienstanweisung der WGKK über die Prüfu ng des 
gewöhnlichen Aufenthalts gab die aktuelle Vollzugspraxis nicht 
vollständig wieder. Die WGKK hatte mit der Wissensdatenb ank ein 
laufend aktualisiertes Informationstool z ur Verfügung. Die Infor­
mationen im Bereich der Mitversicherung waren für eine ordnungs­
gemäße Vollz iehung der gesetz lichen Bestimmungen nicht ausrei­
chend. So war z .B. nicht erkenntlich, ob bei einer Mitversicherung 
von Pflegekindern ein Hauptwohnsitz oder ein Nebenwohnsitz als 
Anspruchsvoraussetzung gefordert war. Zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfu ng war die WGKK b estrebt, die Schulungsunterlagen z usam­
menz uführen und z u  aktualisieren. (TZ 1) 

D ie StGKK hielt sich z umindest in zwei Fällen nicht an ihre eigenen 
Vorgaben, eine Selbstversicherung nur bei Vorl iegen eines Haupt­
wohnsitz es durchzuführen. Es war nicht dokumentiert, dass die 
Anspruchsvoraussetzungen aufgrund anderer Nachweise erbracht 
worden waren. (TZ 1) 

Die StGKK wies den Versicherten im Formblatt der Mitversiche­
rung auf das Erfordernis des Bestehens des Lebensmittelpunkts in 
Österreich hin und ließ sich dessen Vorliegen mit der Unterschrift 
am Formblatt bestätigen. (TZ 1) 

Prüfschritte durch andere Krankenversicherungsträger 

Im Rahmen der Gebarungsüberprüfung nahm der RH Kontakt zu wei­
teren Krankenversicherungsträgern auf (Burgenländische Geb iets­
krankenkasse - BGKK, Niederösterreichische Geb ietskrankenkasse 
- NÖGKK, Salzburger Gebietskrankenkasse - SGKK und Soz ialver­
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft - SVA) und erhob 
deren Vollzugspraxis. Die Praktiken der einzelnen Krankenversiche­
rungsträger bei der Prüfu ng der Anspruchsvoraussetz ungen Wohn­
sitz und gewöhnlicher Aufenthalt unterschieden sich. (TZ 8) 
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Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung 

Selbst innerhalb der Träger galten für die Prüfu ng von Wohnsitz 
sowie gewöhnlichem Aufenthalt teilweise unterschiedliche Prüf­
maßstäbe. So verlangte z .B .  die BGKK für das Vorliegen des Wohn­
sitzes einen Aufenthaltstitel des Antragstellers, erachtete aber für 
den gewöhnlichen Aufenthalt eines Angehörigen eine Meldebestä­
tigung als ausreichend. I m  Gegensatz dazu sahen die NÖGKK, die 
SGKK und die SVA beim Wohnsitz die Meldeb estätigung als aus­
reichend an und forderten für die Feststellung eines gewöhnlichen 
Aufenthalts neben der Meldebestätigung zusätz liche Nachweise. Für 
die SVA war das Vorliegen eines Reisevisums nicht ausreichend, um 
einen gewöhnlichen Aufenthalt zu belegen. (TZ 8) 

Die SGKK hatte im Bereich der Mitversicherung im Jahr 2014 ihre 
Praxis geändert. Sie sah das Vorliegen einer ZMR-Meldebestätigung 
nicht mehr als ausreichend an und unternahm weitere Prüfschritte 
zur Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts. (TZ 8) 

Neben der StGKK und der WGKK beurteilten auch die anderen ange­
führten Krankenversicherungsträger das Vorliegen eines rechtmä­
ßigen Aufenthalts für die Begründung eines Wohnsitzes unterschied­
lich. (TZ 3, 8) 

Kriterien der Pensionsversicherungsanstalt für die Gewährung einer 
Ausgleichszulage 

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) forderte für die Feststellung 
eines gewöhnlichen Aufenthalts als Voraussetz ung zur Gewährung 
der Ausgleichsz ulage - im Unterschied zur StGKK und WGKK im 
Bereich der Krankenversicherung - umfangreiche Informationen 
und Unterlagen des Antragstellers. Der RH sah den Grund für die 
umfangreichen Prüfm aßnahmen darin, dass Ansprüche auf Geldleis­
tungen erworben wurden und Finanz ierung, Regelung und Aufsicht 
über den Vollzug in einer Hand, nämlich beim Bund, lagen. (TZ 9) 

Kreis der Angehörigen 

Der Kreis der Angehörigen war im ASVG weit gefasst und umfasste 
nicht nur Ehegatten und verwandte Personen, sondern auch z .B.  
Pflegekinder und Haushaltsführer. (TZ 10) 

Insb esondere für eine Mitversicherung von unentgeltlich verpfleg­
ten Pflegekindern und Haushaltsführern waren keine schlüssigen 
Nachweise erforderlich. Die StGKK und die WGKK verlangten für die 
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Mitversicherung in der Vollzugspraxis nur eine einfache Erklärung 
am Formblatt, daneben reichte das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes 
laut ZMR als alleiniges Kriterium aus, was keinen Beweis über die 
tatsächlichen L eb ensverhältnisse lieferte. (TZ 10) 

Die gesetz lichen Regelungen zur Mitversicherung von Pflegekindern 
ohne behördliche Bewilligung und von Haushaltsführern waren in 
der vorliegenden Form nicht ausreichend, um Missbrauch von Kran­
kenversicherungsleistungen zu verhindern. (TZ 10)  

Daten und Datenqualität 

Die StGKK und die WGKK hatten keine Konzepte z ur Speicherung 
von Daten, die Grundlage für eine Risikoeinschätz ung z ur Verhin­
derung ungerechtfertigter Inanspruchnahme von L eistungen man­
gels Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt sind. (TZ 11) 

Die b ei den Krankenversicherungsträger speicherten die Staatsan­
gehörigkeit der Anspruchsb erechtigten nicht durchgängig. Die feh­
lende Information über die Staatsbürgerschaft erschwerte eine risi­
koorientierte Analyse. (TZ 11) 

Di e Krankenversicherungsträger erstellten aus ihren b estehenden 
Daten keine risikoori entierten Auswertungen. Dies ist essentiell, um 
aus den gespeicherten Daten jene Fälle auswählen zu können, b ei 
denen eine vertiefte Prüfung notwendig ist. (TZ 11 ) 

Zusammenarb eit mit Behörden 

Ein standardisierter Datenaustausch z wischen den Krankenver­
sicherungsträgern und dem BMI zur IdentifIz ierung und Klärung 
von Zweifelsfanen (Regelung, welche Informationen ausz utauschen 
wären, wer Zugriff auf welche Systeme haben sollte und wer als 
Ansprechpartner z ur Verfügung stehen sollte) fand nicht statt, es 
war auch kei n Konz ept dafür vorhanden. Bei den Akteuren b estand 
Unsicherheit darüber, ob ein Austausch datenschutz rechtlich mög­
l ich sei. (TZ 12) 

Es gab nur in Einz elfällen Kontakte z wischen den Krankenversi­
cherungsträgern, Fremden- und Aufenthaltsb ehörden und Melde­
b ehörden, eine standardisierte Form der Zusammenarbeit b estand 
jedoch nicht. (TZ 1 2) 

Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)22 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Kurzfassung 

Bund 201 5/8 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in  der Sozialversicherung 

Beispielsweise hatte das BM! nur Zugriff auf den Versicherungs­
datenauszug, weitere Informationen - wie z .B.  die Anspruchsbe­
rechtigung eines Angehörigen - konnte es nicht erkennen. Ande­
rerseits hatten die Krankenversicherungsträger keine Möglichkeit, 
auf die Informationssysteme zu Visum und Aufenthalt z uz ugrei­
fen. Die Krankenversicherungsträger erhielten weiters von einer 
Abmeldung im ZMR keine Kenntnis, sofern der Versicherte dies 
nicht selb st mitteilte. Das Versicherungsverhältnis b lieb dann trotz 
fehlender Anspruchsvoraussetz ungen aufrecht. (TZ 1 2) 

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen 

D ie Krankenversicherungsträger hatten zu Unrecht erbrachte Leis­
tungen zurückzufordern, wenn der Leistungsempfa nger den Bezug 
durch bewusst unwahre Angaben oder die Verletz ung von Mel­
devorschriften herbeigeführt hatte. Die Sozialversicherungsgesetz e  
enthielten unterschiedliche Regelungen zur Rückforderung. (TZ 1 3) 

Das ASVG sah zwar eine Rückforderung von erbrachten Geldleis­
tungen sowie Aufwendungen für Heilbehelfe und Anstaltspfl ege vor, 
jedoch keine Rückforderung von Aufwendungen für ärz tliche Hilfe 
und Heilmittel. Eine gleichlautende Bestimmung enthielt das BSVG. 
Im Gegensatz daz u  ermöglichten das GSVG und das B-KUVG die 
Rückforderung aller Geld- und Sachleistungen. Die Einschränkung 
der Rückforderb arkeit war 1 916 damit begründet worden, dass die 
Zuordnung und exakte Ermittlung der Ärz te- und Medikamenten­
kosten z um Zeitpunkt der Einführung der gesetz lichen Bestimmung 
nur mit hohem Verwaltungsaufw and möglich gewesen war. (TZ 1 3) 

Die abgerechneten ärz tlichen Leistungen und Heilmittel konnten 
mittlerweile durch IT-Unterstützung exakt ermittelt und einem Ver­
sicherten z ugeordnet werden. Damit war die Einschränkung der 
Rückforderbarkeit sachlich nicht mehr begründet. (TZ 1 3) 

Projekte zur Missbrauchsb ekämpfung 

Der Hauptverband war zur Zeit der Gebarungsüberprüfu ng bemüht, 
eine neue Schwerpunktkompetenz im Bereich " Missbrauchsbekämp­
fu ng in der soz ialen Sicherheit" zu entwickeln. Er analysierte dabei 
in enger Zusammenarbeit mit den Krankenversicherungsträgern 
sowie sonstigen Beteiligten (Finanzverwaltung, Poliz ei, AMS etc.) 
M issbrauchssz enarien und die damit verb undenen Probleme und 
entwickelte Maßnahmen zur Verhinderung von Soz ialrn issbrauch. 
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Eine enge Zusammenarbeit der beteiligten Behörden war von gro­
ßer Bedeutung. (TZ 1 4) 

Der Status quo zur Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Auf­
enthalt als Anspruchsvoraussetzungen in der Krankenversicherung 
war unbefriedigend. Einerseits waren im ASVG die Voraussetzungen 
Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt vorgegeben und diese hat­
ten die Krankenversicherungsträger daher zu überprüfen. Anderer­
seits fehlten Voraussetz ungen wie z .B.  klare Begrifflichkeiten und 
wirkungsvolle I nstrumente für eine Überprüfung. (TZ 1 5) 

Eine genaue Prüfung war insbesondere im Hinblick auf die Syste­
matik weiterfolgender Soz ialleistungen bedeutsam (z .B. die Ver­
knüpfung von Pflegegeldz uständigkeit mit der Zuständigkeit für 
die Krankenversicherung). (TZ 1 5) 

Der Hauptverband und die Krankenversicherungsträger hatten 
mehrmals versucht, den gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der 
Krankenversicherung um das Kriterium der Rechtmäßigkeit - ana­
log der Regelungen des Kinderbetreuungsgeldes und der Ausgleichs­
z ul age - zu ergänzen, um Anträge bei Nichtvorliegen der Voraus­
setz ungen für einen rechtmäßigen Aufenthalt ab lehnen zu können. 
Das BMG sprach sich diesbez üglich für eine Beibehaltung der der­
zeitigen Rechtslage aus. (TZ 1 5) 
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Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 

Aufenthalt in der Sozialversicherung 

Kenndaten der Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 

Sozialversicherung als Anspruchsvoraussetzung 

Rechtsgrundlagen Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung 
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 i.d.g.F.) 

Gesetz vom 1. August 1895, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und 
die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen 
(Jurisdiktionsnorm - JN, RGBl. Nr. 111/1895 i.d.g.F.) 

Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG, 
BGBl. Nr. 9/1992 i.d.g.F.) 

Gebarungsvolumen StGKK 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009/2013 

in Mrd. EUR in % 

Aufwand für Versiche-
rungsleistungen in der U21 1,325 1,361 1,403 1,441 0,120 + 9,1 
Krankenversicherung 

Anspruchiberechtigte Ptnonen in der Krankenversicherung1 

StGKK 

Anspruchsberechtigte 896.836 902.381 913.575 921.724 931.471 + 34.635 + 3,9 

davon 

Selbstversicherung nach 
§ 16 und § 19a ASVG 

Anzahl in % 

§ 16 Abs. 1 ASVG 6.850 6.791 6.305 6.258 6.202 - 648 -9,5 

§ 16 Abs. 2 ASVG 4.511 4.536 3.811 3.566 3.558 - 953 -21,1 

§ 19a ASVG 7.196 7.270 7.595 7.684 7.931 + 735 + 10,2 

Angehtrfge nach 1123 ASVG1 

Gesamt 238.061 236.586 234.971 233.316 233.133 - 4.928 - 2,1 

davon 

Ehepartner und 
45.317 43.767 42.231 40.762 39.712 -5.605 -12,4 

eingetragene Partner 

Kinder, Stiefkinder und 
188.342 188.117 187.609 186.859 186.952 - 1.390 -0,7 

Enkel 

Pflegekinder 866 872 937 949 1.038 + 172 + 19,9 

Haushaltsführer 1.744 1.759 1.893 1.937 1.975 + 231 + 13,2 

Pflegende Person 8 55 100 130 154 + 146 + 1.825,0 

Angehöriger EWR 1.784 2.016 2.201 2.679 3.302 + 1.518 + 85,1 
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Fortsetzung: Kenndaten der Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 

Sozialversicherung als Anspruchsvoraussetzung 

Gebarungsvolumen WGKK 

2009 2010 2011 2012 2013 
Veränderung 
2009/2013 

in Mrd. EUR in % 

Aufwand für Versicherungs-
leistungen in der Kranken- 2,603 2,642 2,729 2,799 2,874 + 0,271 + 10,4 
versicherung 

Anspruchsberechttgtl Penonen In der Krankenverslcherung1 

WGKK 

Anspruchsberechtigte 1.499.398 1.524.860 1.552.410 1.573.567 1.599.551 + 100.153 + 6,7 

davon 

SeLbstversicherung noch 
§ 16 und § 19a ASVG 

Anzahl in % 

§ 16 Abs. 1 ASVG 14.674 14.071 13.927 13.938 14.194 - 480 -3,3 

§ 16 Abs. 2 ASVG 14.803 15.372 14.536 14.606 14.639 -164 - 1,1 

§ 19a ASVG Z372 7.537 8.366 8.645 9.579 + 2.207 + 29,9 

Angeh6rtge lIICh • 123 ASVG1 

Gesamt 390.820 396.887 403.763 408.105 415.689 + 24.869 + 6,4 

davon 

Ehepartner und 
53.558 53.318 54.103 54.061 54.450 + 892 + 1,7 

eingetragene Partner 

Kinder, Stiefkinder und 
333.113 338.548 343.875 347.496 354.048 + 20.935 + 6,3 

EnkeL 

Pflegekinder 1.145 1.205 1.281 1.358 1.421 + 276 + 24,1 

HaushaLtsführer 2.461 2.533 2.747 2.976 3.117 + 656 + 26,7 

Pflegende Person 4 27 57 70 78 + 74 + 1.850,0 

Angehöriger EWR 539 1.256 1.700 2.144 2.575 + 2.036 + 377,7 

Stichtag: 30. November 

Quellen: Hauptverband; Darstellung RH 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

22 

1 Der RH führte von April bis Juli 2014 eine Querschnittsprüfung zum 
Thema "Wohnsitz und gewöhnl icher Aufenthalt als Anspruchsvoraus­
setzung in der Sozialversicherung" durch. Ziel der Gebarungsüberprü­
fung war die Beurteilung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 
diesbezüglichen Vollziehung der Krankenversicherungsträger, der Kon­
sequenzen der gesetzlichen Vorgaben, der Wahrnehmung der gesetz­
lichen Aufsicht und legistischer Maßnahmen sowie der Koordination 
zwischen den Krankenversicherungsträgern. 

Bund 201 5/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)26 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Prüfungsablauf und -gegenstand Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 

Aufenthalt in  der Sozialversicherung 

Rechtliche Grundlagen 

MaßgebLiche 

Anspruchs­

voraussetzungen 

Bund 2015/8 

Prüfungshandlungen erfolgten bei zwei Krankenversicherungsträgern 
(Steiermärkische Gebietskrankenkasse - StGKK, Wiener Gebietskran­
kenkasse - WGKK), bei drei Bundesministerien (BMASK, BMG, BMI)  
und beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträ­
ger (Hauptverband). Der Überprüfungszeitraum umfasste im Wesent­
l ichen die Jahre 2009 bis 2013 ,  im Bedarfsfall nahm der RH auf frühere 
bzw. aktuell e  Daten Bezug. 

Der RH konzentrierte sich im Rahmen dieser Gebarungsüberprüfung 
insbesondere auf Versicherungsverhältnisse von Drittstaatsangehö­
rigen, also Fremden, die nicht EWR-Bürger oder Schweizer Bürger 
sind. Dieser Schwerpunkt wurde gewählt, weil die Krankenversiche­
rung von EWR-Bürgern und Schweizer Bürgern durch besondere Rege­
lungen erfasst war, die einen Kostenersatz an Österreich vorsahen. 

Die Beurteilung der Vol lziehung des Fremden- und Aufenthaltsrechts 
sowie der Vol lziehung des Meldegesetzes (MeldeG) war nicht Gegen­
stand dieser Gebarungsüberprüfung. 

Zu dem im November 20 1 4  übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
das BMl im Jänner 201 5, das BMASK, das BMG, der H auptverband 
und die StGKK im Februar 201 5 sowie die WGKK im M ärz 201 5 Stel­
lung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im Mai 201 5. 

2.1 ( 1 )  Zugang zu Krankenversicherungsleistungen 

Das österreichische Sozialversicherungsrecht knüpfte das Bestehen 
eines Krankenversicherungsverhältnisses im Regelfal l  an das Vorlie­
gen eines Beschäftigungsverhältnisses bzw. einer Pension an. Einige 
Tatbestände normierten jedoch den Wohnsitz bzw. den gewöhnlichen 
Aufenthalt als Anspruchsvoraussetzung, wie z.B. die Selbstversiche­
rungl und die Mitversicherung2 von Angehörigen. 

1 Personen, die nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert waren, 
konnten sich, solange ihr Wohnsitz im Inland gelegen war, gemäß § 16 Abs. 1 ASVG 
in der Krankenversicherung auf Antrag selbstversichern. 

2 Für den Versicherten bestand im österreichischen Sozialsystem die Möglichkeit für 
eine Mitversicherung von Angehörigen, die nicht selbst kranken versichert waren. Der 
Leistungsanspruch der Angehörigen war vom Leistungsanspruch des Versicherten abge­
leitet. 
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Auch in anderen Vollzugsbereichen der Sozialversicherung - wie z.B. 
beim Kinderbetreuungsgeld, bei der Ausgleichszulage und beim Pfle­
gegeld - knüpfte der Leistungsanspruch an den Aufenthalt der leis­
tungsberechtigten Person an. Beim Pflegegeld war z.B. der gewöhn­
liche Aufenthalt gefordert, bei der Ausgleichszulage der rechtmäßige 
gewöhnliche Aufenthalt. Für den Erhalt von Kinderbetreuungsgeld 
musste der Mittelpunkt der Lebensinteressen im Inland l iegen und der 
Aufenthalt rechtmäßig sein. 

Die Regelungsbereiche waren teilweise miteinander verbunden. So rich­
tete sich die nationale Zuständigkeit für das Pflegegeld z.B. gemäß EU­
rechtl ichen Vorschriften nach der Zuständigkeit für die Krankenver­
sicherung. 

Die Möglichkeiten des Zugangs zu einer Krankenversicherung wiesen 
- wie in Tabelle 1 dargestellt - unterschiedl iche Anspruchsvoraus­
setzungen auf. 

Tabelle 1: Zugang zu Krankenvers;cherungsle;stungen 

Rechtsgrundlage/Gruppe Wohnsitz bzw. Beitrag des Versicherten Besonderheiten der 
Aufenthalt im Inland als (Stand: 2014) Versicherung 
Anspruchsvoraussetzung 

ASVG 

Arbeitnehmer nicht erforderlich Beitrag je nach Einkommen 

Selbstversicherte Wohnsitz zwischen 94,46 EUR und i.d.R. Wartezeit sechs 
377,85 EURjMonat Monate 

selbstversicherte gewöhnlicher Aufenthalt 52,68 EURjMonat 
Studierende 

selbst versicherte Wohnsitz 55,79 EURjMonat (inkl. Erwerb von Pensions-
geringfügig Beschäftigte PV-Beitrag) versicherungszeiten 

mitversicherte Angehörige gewöhnlicher Aufenthalt1 Zusatzbeitrag für 
bestimmte Angehörige 

Pensionisten ständiger Aufenthalt im Beitrag je nach Pension 
Inland1 

GSVG 

Selbstständige nicht erforderlich Beitrag je nach Einkommen, Selbstbehalt 20 %3 
mindestens 30,24 EURj 
Monat2 

mitversicherte Angehörige gewöhnlicher Aufenthalt1 Zusatzbeitrag für Selbstbehalt 20 %3 ausge-
des Selbstständigen bestimmte Angehörige nommen Kinder 

Weiterversicherung für Wohnsitz zwischen 41,14 EUR bzw. Selbstbehalt 20 %3 
Selbstständige 53,93 EUR und 404,31 EURj 

Monat 

Der Inlandsbegriff umfasste auch Staaten des EWR, die Schweiz sowie Vertragsstaaten. 
Bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung mit ASVG oder B-KUVG konnte dieser Betrag unterschritten werden (bis auf 0 EUR). 
Durch das Vorsorgeprogramm (Erfüllung bestimmter Gesundheitsziele: Blutdruck, Gewicht, Bewegung, Tabak, Alkohol) war 
eine Reduzierung auf 10 % möglich; bestimmte Leistungen waren vom Selbstbehalt ausgenommen (z.B. Spitalsaufenthalt in 
der allgemeinen Gebührenklasse). 

Quellen: ASVG; GSVG; SVA; Darstellung RH 
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Bund 2015/8 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung 

Als Voraussetzung für eine Selbstversicherung und eine M itversiche­
rung von Angehörigen sah der Gesetzgeber unter anderem den Wohn­
sitz bzw. den gewöhnlichen Aufenthalt im Inland vor. Bei der Mitver­
sicherung von Angehörigen bezog sich der In landsbegriff nicht nur 
auf das Bundesgebiet, sondern es waren aufgrund EU-rechtlicher und 
zwischenstaatlicher Regelungen der EWR, die Schweiz sowie fünf Ver­
tragsstaaten gleichgestellt. Österreich hatte mit Bosnien und Herzego­
wina, Mazedonien, Montenegro, Serbien und der Türkei ein bilaterates 
Abkom men über soziale Sicherheit abgeschlossen, das die Sachleis­
tungsaushilfe bei Krankheit und den Kostenersatz dafür regelte. Damit 
waren Angehörige auch dann von der Mitversicherung erfasst, wenn 
sie nicht im Bundesgebiet, sondern in diesen Staaten aufhältig waren. 

(2) Selbstversicherung 

Personen, die nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversichert waren, konnten sich, solange ihr Wohnsitz im 
Inland gelegen war, gemäß § 1 6  Abs. 1 ASVG auf Antrag selbst­
versichern. Ein Leistungsanspruch bestand grundsätzl ich erst nach 
sechs Monaten.) Die selbstversicherte Person hatte Anspruch auf 
Sachleistungen (z.B. ärztliche Hilfe, Heilmittel, Anstaltspflege). Geld­
leistungen (Krankengeld, Wochengeld) waren gesetzlich nicht vor­
gesehen. 

Der überwiegende Teil der Antragsteller zahlte einen nach sei­
nen wirtschaftlichen Verhältnissen herabgesetzten Beitrag.4 
Für Selbstversicherte war die Mitversicherung von Ehegatten, 
eingetragenen Partnern und Kindern möglich.5 

- Bei der Selbstversicherung für Studierende nach § 1 6  Abs. 2 ASVG 
war nicht der "Wohnsitz" sondern der "gewöhnl iche Aufenthalt" 
im Inland erforderlich. Eine Wartezeit für den Leistungsanspruch 
bestand nicht. Die StGKK und die WGKK verlangten für die Durch­
führung einer Selbstversicherung für Studierende jährlich eine Stu­
dienbestätigung. Bei Nichtvorlage beendeten sie die Selbstversiche­
rung. 

J siehe § 124 ASVG i.V.m. der Satzung des Krankenversicherungsträgers 
4 Von den nach § 16 Abs. I ASVG selbstversicherten Personen (April 2014) zahlten bei 

der StGKK 21 0J0 und bei der WGKK 22 % den Maximalbeitrag in Höhe von )77 ,85 EUR. 
Der durchschnittliche Beitrag betrug bei der StGKK und der WGKK jeweils rd. 168 EUR. 

5 Dafür leistete der Versicherte grundsätzlich einen Zusatzbeitrag; die Mitversicherung 
von Kindern war vom Zusatzbeitrag befreit. 

25 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 29 von 100

www.parlament.gv.at



Rechtliche Grundlagen 

26 

R 
-

H 

- Für geringfügig beschäftigte Personen bestand die Möglichkeit, sich 
bei Vorliegen eines Wohnsitzes im Inland nach § 1 9a ASVG auf 
Antrag in der Kranken- und Pensionsversicherung selbstzuversi­
chern. Der Leistungsanspruch bestand sofort. 

Der RH konzentrierte sich im Folgenden auf die Selbstversicherung 
nach § 1 6  Abs. 1 ASVG, weil bei den übrigen Varianten der Selbstver­
sicherung (Studierende bzw. geringfügig Beschäftigte) Anhaltspunkte 
für einen Aufenthalt im Inland bestanden. 

(3) Mitversicherung 

Für den Versicherten bestand im österreichischen Sozialsystem die 
Mögl ichkeit für eine Mitversicherung von Angehörigen6, die nicht 
selbst krankenversichert waren. Der Leistungsanspruch der Ange­
hörigen war vom Leistungsanspruch des Versicherten abgeleitet. Er 
bestand dann, wenn die Angehörigen ihren gewöhnlichen Aufent­
halt im In land (Bundesgebiet sowie der EWR, die Schweiz und die 
fünf Vertragsstaaten) hatten7. Der Versicherte musste für die M itver­
sicherung von Angehörigen grundsätzlich einen Zusatzbeitrag leisten, 
wobei insb. Kinder, Stiefkinder, Enkel und Pflegekinder davon ausge­
nommen waren. 

(4) Sonstige Begriffe 

Neben den Begriffen Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt sah das 
ASVG einen weiteren Aufenthaltsbegriff als Anspruchsvoraussetzung 
für eine Krankenversicherung vor: Pensionsbezieher waren kranken­
versichert, "solange sie sich ständig im Inland" aufhielten8. 

Eine sachliche Begründung für die Verwendung unterschiedlicher 
Begriffe im B ereich der Krankenversicherung konnte dem RH nicht 
dargelegt werden. 

Außerhalb des Krankenversicherungsbereichs verwendete das ASVG 
weitere ähnliche Begriffe, die auf den Aufenthalt einer Person Bezug 
nahmen, wie z.B. "ständiger Wohnsitz"9, "ständiger Wohnort" 10 und 

6 Ehegatten/eingetragene Partner, Kinder, Stiefkinder, Enkel, Pflegekinder, Haushalts­
führer, pflegende Personen 

7 Eine Ausnahme von der Voraussetzung des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland bestand 
für Kinder und Enkel, wenn sie sich im Ausland in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befanden ; § 1 23 Abs. 5 ASVG. 

8 § 8 ASVG 
9 § 299 ASVG (Tragung des Aufwands für die Ausgleichszulage) 
10 § 49 ASVG (Entgelt) 
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Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in  der Sozialversicherung 

"Wohnung" ) 1  sowie "rechtmäßiger gewöhnl icher Aufenthalt" 1 2. Das 
ASVG enthielt für keinen der genannten Begriffe eine Legaldefmition. 

2.2 Der RH stellte fest, dass das ASVG unterschiedliche Anspruchsvoraus­
setzungen enthielt, die auf den Aufenthalt einer Person Bezug nah­
men. Er kritisierte, dass diese Begriffe n icht defmiert waren. Die Ver­
wendung der unterschiedlichen Begriffe erschwerte den Vol lzug. Dem 
RH war der Grund für diese Unterschiede n icht nachvollziehbar. 

Der RH empfahl dem BMG, auf eine Vereinheitlichung der unterschied­
l ichen Anspruchsvoraussetzungen (Wohnsitz, Aufenthal t) hinzuwirken 
und für gleiche Voraussetzungen die gleichen Begriffe zu verwenden. 

2.3 Das BMG teilte in seiner Stellungnah me m it, dass es die Verwendung 
der untersch iedlichen Begriffe " Wohnsitz "  u nd "ständiger A ufenthalt" 
für sachgerecht halte und keine Vereinheitlichung anstrebe. Der Wohn­
sitz einer Person sei  an dem Ort begründet, an welchem sie sich in der 
erweislichen oder a us den Umständen hervorgehenden Absicht n ieder­
gelassen habe, daselbst ihren bleibenden A ufenthalt zu nehmen. Beim 
gewöhnlichen Aufenthalt sei die tatsächliche Anwesenheit maßgeblich 
u nd m üsse keine Bleibeabsicht vorliegen. Bei Studierenden bestehe oft­
mals n icht die Absicht, ständig am Ort der tatsächlichen Niederlas­
sung zu verbleiben. Somit sei h ier der Begriff des gewöhnlichen A uf­
enthalts zweckmäßiger. 

2.4 Der RH wies darauf hin, dass neben den B egriffen "Wohnsitz" und 
"gewöhnl icher Aufenthalt" auch die Begriffe "ständiger Aufenthalt" 
und "ständiger Wohnsitz" verwendet werden. Weiters verwies er neu­
erlich auf die fehlende Definition dieser Begriffe. Die Verwendung 
unterschiedlicher Begriffe war geeignet, den Vollzug zu erschweren. 

Der RH verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass selbst das BMG 
in seiner Stel lungnahme die Begriffe nicht einheitlich verwendete. Der 
RH hielt daher eine Vereinheitlichung und Klärung der Begriffe wei­
terhin für erforderlich und verblieb bei seiner Empfehlung. 

11 z.B. § 1 7 5  ASVG (Arbeitsunfall) 

1 2 z.B. § 292 ASVG (Ausgleichszulagel 

2 7  
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3 . 1  ( 1 )  Das ASVG definierte die Begriffe Wohnsitz und gewöhnl icher Auf­
enthalt nicht. Gemäß mehreren höchstgerichtlichen Entscheidungen 
waren die Begriffe Wohnsitz 13 und gewöhnlicher Aufenthaltl 4 ent­
sprechend den DefInitionen in § 66 lurisdiktionsnorm (JN) zu verste­
hen. 

Der Wohnsitz einer Person war gemäß § 66 Abs. 1 JN "an dem Orte 
begründet, an welchem sie sich in der erweislichen oder aus den 
Umständen hervorgehenden Absicht n iedergelassen hat, daselbst ihren 
bleibenden Aufenthalt zu nehmen". Er setzte somit neben dem fak­
tischen Dasein an einem Ort auch die Absicht voraus, auf Dauer blei­
ben zu wollen. Der Ort sol lte zum wirtschaftl ichen und faktischen Mit­
telpunkt des Lebens gemacht werden. 

Der gewöhnliche Aufenthalt gemäß § 66 Abs. 2 lN bestimmte sich 
dagegen ausschl ießl ich nach tatsächlichen Umständen ;  er hing weder 
von der Erlaubtheit noch von der Freiwill igkeit des Aufenthalts ab. Es 
waren seine Dauer und seine Beständigkeit sowie andere Umstände 
zu berücksichtigen, die dauerhafte Beziehungen zwischen einer Per­
son und ihrem Aufenthalt anzeigten. 

Im Unterschied zum Wohnsitzbegriff stellte der gewöhnl iche Aufent­
halt l aut JN somit nicht auf die Absicht ab, auf Dauer bleiben zu wol­
len. Ansonsten war die Bedeutung der Begri ffe sehr ähnlich. 

(2) Beurteilung der Dauerhaftigkeit des Aufenthalts im Entscheidungs­
zeitpunkt 

Die Begriffe Wohnsitz und gewöhnl icher Aufenthalt beinhalteten 
gemäß ihrer DefInitionen in § 66 JN ein Element der Dauerhaftigkeit. 

Laut Rechtsprechung musste der Aufenthaltsort der Mittelpunkt des 
Lebens, der wirtschaftlichen Existenz und der sozialen Beziehungen 
sein. Sollte der Aufenthalt erst kürzl ich begonnen haben, so war für 
die Beurteilung maßgebl ich, ob Umstände vorlagen, die darauf hin­
wiesen, dass die Person längere Zeit an dem Ort bleiben werde und 
den Ort zum Mittelpunkt des Lebens machen würde. 

Als Richtschnur für das Vorliegen eines gewöhnlichen Aufenthalts 
nannte die Rechtsprechung einen Zeitraum von ca. sechs Monaten 1 5. 

Kein gewöhnlicher Aufenthalt lag hingegen vor, wenn sich jemand 

1 3  z.B. VwGH 3333/79 vom 5. Dezember 1 980 

1 4  z.B. OHG \0 ObS 34/ 1 1  i vom 3.  Mai 201 1 ,  OGH \0 ObS 1 51 /04k vom 2 5. Jänner 2005 

15 z.B. OGH 10 Ob S 1 51 /04k vom 25. Jänner 2005, OGH 3 Ob 552/88 vom 22. Februar 1 989, 
LGZ Wien EFSlg. 79.089 oder 10 1 . 6 1 7  
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an einem Ort bloß vorübergehend oder für einen sonstigen kürzeren, 
klar abgrenz baren Zeitabschnitt aufhielt, z.B. zu Urlaubszwecken oder 
für eine Feri alpraxis. 1 6 

Die  Krankenversicherungsträger mussten bei der Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen für die Selbstversicherung und Mitversi­
cherung bereits zum Zeitpunkt der AntragsteIlung beurteilen, ob die­
ses Element der Dauerhaftigkeit des Aufenthalts gegeben war und der 
Lebensmittelpunkt im Inland lag, auch wenn der tatsächliche Aufent­
halt erst kurz zuvor begonnen hatte. Diese Ex-ante-Beurteilung führte 
zu Schwierigkeiten in der Vol lziehung (siehe TZ 5, 8). 

(3) Rechtmäßigkeit 

Für die Begründung eines Wohnsitzes beurteilten die zwei überprüften 
Krankenversicherungsträger das Erfordernis der Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts unterschiedlich. Die StGKK vertrat die Rechtsansichtl7, 
dass beim Wohnsitz die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts 
n icht zulässig war. Demgegenüber sah die WGKK das Vorliegen eines 
rechtmäßigen Aufenthalts zwar als erforderlich an, prüfte diesen aller­
dings nicht gesondert, da sie davon ausging, dass die Meldebehörden 
eine Prüfung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts vor E intragung der 
Meldedaten im Zentralen Melderegister (ZMR) durchführten. 

Beim gewöhnlichen Aufenthalt waren sowohl die StGKK als auch 
die WGKK der Meinung, dass die Rechtmäßigkeit keine Rolle spielte. 
Ein ige Gesetze im Sozial bereich forderten die Rechtmäßigkeit des Auf­
enthalts als Anspruchsvoraussetzung, z.B. das Kinderbetreuungsgeld­
gesetz (KBGG) für das Kinderbetreuungsgeld und das ASVG für die 
Ausgleichszulage zur Pension 1 8. Im  Gegensatz dazu war im ASVG für 
die Krankenversicherung die Rechtmäßigkeit des gewöhnlichen Auf­
enthalts nicht normiert l 9• Voraussetzung war hier der "gewöhnliche 
Aufenthalt". 

16 Simotta in Fasching/KonecnyJ I § 66 JN Rz 26 
17 Sie verwies dazu auf mehrere VwGH-Entscheidungen im Bereich des Staatsbürger­

schaftswesens, wonach für das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes gemäß Art. 6 B-VG 
die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nicht erforderlich war, siehe VwGH 98/01 /008 1 , 
VwGH 2002/ 1 8/0292, VwGH 2003/ 1 8/0084. 

1 8  Ein Pensionsbezieher mit rechtmäßigem gewöhnl ichem Aufenthalt im Inland hatte 
gemäß §§ 292 ff. ASVG Anspruch auf Ausgleichszulage zur Pension, wenn sein Gesamt­
einkommen einen gesetzlich festgelegten Richtsatz nicht erreicht. 

1 9  Ebenso wie § 1 23 ASVG verlangten z.B. § 83 G SVG und § 78 BSVG für die Anspruchs­
berechtigung von Angehörigen den gewöhnlichen Aufenthalt des Angehörigen im 
Inland.  Auch § 3 Bundespflegegeldgesetz (BPGG) setzte keine Rechtmäßigkeit des 
gewöhnlichen Aufenthalts des Pflegegeldbeziehers im Inland voraus. 

2 9  
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Daher war es auch für solche Personen, die sich nicht rechtmäßig im  
Inland aufhielten, möglich, einen gewöhnlichen Aufenthalt zu  begrün­
den und damit die Voraussetzungen für eine Aufnahme in die Kran­
kenversicherung als Angehöriger zu erfül len. 

3.2 ( 1 )  Der RH stellte kritisch fest, dass das Sozialversicherungsrecht die 
Begriffe Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt als Anspruchsvoraus­
setzungen für die Selbstversicherung und Mitversicherung nannte, 
diese jedoch nicht selbst defmierte. Die laut Rechtsprechung heranzu­
ziehenden Defmitionen waren dem Zivilprozessrecht entnommen und 
nicht auf Sozialversicherungsansprüche, sondern auf die Bestimmung 
der Gerichtszuständigkeit zugeschnitten. 

Beide Begriffe stellten auf das Vorliegen des Lebensmittelpunkts sowie 
auf eine Dauerhaftigkeit des Aufenthalts ab und waren somit in ihrer 
Bedeutung sehr ähnl ich. 

Der RH wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kran­
kenversicherungsträger vor der Herausforderung standen, bereits zum 
Zeitpunkt der AntragsteIlung die mit den Begriffen Wohnsitz bzw. 
gewöhnlicher Aufenthalt geforderte Dauerhaftigkeit des Aufenthalts 
zu beurteilen. Dass die beiden überprüften Krankenversicherungsträ­
ger in der Vol lziehung der letzten Jahre verschiedene Vorgehenswei­
sen wählten, zeigte, dass unklar war, wie die Überprüfung der Voraus­
setzungen konkret erfolgen sollte. 

Vor dem Hintergrund dieser Vollzugsprobleme empfahl der RH dem 
BMG, auf eine Defmition der Begriffe hinzuwirken, die sich an den 
Anforderungen der Vollziehung im Bereich der Krankenversicherung 
orientiert (z.B. Überprüfbarkeit ex ante). 

(2) Der RH stellte weiters kritisch fest, dass die StGKK und die WGKK 
das Vorliegen eines rechtmäßigen Aufenthalts für die Begründung 
eines Wohnsitzes unterschiedlich beurteilten. 

Er empfahl daher dem BMG, auf eine KlarsteIlung der Rechtslage im 
Hinblick auf das Erfordernis der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts für die 
Begründung eines Wohnsitzes gemäß § 1 6  Abs. 1 ASVG hinzuwirken. 

3.3 (1) Das BMG sprach sich in seiner Stellungnahme gegen eine Legal­
definition der Begriffe im Sozialversicherungsrecht aus. Es sah a uch 
keine Notwendigkeitfür  eine gesetzliche KlarsteIlung der Rechtslage in 
Hinblick a uf das Erfordernis der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts für 
die Begründung eines Wohnsitzes nach § 1 6  Abs. 1 ASVG. 
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Das BMG verwies darauf, dass das BMASK bereits im Jah r  1 996 mit 
Erlass die A uffassung vertreten habe, dass eine Bindung des gewöhn­
lichen Aufenthalts im Sinne des § ] 23 Abs. 1 Z 1 ASVG an  das Vor­
liegen einer Aufenthaltsbewilligung gesetzlich nich t gedeckt sei. Diese 
Rechtsmeinu ng sei a uch a uf die Frage, ob ein Wohnsitz gem. § 1 6  
Abs. 1 ASVG im Inland bestehe, anzuwenden. Es entspreche  dem 
Prinzip der Sozialversicherung, dass für den Eintritt einer Pflich tver­
sicherung n icht an  die Rechtmäßigkeit einer Beschäftigung angeknüpft 
werde. Dies gelte auch für die Frage der Zulässigkeit einer Selbstver­
sicherung. A us dem Gesetz sei das Erfordernis der Rechtmäßigkeit des 
A ufen thalts im Inland jedenfalls n ich t abzuleiten. 

(2) Die StGKK und WGKK befürworteten in ihren Stellungnahmen die 
einheitliche Auslegung der Begriffe Wohnsitz und gewöhnlicher A uf­
enthalt sowie die gesetzliche KlarsteIlung, dass sich in beiden Fällen 
die Prüfung a uch a uf die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts zu erstre­
cken habe. 

3.4 Der R H  wies gegenüber dem BMG nochmals darauf hin, dass die 
Aufenthaltsbegriffe dem Zivilprozessrecht - somit einem anderen 
Rechtsgebiet - entnommen, nicht auf die Anforderungen von Sozi­
alversicherungsträgern zugeschnitten waren und insbesondere die 
Ex-ante-Beurteilung der Sachverhalte in der Vol lziehung Probleme 
verursachte. Vor dem Hintergrund der bestehenden Vol lzugsprobleme 
verblieb der RH bei seiner Empfehlung, auf eine Definition der Begriffe 
im ASVG hinzuwirken, die sich an den Anforderungen der VoI lzie­
hung im Bereich der Krankenversicherung orientiert. 

Weiters hielt der RH angesichts der unterschiedlichen Vol lzugspraxis 
der Krankenversicherungsträger (s.  Tabel le  7) eine KlarsteIlung der 
Rechtslage im H inblick auf das Erfordernis der Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts beim Wohnsitz gern. § 1 6  Abs. 1 ASVG für notwendig. 

4.1 Die folgende Übersicht verdeutl icht die vielfaltigen Zuständigkeiten 
der bei Abschluss einer Krankenversicherung durch Drittstaatsange­
hörige agierenden Rechtsträger: 

3 1  

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 35 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Zuständigkeiten 

TabeLLe 2: Überblick ü ber die Akteure und ihre Zuständigkeiten 

Genehmigung Einreise 

Aufenthalt und 
Niederlassung 

Meldung der Unterkunft 
laut MeldeG 

Begründung einer 
Krankenversicherung 

Finanzierung der 
Leistungen 

Quelle: Darstellung RH 

32 

Bund SV-Träger Land Gemeinde 

BMEIA BMI BMG Haupt- KV-Träger Kranken- Landes- Melde-

X 

verband anstalt hauptmann behörde 

X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

Bei der Einreise von Drittstaatsangehörigen nach Österreich war in 
den meisten Fäl len ein Visum erforderlich. Nur für Staatsangehörige 
einiger Staaten war ein visumsfreier Aufenthalt für eine bestimmte 
Zeitdauer möglich. Für die Ertei lung eines Visums waren grundsätz­
l ich die österreich ischen Vertretungsbehörden im Ausland (z.B. Bot­
schaften) zuständig.2o Als Voraussetzung für die Erteilung eines Visums 
musste der Antragstel ler u.a. eine aufrechte Krankenversicherung (z.B. 
Reisekrankenversicherung) vorweisen und bestätigen, Österreich vor 
Ablauf des Visums wieder zu verlassen. Für bestimmte Staaten musste 
die Vertretungsbehörde vor Visumserteilung eine Stellungnahme des 
BMl  einholen. 

Hielt sich eine Person nach ihrer Einreise mindestens drei Tage in 
Österreich auf, war sie verpflichtet, ihre Unterkunft den Meldebehör­
den (Bürgermeister) bekanntzugeben. Die Meldebehörden speicherten 
die Wohnsitzmeldung im ZMR. Die Anzahl der Bewohner mit einem 
Hauptwohnsitz war für die Gemeinden auch im Hinblick auf E innah­
men aufgrund des Finanzausgleichs (Ertragsanteile) relevant. 

Stellte eine Person einen Antrag auf Krankenversicherung, prüfte der 
Krankenversicherungsträger im Fall einer Selbstversicherung oder Mit­
versicherung das Vorliegen des Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen Auf­
enthalts insbesondere durch eine Abfrage im ZMR. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen wurde die Person versichert bzw. mitversichert. 

20 In manchen Ländern erledigten Schengen-Partnerstaaten diese Aufgabe mit. Visums­
verlängerungen waren auch im Inland an den Flughäfen möglich. 
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In Leistungsfall bezahlten die Krankenversicherungsträger im nieder­
gelassenen Bereich die Sachleistungen nach dem mit den Vertrags­
partnern2 1  vereinbarten Tarif. 

Im  Krankenanstaltenbereich übernahmen die Krankenversicherungs­
träger einen jährl ich angepassten Pauschalbetrag. Neben Beiträgen 
des Bundes und der Gemeinden trugen grundsätzl ich die Länder als 
Träger der Krankenanstalten in diesem Bereich einen großen Teil der 
Finanzierung. 

4.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Zuständigkeiten für d ie Ein­
tragung eines Hauptwohnsitzes (Bürgermeister einer Gemeinde), für die 
Prüfung der Voraussetzungen eines Versicherungsverhältnisses (Kran­
kenversicherungsträger) und für einen wesentl ichen Teil der fmanzi­
ellen Konsequenzen (die Länder waren Erhalter von Krankenanstalten) 
zersplittert waren. Jeder dieser Aufgabenträger sah sich in der Regel 
nur für seinen eigenen Bereich verantwortlich. 

Er wies weiters darauf hin, dass bei den Rechtsträgern unterschied­
l iche Interessenslagen bestanden : Während die Gemeinden aufgrund 
der Zuweisung von Steuermitteln nach Bevölkerungsschlüsseln eher 
einen Anreiz hatten, eine hohe Zahl gemeldeter Hauptwohnsitze anzu­
streben, hatten die Krankenversicherungsträger das Vorliegen eines 
Versicherungsverhältnisses zu prüfen. Da sie Krankenhausaufenthalte 
pauschal vergüteten, trugen sie nur ein beschränktes Risiko für eine 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme stationärer Behandlung. Die Län­
der, die als Träger der Krankenanstalten einen großen Teil  der Behand­
lungskosten trugen, waren im Prozess für das Zustandekommen eines 
Versicherungsverhältnisses nicht eingebunden. 

Prüfschritte der Krankenversicherungsträger 

Entwicklung der 

Prüfmaßstäbe 

Bund 201 5/8 

5.1 ( 1 )  Für die Begründung einer Selbstversicherung oder Mitversicherung 
war ein Antrag an den Krankenversicherungsträger zu stel len. Dabei 
musste den Krankenversicherungsträgern die I dentität des Antragstel­
lers nachgewiesen werden, Z.B. durch Vorlage einer Kopie eines Licht­
bildausweises oder einer bereits vorhandenen e-card, ein persönlicher 
Kontakt war nicht notwendig. Die Krankenversicherungsträger prüf­
ten, ob die jeweiligen Voraussetzungen für die Aufnahme in die Kran­
kenversicherung vorlagen. 

2 1  Z.B. Ärzte 
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Bei Anträgen von Fremden22 hatten die StGKK und die WGKK ihre 
Prüfmaßstäbe in den letzten Jahren - bei diesbezüglich unveränderter 
Rechtslage im ASVG - mehrfach geändert, wie aus Dienstanweisungen 
und Arbeitsan1eitungen ersichtlich war. 

Tabelle 3:  Entwicklung der Kriterien für die Prüfung des Wohnsitzes 

StGKK WGKK 

Vollzugs praxis Datum Vollzugspraxis Datum 

WOHNSITZ (Selbstversicherung) 

*) Hauptwohnsitz UND  

*) Aufenthaltsbewilligung mind.  
sechs Monate; Reisevisum nicht 
ausreichend 

1996 *) Hauptwoh nsitz jedenfalls seit 
1985 
(schriftlich 
dokumentiert 
ab 2009) 

*) Aufenthaltsbewilligung bzw. 2004 
eingereichter Antrag; Reisevisum 
nicht ausreichend; Hinweis, dass 
§ 66 JN (Lebensmittelpunkt, 
Wille) maßgebend und nicht das 
MeldeG 

*) Hauptwoh nsitz 2010 

QueLLen: StGKK; WGKK; DarsteLLung RH 

34 

(2) Die StGKK verlangte für die Voraussetzung des Wohnsitzes in der 
Selbstversicherung in den Jahren 1 996 bis 2004 bei Fremden das Beste­
hen einer Aufenthaltsbewil l igung für mindestens sechs Monate und 
zusätzlich einen Hauptwohnsitz in Österreich. In den Jahren 2004 bis 
2010 musste der Antragsteller zumindest einen Antrag auf Aufent­
haltsbewil ligung vorweisen, der Nachweis eines Hauptwohnsitzes war 
nicht erforderlich. rm Zuge der Einführung eines für die Gebietskran­
kenkassen einheitlichen rT-Programms verlangte die StGKK ab dem 
Jahr 2010 unter Hinweis auf die Vorgehensweise der übrigen Gebiets­
krankenkassen den Hauptwohnsitz laut ZMR als alleiniges Kriterium. 

Die WGKK setzte laut eigenen Angaben zumindest seit dem Jahr 1 985  

für eine Selbstversicherung das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes laut 
ZMR voraus. Erst ab dem Jahr 2009 war diese Vorgehensweise schrift­
lich dokumentiert. 

22 Personen, die die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen 

Bund 2015/8 
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AufenthaLt in der SoziaLversicherung 

Tabelle 4: Entwicklung der Kriterien für die Prüfung des gewöhnlichen Aufenthalts 

StGKK WGKK 

GEWÖHNUCHER AUFENTHALT (Mttverstcherung) 

*) AufenthaltsbewiLLigung mind.  sechs 
Monate; Reisevisum nicht ausreichend 

*) Aufenthaltsbewilligung für mindestens 
sechs Monate ODER 

*) Antrag auf Aufenthaltsbewi lligung 
UND Meldebestätigung, die einen 
Aufenthalt von mindestens drei 
Monaten dokumentiert ODER 

*) schriftliche Darlegung der Fakten, die 
für eine Zuerkennung sprechen und 
EinzelfaLLentscheidung durch die StGKK 

*) Wohnsitz UND  
* )  gültige Niederlassungsbewilligung 

bzw. eingereichter Antrag 

*) Niederlassungsbewilligung/Auf­
enthaltserlaubnis; Reisevisum und 
Aufenthaltsvisum nicht ausreichend 

*) Hauptwohnsitz ODER 
*) Niederlassungsbewilligung/ Auf­

enthaltserlaubnis; Reisevisum und 
Aufenthaltsvisum nicht ausreichend 
ODER 

*) Niederlassungsbewilligung bzw. 
eingereichter Antrag UND  Wohnsitz 

1994 *) Wohnsitz UND  
* )  Aufenthaltsbewi lligung bzw. 

-berechtigung mind.  sechs Monate; 
Reisevisum nicht ausreichend 
Befristung der Angehörigen­
eigenschaft längstens mit der Dauer 
der Aufenthaltsbewilligung oder 
-berechtigung 

1995 gleich lautend wie Dienstanweisung aus 
1993; 
zusätzlich:  Prüfung des gewöhnlichen 
Aufenthalts entfäLLt für ein Jahr 
bei Ehegatten und..Kindern mit 
Hauptwohnsitz in  Osterreich 

2003 gleichlautend wie Dienstanweisung aus 
1993; 
zusätzlich: bei Ehegiltten und Kindern 
ist ein Wohnsitz in Osterreich nur 
erforderlich, wenn die Heirat bzw. die 
Geburt nicht in Österreich erfolgte 

2003 *) Wohnsitz ausgenommen Ehegatte mit 
Heiratsort und Kinder mit Geburtsort 
in Österreich 

2004 *) Hauptwohnsitz ausgenommen Ehe-
gatte mit Hei r�tsort und Kinder mit 
Geburtsort in Osterreich 

gleichlautend wie Dienstanweisung aus 2012 
2004; 
zusätzlich:  Versicherungszeiten­
bestätigung des letzten ausländischen 
Versicherungsträgers (für Angehörige 
ab dem 15. Lebensjahr, die bei Antrag­
�.teLLung noch keine sechs Monate in  
Osterreich den Hauptwoh nsitz haben 
bzw. ab 5. Juni 2012: für Angehörige 
(auch unter dem 15. �.ebensjahr), die 
ihren Wohnsitz nach Osterreich verlegen 
\Jnd - faLLs sie den Hauptwohnsitz in 
Osterreich haben - innerhalb von sechs 
Monaten nicht in  Österreich gesetzlich 
krankenversichert waren) 

*) Hauptwohnsitz 2012 

Quellen: StGKK; WGKK; Darstellung RH 

Bund 2015/8 

1993 

1994 

1995 

1996 

2006 
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(3)  Für einen gewöhnlichen Aufenthalt eines Angehörigen hatten die 
StGKK bis ins Jahr 201 2 und die WGKK bis ins Jahr 1 996 eine Auf­
enthaltsbewil l igung von mindestens sechs Monaten verlangt. Wie aus 
der obigen Tabelle ersichtlich, änderten sie die Prüfungskriterien noch 
mehrmals. 

(4) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung zogen sowohl die StGKK als 
auch die WGKK den Hauptwohnsitz im ZMR23 als alleiniges Kriterium 
heran, um versichert bzw. mitversichert werden zu können. Sie sahen 
in der Meldebestätigung über einen Hauptwohnsitz einen Beweis für 
einen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt. Die StGKK räumte dem 
RH gegenüber ein, sie habe Informationen, dass die Meldebehörden 
den rechtmäßigen oder tatsächlichen Aufenthalt nicht prüften und 
zwar weder zum Zeitpunkt der Anmeldung noch danach. 

Die StGKK und die WGKK gingen dennoch davon aus, dass die Mel­
debehörden zur Feststel lung des Aufenthalts einer Person schon zuvor 
Prüfschritte gesetzt hatten, dass die Angaben im ZMR richtig waren 
und dass eine Hauptwohnsitz-Eintragung mit einem Reisevisum nicht 
möglich war. 

Andere Prüfungshandlungen oder eigene Erhebungen der Krankenver­
sicherungsträger zu den tatsächlichen Lebensumständen des Antrag­
stel lers erfolgten im Regelfall nicht. 

D ies galt unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Insbesondere auf 
den Umstand, dass viele Drittstaatsangehörige nur einen zeitlich befris­
teten rechtmäßigen Aufenthalt (zeitlich beschränkter visumsfreier Auf­
enthalt, Visum, Aufenthaltstitel etc.) besaßen, gingen die beiden Kran­
kenversicherungsträger nicht ein. 

5.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die StGKK und die WGKK in den 
letzten Jahren über unterschiedliche Kriterien für das Vorliegen eines 
Wohnsitzes bzw. gewöhnl ichen Aufenthalts verfügten und diese Kri­
terien im Laufe der Zeit reduzierten. Während z.B. die StGKK bis zum 
Jahr 2010 eine AufenthaltsbewiJI igung bzw. einen Antrag auf Auf­
enthaltsbewill igung als Nachweis des Wohnsitzes für eine Selbstver­
sicherung verlangte, zog die WGKK bereits seit dem Jahr 1 98 5  l edig­
l ich die Hauptwohnsitzmeldung i m  ZMR für eine Selbstversicherung 
heran. 

23 Die WGKK verlangte bei Kindern, die in Österreich geboren wurden, und bei  Ehegat­
ten, die in Österreich geheiratet hatten, unabhängig von der Staatsangehörigkeit keine 
ZMR-Meldebestätigung. 

Bund 2015/8 
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AufenthaLt in der SoziaLversicherung 

ZMR-Abfrage für 

die Prüfung durch 

die Kranken­

versicherungsträger 

Bund 2015/8 

Weiters wies der RH darauf hin, dass die StGKK und die WGKK über 
die im Zuge einer Wohnsitz-Meldung von den Meldebehörden vorge­
nommenen Prüfschritte nicht informiert waren. 

6.1 ( 1 )  Da die Krankenversicherungsträger in ihrer Prüfung grundsätz­
l ich die Meldebestätigung als Nachweis des Wohnsitzes bzw. gewöhn­
lichen Aufenthalts heranzogen, analysierte der RH, ob diese Vorge­
hensweise ausreichend und zweckmäßig war. Er untersuchte dafür, ob 
die Begriffe im MeldeG und im ASVG ident waren, welche Prüfungs­
handlungen bei der Anmeldung erfolgten und wie eine Berichtigung 
fehlerhafter Anmeldungen erfolgte. 

(2) Das MeldeG verwendete den Begriff des Wohnsitzes und unter­
schied zwischen Wohnsitz und Hauptwohnsitz24. 

- Der "Hauptwohnsitz" war jene Unterkunft, an der sich jemand in 
der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht 
niedergelassen hatte, diese zum Mittelpunkt seiner Lebensbezie­
hungen zu machen.25 Jede Person konnte nur einen Hauptwohn­
sitz haben. 

- Der "Wohnsitz" laut MeldeG war eine Unterkunft, an der sich eine 
Person mit der Absicht niederließ, dort einen Anknüpfungspunkt 
seiner Lebensbeziehungen zu haben.26 Jede Person konnte auch 
mehrere Wohnsitze haben. Diese wurden im allgemeinen Sprach­
gebrauch und im ZMR als "Nebenwohnsitze" bezeichnet. 

24 bis zur Erlassung des Hauptwohnsitzgesetzes im Jahr 1 994 (BGB!. Nr. 505/ 1994) :  ordent­
licher Wohnsitz; der Begriff des Hauptwohnsitzes fand sich fast wortgleich auch in 
Art. 6 Abs. 3 B-VG 

25 § l Abs. 7 und 8 MeldeG: (7) Der Hauptwohnsitz eines Menschen ist an jener Unter­
kunft begründet, an der er sich in der erweislichen oder aus den Umständen hervorge­
henden Absicht niedergelassen hat, diese zum Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen 
zu machen ; trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer Gesamtbetrachtung der beruf­
lichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen eines Menschen auf 
mehrere Wohnsitze zu, so hat er jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem er 
das überwiegende Naheverhältnis hat. (8) Für den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen 
eines Menschen sind insbesondere folgende Kriterien maßgeblich: Aufenthaltsdauer, 
Lage des Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstätte, Ausgangspunkt des Weges zum 
Arbeitsplatz oder zur Ausbildungsstätte, Wohnsitz der übrigen, insbesondere der min­
derjährigen Familienangehörigen und der Ort, an dem sie ihrer Erwerbstätigkeit nach­
gehen, ausgebildet werden oder die Schule oder den Kindergarten besuchen, Funkti­
onen in öffentlichen und privaten Körperschaften. 

26 § l Abs. 6 MeldeG : Ein Wohnsitz eines Menschen ist an einer Unterkunft begründet, 
an der er sich in der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht 
niedergelassen hat, dort bis auf weiteres einen Anknüpfungspunkt von Lebensbezie­
hungen zu haben. 

3 7  
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Die folgende Tabelle veranschaulicht in vereinfachter Form das unter­
schiedliche Verständnis der Aufenthaltsbegriffe in der JN und im 
MeldeG. 

Tabelle 5: Begriffe der JN  und des MeldeG und ihre Tatbestandsmerkmale 

Anknüpfungspunkt von 
Lebensbeziehungen 

Lebensmittelpunkt 

Bleibeabsicht 

Quellen: JN; MeLdeG; Darstellung RH 

38  

Wohnsitz 

x 

x 

X 

JN 

gewöhnlicher 
Aufenthalt 

x 

X 

MeldeG 

Hauptwohnsitz Wohnsitz 
(= Nebenwohnsitz) 

x 

X 

X 

x 

Der Begriff Wohnsitz gemäß § 66 JN war in seiner Bedeutung nicht 
mit dem Wohnsitzbegriff des MeldeG ident, weil für letzteren irgend­
ein Anknüpfungspunkt ausreichend war. Vielmehr kam er dem Haupt­
wohnsitzbegriff des MeldeG nahe, weil beide Regelungen auf den 
Lebensmittelpunkt sowie die Bleibeabsicht Bezug nahmen. 

(3) Das MeldeG schrieb vor, dass eine Person, die in Österreich in einer 
Wohnung Unterkunft nahm, innerhalb von drei Tagen ihren "Wohn­
sitz" melden musste. Meldebehörden waren die Bürgermeister.27 Die 
fachliche Aufsicht als sachlich in Betracht kommende Oberbehörde 
hatte das BMI.28 

Der Meldepfl ichtige musste die Anmeldung nicht persönlich vorneh­
men. Es war auch eine postal ische Meldung oder eine Meldung per 
Boten möglich.29 Dabei war der Meldebehörde die Identität des Mel­
depflichtigen mittels Urkunden nachzuweisen, Fremde mussten ein 
Reisedokument vorlegen. Der Meldepflichtige hatte seine Angaben 
auf dem Formblatt "Meldezettel" anzuführen und durch Unterschrift 
zu bestätigen. Der Unterkunftsgeber musste ebenfalls auf dem Form­
blatt unterschreiben. 

27 § 13 Abs. 1 MeldeG 

28 Gemäß § 2 Abs. 2 SPG ist das Meldewesen ein Teil der Sicherheitsverwaltung. Gemäß 
§ 4 Abs. 1 SPG ist der Bundesminister für Inneres die Oberste Sicherheitsbehärde. 
Gemäß § 25 MeldeG ist insbesondere der Bundesminister für Inneres mit der Volizie­
hung des MeldeG betraut. 

29 1m Jahr 1 994 hob der VfGH die Unzulässigkeit der Anmeldung auf postalischem Weg 
auf (VfGH G236/93, G237/93 vom 1 7. Juni 1 994). 

Bund 2015/8 
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Eine Prüfung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts und eine Befristung 
der Wohnsitzmeldung für Personen mit zeitlich befristetem Aufent­
haItsrecht erfolgten n icht. 

Es oblag dem Meldepflichtigen, ob er auf dem Formblatt seinen Wohn­
sitz als Hauptwohnsitz qualifIzierte. Die Meldebehörde hatte die Erklä­
rung zur Kenntnis zu nehmen, eine Überprüfung der Angaben im Zuge 
der Meldung war n icht vorgesehen. I n  diesem Zusammenhang führte 
der VwGH in einer Entscheidung aus dem Jahr 200 1 aus, dass auf­
grund der Meldung alleine nicht der Schluss zulässig wäre, dass die 
Meldeadresse tatsächlich den Hauptwohnsitz der betreffenden Person 
bilden würde, doch dem in der Urkunde (MeldezetteI) erklärten Wil­
len der gemeldeten Person hohe Indizwirkung zukäme.3o 

Tabelle 6: Kriterien für die Meldung eines Hauptwohnsitzes bei der Meldebehörde 

Kriterium 

Identität 

Unterkunft 

Prüfung 

Reisedokument1 

Name und Unterschrift des Unterkunftgebers 

Mittelpunkt der Lebensbeziehungen erklärter Wi lle des Meldepflichtigen auf dem Meldezettel 
1 für österreichische Staatsbürger alternativ z.B.  auch Geburtsurkunde 

Quellen: MeldeG. Meldezettel; BM!; Darstellung RH 

Bund 2015/8 

Das BMI wies im Rahmen der Gebarungsüberprüfung des RH darauf 
hin, dass den Meldedaten nur wenig Beweiswert über den tatsäch­
l ichen Aufenthalt einer Person zukam. 

Dennoch dienten die Meldedaten in verschiedenen Bereichen als Nach­
weis, wie bspw. für die Erstellung der Wählerevidenzen, die Zuerken­
nung von Beihilfen3 1 , für diverse statistische Zwecke. Viele Behörden 
bedienten sich bei der Vol lziehung ihrer Aufgaben der ZMR-Daten. 

Die Vertreter der StGKK und der WGKK wiesen darauf hin, dass es 
zweckmäßig wäre, die Prüfung von Aufenthaltsvoraussetzungen im 
Sinne von EffIzienz und Einheitlichkeit direkt bei der Anmeldung 
durch die Meldebehörden vorzunehmen. D ies würde sicherstellen, dass 
in weiterer Folge nicht andere Behörden und Organisationseinheiten 
nochmals Prüfungshandlungen setzen müssten. Die derzeitige Situa­
tion sei nicht geeignet, eine einheitliche und ordnungsgemäße Vol l ­
ziehung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Nach Ansicht der 
StGKK und der WGKK wäre es nötigenfalls Aufgabe des Gesetzgebers, 

30 VwGH 1 1 . Juni 200 1 ,  ZI. 2000/02/0272 

3\ z.B. Familienbeihilfe, Kinderbetreuungshilfe 

3 9  
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durch legistische Anpassungen im Meldewesen die Voraussetzungen 
für eine erhöhte Beweiskraft einer Meldebestätigung zu schaffen. 

(4) Das MeldeG regelte, in welchen Fällen Meldedaten berichtigt wer­
den konnten.32 Es sah z.B. eine amtswegige Berichtigung vor, wenn 
eine Meldung entgegen den Bestimmungen des MeldeG vorgenommen 
oder unterlassen worden war oder das Melderegister sonst unrichtige 
Meldedaten enthielt. Die Berichtigung der Wohnsitzqualität war jedoch 
nur nach einem speziellen Verwaltungsverfahren (Reklamationsver­
fahren) zulässig, das vom Bürgermeister beim Landeshauptmann - in 
bundesländerübergreifenden Fällen beim BM! - zu beantragen war. 
Die Meldebehörde berichtigte anschließend gegebenenfalls das Mel­
deregister mit dem Datum der Rechtskraft des das Reklamationsver­
fahren beendenden Bescheids. Ob ein Hauptwohnsitz jemals bestan­
den hatte, war nicht Gegenstand dieses Verfahrens; maßgeblich war 
die Sachlage zum Zeitpunkt der Entscheidung. 

Informationen über die Anzahl der in Österreich geführten Reklama­
tionsverfahren und die danach erfolgten ZMR-Berichtigungen lagen 
im BMI nicht vor. 

6.2 Der RH wies nochmals darauf hin, dass die StGKK und die WGKK für 
das Vorliegen eines Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen Aufenthalts den 
Hauptwohnsitz laut ZMR verlangten. 

Der RH wies kritisch darauf hin, dass eine Eintragung im ZMR aus 
mehreren Gründen keine zwingenden Rückschlüsse auf den tatsäch­
l ichen Aufenthalt bzw. den tatsächlichen Lebensmittelpunkt der gemel­
deten Person zuließ : 

- Die Meldebehörden konnten bei einer Meldung, die postal isch oder 
durch einen Dritten vorgenommen wurde, nicht verifIzieren, ob sich 
die angemeldete Person zum Meldezeitpunkt tatsächlich im Inland 
aufhielt. 

- Das MeldeG forderte für das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes die 
erweisliche oder aus den Umständen hervorgehende Absicht, die 
bezogene Unterkunft zum Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu 
machen und stellte dafür Kriterien auf. Obwohl das MeldeG diese 
Kriterien nannte, waren bei der Anmeldung keine Prüfungshand­
lungen der Meldebehörden vorgesehen. D ies auch dann, wenn für 
die Meldebehörde - Z.B. durch ein Visum - erkennbar sein konnte, 

32 insb. §§ 1 5  und 1 7  MeldeG 
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dass der Aufenthalt einer Person voraussichtlich nicht dauerhaft 
war. 

- Auch Personen, die sich mit einem 90-Tage-Reisevisum in Öster­
reich aufhielten, konnten einen Hauptwohnsitz in Österreich begrün­
den. Da das Melderecht keine Befristung für die Dauer des kurz­
fristigen Aufenthalts vorsah, war nicht auszuschließen, dass ein 
Wohnsitz im ZMR bestehen blieb, wenn der Meldepflichtige nach 
Ablauf seines rechtmäßigen Aufenthalts wieder ausreiste und sich 
nicht abmeldete. 

- Eine rückwirkende Berichtigung der Meldedaten gab es nicht. Selbst 
wenn tatsächlich niemals ein Hauptwohnsitz bestanden hatte (z.B. 
aufgrund fehlenden Aufenthalts im Inland), erfolgte die amtswe­
gige Abmeldung erst mit Bescheiddatum. Somit bl ieb ein Zeitraum 
bestehen, in dem die Person mit H auptwohnsitz weiterhin im ZMR 
aufschkn. 

- Laut Rechtsprechung beurkundeten Meldebestätigungen lediglich 
die Tatsache der Meldung, gaben aber nicht über die tatsächlichen 
Verhältnisse Auskunft.33 

Soweit eine Behörde den tatsächlichen Aufenthalt einer Person oder 
ihren Lebensmittelpunkt als Anspruchsvoraussetzung zu prüfen hatte, 
konnte daher nach Auffassung des RH eine Meldebestätigung zwar 
als Indiz herangezogen werden, aber keine tiefergehende inhaltl iche 
Prüfung ersetzen. 

Der RH wies darauf hin, dass in vielen Bereichen eine Meldebestäti­
gung als Nachweis für den Aufenthalt diente und für die Erlangung 
von Leistungen notwendig war. Da die Meldebehörden keine einge­
hende Prüfung von Aufenthaltsvoraussetzungen vornahmen, muss­
ten die nachfolgenden Organisationseinheiten selbst Prüfungshand­
lungen vornehmen. Der RH teilte die E inschätzung der StGKK und der 
WGKK, dass damit die Gefahr von Doppelgleisigkeiten und uneinheit­
l ichen Ergebnissen verbunden war. Der RH wies auch auf die Aus­
führungen des BMT hin, dass derzeit gemäß der Judikatur des VwGH 
die Willenserklärung des Meldepflichtigen für die Begründung eines 
Hauptwohnsitzes ausreichend sei. 

Der RH empfahl dem BMG und dem BMI zu prüfen, wie eine in Hin­
blick auf die Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und der Sicherstel­
lung einheitl icher Ergebnisse zweckmäßige Bezugnahme und Prüfung 

33 LGZ Wien EFSlg. 66.866 oder 105. 503 ; vgl. auch LGZ Wien EFSlg. 57.693, 82.09 3 ;  
Rechberger (Hrsg.J, Zivilprozessordnung4, § 6 6  JN R z  3 

41 
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von Aufenthaltskriterien erfolgen sollte und ob dazu Änderungen im 
MeldeG notwendig wären. 

Der RH empfahl daher der StGKK und der WGKK, bis zur etwaigen 
Vornahme rechtlicher Änderungen im Meldewesen die Prozesse bei 
der Anmeldung so zu gestalten, dass sichergestellt ist, dass nur Per­
sonen, die al le gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich Wohnsitz 
bzw. gewöhnl ichen Aufenthalt erfüllen, einen Krankenversicherungs­
schutz erlangen. Bei Antragstel lern, bei denen Zweifelsfragen vorlie­
gen (z.B. bei Drittstaatsangehörigen mit Reisevisuml, wären die Voraus­
setzungen zu prüfen. 

6.3 (1)  Das BMG teilte in seiner Stellungnahme mit, dass gesetzliche Klar­
stellungen bzw. Ä nderungen im MeldeG in die Zuständigkeit des BMI 
jallen würden. Entsprechende Vorsch läge seien daher von diesem Res­
sort zu erstatten und könnten in weiterer Folge einer genauen Prüfung 
h insichtlich alljlilliger Auswirkungen auj den Bereich der Krankenver­
sicherung unterzogen werden. 

(2) Das BMI teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es sich bei Anmel­
dungen nach dem MeldeG um von den Gemeinden zu vollziehende 
MassenverJah ren handle, in denen - insbesondere auch in Fällen mit 
A uslandsbezug - zusätzliche Prüjschritte, wie insbesondere die Fest­
stellung, ob an der Unterkunft der "Mittelpunkt der Lebensbeziehungen " 
eines Menschen bestehe, praktisch nich t möglich seien. Eine Änderung 
des MeldeG sei daher nich t in A ussicht genommen. 

(3) Der Hauptverband verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass 
das Vorliegen eines Wohnsitzes von den Meldebehörden im Sinne der 
Bestimmungen des MeldeG zu prüjen und im ZMR rechtsverbindlich zu 
dokumentieren sei. Darausjolge, dass sich die Krankenversicherungs­
träger bei der Umsetzung der sozialversicherungsrechtlichen Bestim­
mungen auj die im ZMR dargelegte Wohnsituation zu verlassen hät­
ten. Sollten beim Krankenversicherungsträger diesbezügliche Zweijel 
auftreten, würde dieser die tatsächlichen Verhältn isse eru ieren und 
a llenjalls die Meldebehörden davon in Kenntnis setzen. 

(4) Die StGKK verwies ebenjalls auj die Prüjzuständigkeit der Melde­
behörden. Die StGKK werde aber bis zu einer gesetzlichen Ä nderung 
im Meldewesen gemeinsam mit dem Hauptverband und den anderen 
Krankenversicherungsträgern ein Konzept zur einheitlichen Vorgangs­
weise der Krankenversicherungsträger in der Selbstversicherung und 
bei der Feststellung der Angehörigeneigenschaft für Drittstaatsange­
hörige entwickeln und dieses mit Maßnahmen, die den Grundsätzen 
einer ökonomischen Verwaltung entsprechen, umsetzen. 
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(5) Die WGKK teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass im Sinne öko­
nomischen und effizienten Verwaltungshandelns die Prüfzuständigkeit 
bei den Meldebehörden verortet werden sollte. Die derzeitige Rechts­
lage, nach der die Meldebehörden das Meldewesen zu vollziehen haben, 
das Vorliegen des Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen A ufenthalts dennoch 
von jeder Behörde bzw. jedem Krankenversicherungsträger au tonom zu 
beurteilen sei, füh re einerseits zu untersch iedlichen Ergebnissen und 
sei in  hohem Maß ineffizient. 

Bis zu rech tlichen Änderungen im Meldewesen und einem abgestimmten 
Vorgehen aller Krankenversicherungsträger werde die WGKK bei Dritt­
staatsangehörigen die Prüfung des Aufenthaltstitels und eine Einsicht 
in die Reisepässe vornehmen. Insbesondere bei Personen mit C - Visu m  
würden Anträge aufgrund der fehlenden Voraussetzung des Wohnsitzes 
im Inland in der Regel abgelehnt werden. Sollte ein Antragsteller den­
noch behaupten, seinen Wohnsitz in Österreich zu haben, werde eine 
nähere Begründung gefordert und Kontakt m it dem BMI a ufgenommen. 

6.4 Der RH hielt die Stellungnahmen des BMG und des BMl nicht für 
geeignet, die vom RH dargestellten Probleme wirksam zu lösen. Da im 
Bereich des BMG Vol lzugsprobleme vorlagen, hielt der RH den blo­
ßen Verweis des BMG auf die Zuständigkeit des BM! für nicht aus­
reichend, um sicherzuste llen, dass nur Personen, die alle gesetzl ichen 
Voraussetzungen hinsichtlich Wohnsitz bzw. gewöhnl ichem Aufent­
halt erfüllen, einen Krankenversicherungsschutz erlangen. 

Der Hinweis des BMI, dass die Prüfung im Vol lzugsbereich des BM! 
nicht möglich sei, war für den RH ebenfalls nicht zielführend. Die 
Anmerkung des BMI,  dass es sich bei  den Anmeldungen nach dem 
MeldeG um ein Massenverfahren handle, war für den RH keine aus­
reichende Begründung dafür, die Prüfung der rechtlichen Vorausset­
zungen nicht im notwendigen Ausmaß durchzuführen. Der RH hielt 
daher an seiner Empfehlung fest. 

7.1 ( 1 ) Die StGKK und die WGKK nahmen im Zuge der Antragstellung 
über ihre IT -Programme Einblick in die Meldedaten des ZMR. Lag zum 
Zeitpunkt der Antragstellung eine aufrechte Meldung eines H aupt­
wohnsitzes34 vor, führten sie - bei Vorliegen der sonstigen Voraus­
setzungen - eine Versicherungsanmeldung durch. Abgesehen von 
Befristungen der Anspruchsberechtigung bei gewissen Angehörigen35 

3 4  F ü r  Studierende genügten d i e  Eintragungen eines Nebenwohnsitzes. 

35 z.B. bei Pflegekindern mit 3-jähriger Befristung 
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führten sie keine weiteren routinemäßigen Kontrollen des Meldestatus 
zu späteren Zeitpunkten durch. 

Die WGKK überprüfte ab dem ersten Quartal 20 1 4  den ZMR-Melde­
status ein weiteres Mal vor Ablauf der Wartezeit bei einer Selbstver­
sicherung. Wies der Selbstversicherte keinen Wohnsitz im ZMR mehr 
auf (durchschnittlich in rd. 7 % der Fälle36) ,  beendete die WGKK die 
Selbstversicherung noch vor Beginn des Leistungsanspruchs. 

(2) Die StGKK und die WGKK verfügten über schriftliche Arbeitsanwei­
sungen sowie Schulungsunterlagen über die Prüfung der Anspruchs­
voraussetzungen für Selbstversicherung und Mitversicherung. 

Die geltende Dienstanweisung der WGKK zur Prüfung des gewöhnlichen 
Aufenthalts für eine M itversicherung stammte aus dem Jahr 1 996. 
Diese sah die Vorlage des Meldezettels (nunmehr Meldebestätigung) 
vor, das Erfordernis des Hauptwohnsitzes war darin n icht erwähnt. 

Die Schulungsunterlagen der WGKK im Bereich der Selbstversicherung 
waren nicht auf dem aktuellen Stand. Als schriftliche Dokumentation 
darüber, dass die WGKK aktuell einen Hauptwohnsitz verlangte, um 
einen gewöhnlichen Aufenthalt anzunehmen, konnte die WGKK dem 
RH lediglich ein Protokoll einer Dienststellenleitersitzung vorlegen. 
In der Wissensdatenbank der WGKK, die als Informationstool für die 
M itarbeiter zur Verfügung stand und auch für Schulungen herangezo­
gen wurde, war der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts der Ange­
hörigen nicht definiert. Weiters war der Hauptwohnsitz laut ZMR als 
Anspruchsvoraussetzung nicht bei allen Angehörigengruppen expli­
zit erwähnt, teilweise fehlte eine Information über die von der WGKK 
geforderte Qualität des Wohnsitzes im ZMR. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung unternahm die WGKK bereits 
Bestrebungen, diese Schulungsunterlagen zusammenzufassen und zu 
aktua lisieren. 

(3)  Der RH überprüfte stichprobenartig, ob der von der StGKK und der 
WGKK für Selbstversicherung bzw. M itversicherung geforderte Haupt­
wohnsitz im Anmeldezeitpunkt vorgelegen war. Dabei stellte er fest, 
dass die StGKK in zwei Fäl len eine Selbstversicherung abgeschlossen 
hatte, obwohl der Antragsteller keinen Hauptwohnsitz laut ZMR hatte. 
I n  beiden Fällen schien i m  ZMR für den Zeitpunkt der AntragsteIlung 
ein Nebenwohnsitz auf. Eine Begründung für die abweichende Vor­
gehensweise konnte die StGKK nicht geben. 

36 Bspw. beendete die WGKK im Juli 20 1 4  in sechs von 107 Fällen (5,6 %) die Selbstver­
sicherung vor Entstehen des Leistungsanspruchs mangels Hauptwohnsitz im ZMR. 
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In einem der vom RH geprüften Fälle beendete die WGKK die Mitver­
sicherung trotz aufrechter Hauptwohnsitzmeldung, da die Umstände 
darauf hinwiesen, dass der Aufenthalt nur zum Zwecke der Inanspruch­
nahme von Krankenversicherungsleistungen erfolgte. 

(4) Im Formblatt der StGKK und der WGKK zur Selbstversicherung 
fand sich weder die Defmition des Wohnsitzes noch eine Erklärung des 
Antragstellers über die Absicht des bleibenden Aufenthalts. Die StGKK 
forderte im Formblatt für die Mitversicherung von Angehörigen die 
rechtsverbindliche Bestätigung des Versicherten, dass der Angehörige 
beabsichtigte, Österreich zum Mittelpunkt seiner Lebensinteressen und 
seiner wirtschaftlichen Existenz zu machen. Das Formblatt der WGKK 
zur Mitversicherung enthielt keine solche Erklärung des Versicherten. 

7.2 Der RH kritisierte, dass die Umsetzung der grundsätzlichen Vorgehens­
weise nicht durchgängig erfolgte : 

( 1 )  Bei der Selbstversicherung erfolgte bei beiden Krankenversiche­
rungsträgern die Abfrage im ZMR nur zum Zeitpunkt der Anmel­
dung, es erfolgte keine weitere Prüfung während der Wartezeit bis 
zum Leistungsanspruch. Der RH anerkannte, dass die WGKK seit dem 
Jahr 20 1 4  vor Beginn des Leistungsanspruchs neuerlich eine Abfrage 
durchführte. 

Der RH empfahl der StGKK, bei Selbstversicherungen vor B eginn des 
Leistungsanspruchs neuerl ich eine Überprüfung des ZMR-Meldestatus 
vorzunehmen. 

(2) Der RH kritisierte, dass die geltende D ienstanweisung der WGKK 
über die Prüfung des gewöhnlichen Aufenthalts die aktuelle Vol l­
zugspraxis nicht vollständig wiedergab. Der RH anerkannte, dass die 
WGKK mit der Wissensdatenbank ein laufend aktualisiertes Informa­
tionstool zur Verfügung hatte. Er bemängelte, dass die Informationen 
im Bereich der Mitversicherung für eine ordnungsgemäße Vol lziehung 
der gesetzl ichen Bestimmungen nicht ausreichend waren. So war z.B. 
n icht erkenntlich, ob bei einer Mitversicherung von Pflegekindern ein 
Hauptwohnsitz oder ein Nebenwohnsitz als Anspruchsvoraussetzung 
gefordert war. Der RH anerkannte die Bestrebungen der WGKK, die 
Schulungsunterlagen zusammenzuführen und zu aktual isieren. 

Der RH empfahl der WGKK, die Begriffe Wohnsitz und gewöhnl icher 
Aufenthalt in der Wissensdatenbank zu defmieren und die Kriterien 
für deren Prüfung klarzustellen. 
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(3) Der RH kritisierte, dass die StGKK sich zumindest in zwei Fällen 
nicht an ihre eigenen Vorgaben hielt, eine Selbstversicherung nur bei 
Vorl iegen eines Hauptwohnsitzes durchzuführen. Es war nicht doku­
mentiert, dass die Anspruchsvoraussetzungen aufgrund anderer Nach­
weise erbracht worden waren. 

Er empfahl der StGKK, die eigenen Vorgaben über die Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen der Selbstversicherung einzuhalten bzw. 
ein begründetes Abweichen nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(4) Der RH wertete positiv, dass die StGKK den Versicherten im Form­
blatt der Mitversicherung auf das Erfordernis des Bestehens des Lebens­
mittelpunkts in Österreich hinwies und sich dessen Vorliegen mit der 
Unterschrift am Formblatt bestätigen l ieß. Der RH hielt eine Aufklä­
rung über die Begriffe Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt in den 
Formblättern für geboten. Er empfahl der StGKK und der WGKK, die 
Antragsteller in den Formblättern zur Selbstversicherung und Mitver­
sicherung zur Meldung der relevanten [nformationen zu verpflichten. 
Dabei wären dem Antragsteller die Rechtslage zur Kenntnis zu brin­
gen und gegebenenfalls die notwendigen Unterlagen einzufordern. 

7.3 (J) Die StGKK teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie die Emp­
fehlung des RH, bei Selbstversicherungen vor Beginn des Leistungsan­
spruchs neuerlich eine Überprüfung des ZMR-Meldestatus vorzuneh­
men, bereits umgesetzt habe. Im Interesse der Umsetzung der weiteren 
Empfehlung, die eigenen Vorgaben über die Prüfung der A nspruchs­
voraussetzungen der Selbstversicherung einzuhalten, seien die Mit­
arbeiter nochmalig auf die fachlichen Vorgaben h ingewiesen worden. 
Darüber h inaus komme es zu einer fach lichen Kontrolle spätestens mit 
der jährlichen Bearbeitung der Anträge auf Herabsetzung der Beitrags­
grundlage. 

(2) Sowohl die StGKK als auch die WGKK teilten in ih ren Stellungnah­
men mit, dass die Ausgestaltung der bundeseinheitlichen Formblätter 
der Selbstversicherung in der Sitzung der Krankenversicherungsträger 
und des Hauptverbands im Arbeitskreis " Meldeformulare und Daten­
sätze" im März 201 5 behandelt werde. 

Bund 201 5/8 
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Prüfschritte durch 

andere Kranken­

versicherungsträger 

8.1 ( 1 )  Aufgrund aktueller Entwicklungen37 nahm der RH Kontakt zu wei­
teren Krankenversicherungsträgern auf (Burgenländische Gebiets­
krankenkasse - B GKK, Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 
- NÖGKK, Salzburger Gebietskrankenkasse - SGKK und Sozialversi­
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft - SVA) und erhob deren 
Vol lzugspraxis. In mehreren Punkten ergaben sich bei diesen Kran­
kenversicherungsträgern Abweichungen zu der beschriebenen Vol l­
zugspraxis der StGKK und der WGKK. 

Tabelle 7: Kriterien für die Prüfung des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts 

durch die BGKK, N ÖG KK, SGKK, StGKK und WGKK 

BGKK 

NÖGKK 

SGKK 

StGKK 

WGKK 

Wohnsitz (Selbstversicherung) 

Kriterien rechtmäßiger Aufenthalt 
als Voraussetzung 

Aufenthaltstitel ja, daher Prüfung des 
Aufenthaltstitels 

Nebenwohnsitz oder ja, aber keine Prüfung 
Hauptwohnsitz 

Hauptwohnsitz nein 

Hauptwohnsitz nein 

Hauptwohnsitz ja, aber keine Prüfung 

gewöhnlicher Aufenthalt 
(Mitversicherung) 

Kriterien 

Hauptwohnsitz 

Nebenwohnsitz oder Hauptwohnsitz U N O  
weitere Indizien, z .B.  Aufenthaltsvisum, 
(Antrag auf) Aufenthaltstitel, Nachweis des 
Schulbesuchs bei Kindern 

Hauptwohnsitz UNO  
weitere Indizien, insb. Aufenthaltstitel, 
Nachweis des Schulbesuchs bei Kindern 

Hauptwoh nsitz 

Hauptwohnsitz, ausgenommen Ehegatte 
mit Heiratsort und Kinder mit Geburtsort in  
Österreich 

Quellen: BG K K; NÖGKK; SGKK; StGKK; WGKK; Darstellung RH 

Bund 201 5/8 

(2) Bei der Frage, ob die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts eine Rolle für 
die Begründung eines Wohnsitzes spielte, bestanden nicht nur zwi­
schen der StGKK und der WGKK unterschiedliche Positionen, sondern 

3 7  Im Rahmen der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozi­
alen Sicherheit auf E U-Ebene befasste sich eine Ad-hoc-Gruppe am 1 3 .  Februar 201 3 
mit der Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts in Zweifelsfallen in Umsetzung 
der VO (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009. 
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auch zwischen der B GKK, der NÖGKK und der SGKK. Die Vol lziehung 
war somit uneinheitlich. 

Nur die BGKK setzte für die Prüfung des Vorliegens eines Wohnsitzes 
über eine ZMR-Abfrage hinausgehende Prüfschritte. 

In Bezug auf den gewöhnl ichen Aufenthalt verzichtete die B GKK 
ebenso wie die StGKK und die WGKK auf zusätzliche Prüfschritte, 
dagegen sahen die SGKK und die NÖGKK weitere Prüfmaßnahmen vor. 

Für die Prüfung der Selbstversicherung und der Mitversicherung waren 
bei allen Trägern unterschiedliche Organisationseinheiten zuständig. 

(3) Die SGKK veränderte während der Gebarungsüberprüfung des RH 
ihre Vorgehensweise im Bereich der Mitversicherung: 

Sie verlangte bis Februar 20 1 4  für das Vorliegen eines gewöhnl ichen 
Aufenthalts bei der Mitversicherung von Angehörigen das Bestehen 
eines Hauptwohnsitzes im ZMR. In Anlehnung an den "Abschluss­
bericht der Ad-hoc-Gruppe zur Bestimmung des gewöhnlichen Auf­
enthalts" forderte sie ab März 20 1 4  als weitere Indizien insbeson­
dere einen Aufenthaltstitel des Angehörigen sowie bei Kindern einen 
Nachweis des Schul- bzw. Kindergartenbesuchs. Angehörige aus Ver­
tragsstaaten mussten eine Bestätigung über das Ende ihrer Versiche­
rung im Herkunftsland vorweisen. Angehörige, die sich mit Reisevi­
sum oder zeitlich befristet visumsfrei in Österreich aufhielten, erhielten 
keine Mitversicherung, selbst wenn sie eine ZMR-Meldebestätigung 
vorweisen konnten. 

(4) Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 

Das GSVG sah für die Begründung der Pflichtversicherung bei Selbst­
ständigen keine Aufenthaltskriterien vor. Versicherte hatten nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung die Möglichkeit einer Weiter­
versicherung in der Krankenversicherung.J8 Neben anderen Vorausset­
zungen war dafür vor allem das Bestehen eines Wohnsitzes im Inland 
maßgeblich. Die  SVA verwendete im Regelfal l  den Hauptwohnsitz laut 
ZMR als maßgebliches Kriterium. Bei Zweifel über den Wohnsitz for­
derte die SVA zusätzliche UnteriagenJ9 an. 

38  Zusätzlich gab es  auch d ie  Möglichkeit der Weiterversicherung in der Pensionsversi­
cherung. 

39 wie z.B. einen Mietvertrag oder einen Nachweis über getätigte wirtschaftliche Investi­
tionen 
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Für die Mitversicherung von Angehörigen war analog zum ASVG 
der gewöhnliche Aufenthalt im Inland erforderlich. Die SVA sah ein 
Aufenthaltsvisum bzw. einen Aufenthaltstitel als Indiz dafür an, dass 
der Mittelpunkt der Lebensinteressen im Inland lag. Ein Reisevisum 
war nicht ausreichend. Im Einzelfal l  konnten starke familiäre, persön­
l iche oder berufliche B indungen des Antragstellers zum Inland einen 
gewöhnlichen Aufenthalt belegen, auch ohne dass ein Aufenthaltsvi­
sum bzw. Aufenthaltstitel vorliegen musste. Eine dauerhaft nutzbare 
Unterkunft im Inland, der Wohnort der engsten Familienangehörigen 
oder eine Kfz-Anmeldung im Inland waren mögliche I ndizien. 

8.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass sich die Praktiken der Kranken­
versicherungsträger bei der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt unterschieden. 

Selbst innerhalb der Träger galten für die Prüfung von Wohnsitz einer­
seits und gewöhnlichem Aufenthalt andererseits teilweise unterschied­
liche Prüfmaßstäbe. So verlangte z.B. die BGKK für das Vorliegen des 
Wohnsitzes einen Aufenthaltstitel des Antragstellers, erachtete aber für 
den gewöhnlichen Aufenthalt eines Angehörigen eine Meldebestäti­
gung als ausreichend. Im Gegensatz dazu sahen die NÖGKK, die SGKK 
und die SVA beim Wohnsitz die Meldebestätigung als ausreichend an 
und forderten für die Feststellung eines gewöhnlichen Aufenthalts 
neben der Meldebestätigung zusätzliche Nachweise. Für die SVA war 
das Vorliegen eines Reisevisums nicht ausreichend, um einen gewöhn­
l ichen Aufenthalt zu belegen. 

Der RH wies positiv darauf hin, dass die SGKK im Bereich der Mitver­
sicherung im Jahr 201 4  ihre Praxis geändert hatte. Sie sah das Vor­
l iegen einer ZMR-Meldebestätigung nicht mehr als ausreichend an 
und unternahm weitere Prüfschritte zur Bestimmung des gewöhn­
l ichen Aufenthalts. 

Der RH empfahl dem BMG, gemeinsam mit dem Hauptverband eine 
einheitl iche Vorgehensweise der Krankenversicherungsträger bei der 
Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt sicherzustellen. 

Der RH stellte fest, dass neben der StGKK und der WGKK auch die 
anderen angeführten Krankenversicherungsträger das Vorliegen eines 
rechtmäßigen Aufenthalts für die Begründung eines Wohnsitzes unter­
schiedl ich beurteilten (siehe TZ 3) .  
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Der RH wiederholte seine Empfehlung an das BMG, auf eine KlarsteI­
lung der Rechtslage im Hinbl ick auf das Erfordernis der Rechtmäßig­
keit des Aufenthalts für die Begründung eines Wohnsitzes gemäß § 1 6  
Abs. 1 ASVG hinzuwirken (siehe TZ 3) .  

8 .3  (1)  Das BMG verwies auf seine Stellungnahme zu TZ 3. 

(2) Der Hauptverband teilte in seiner Stellungnahme mit, er werde die 
Prüfung des RH zum Anlass nehmen, um diese Thematik neuerlich 
m it den Krankenversicherungsträgern zu diskutieren, um eine bun­
deseinheitliche Vorgangsweise bei den Krankenversicheru ngsträgern 
sicherzustellen. 

9.1 Im Bereich der Pensionsversicherung gebührte Pensionisten, deren Pen­
sion eine bestimmte Höhe nicht erreichte, eine Zahlung in Höhe der 
D ifferenz des Ausgleichszulagenrichtsatzes zur Pensionshöhe (Aus­
gleichszulage). Die Finanzierung dieser Leistung lag ebenso wie die 
Regelung ihrer Voraussetzungen und die Aufsicht über den Vol lzug 
beim Bund. 

Anspruchsvoraussetzung für eine Ausgleichszulage zur Pension war 
gemäß § 292 ASVG u.a. der "rechtmäßige gewöhnliche Aufenthalt" 
der Person im Inland. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sah die 
Meldung im ZMR led iglich als Indiz für den gewöhnlichen Aufent­
halt an und hielt weitere Erhebungen über das tatsächliche Vorliegen 
des Lebensmittelpunkts im Inland für erforderlich. D abei verlangte sie 
von Personen, die unmittelbar vor Pensionsantritt nicht in Österreich 
beschäftigt waren sowie in Zweifelsfällen (insgesamt rd. 1 .000 Per­
sonen pro Jahr) mittels eines Formblatts Informationen über die indi­
viduellen Lebensverhältnisse, wie bspw. über Gründe für die Wohn­
sitzverlegung nach Österreich, über den Aufenthaltsort des Partners 
und der Kinder, Nachweise über E xistenzmittel (z.B. Haftungserklä­
rung), Nachweise über die Wohnsitzverlegung (z.B. a mtl iche Abmel ­
dung im Ausland, Kfz-Abmeldung) und Nachweise über die Wohn­
situation im Inland. 

Zusätzlich zu den Voraussetzungen des gewöhnlichen Aufenthalts 
musste der Antragsteller die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nach­
weisen, z.B. durch einen Aufenthaltstitel. 

Im Bereich der Ausgleichszulage sah das ASVG speziel le Mitwirkungs­
pflichten anderer Behörden vor. Die Fremdenpolizeibehörden sowie die 
N iederlassungs- und Aufenthaltsbehörden hatten den Pensionsversi-
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cherungsträgern40 insbesondere Informationen zur Feststellung des 
gewöhnlichen Aufenthalts und dessen Rechtmäßigkeit und über die 
tatsächlich verfügbaren Unterhaltsmittel zur Verfügung zu stellen.41 

9.2 Der RH stellte fest, dass die PVA für die Feststellung eines gewöhn­
l ichen Aufenthalts als Voraussetzung zur Gewährung der Ausgleichs­
zulage - im Unterschied zur StGKK und WGKK im Bereich der Kran­
kenversicherung - umfangreiche Informationen und Unterlagen des 
Antragstellers forderte. Er sah den Grund für die umfangreichen Prüf­
maßnahmen darin, dass Ansprüche auf Geldleistungen erworben wur­
den und Finanzierung, Regelung und Aufsicht über den Vol lzug in 
einer Hand, nämlich beim Bund, l agen. 

Der RH verwies neuerHch kritisch auf die unter TZ 4 beschriebenen 
unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Begründung eines Kranken­
versicherungsverhältnisses und verwies auf seine Empfehlung an die 
StGKK und die WGKK, bis zur etwaigen Vornahme rechtlicher Ände­
rungen im Meldewesen die Prozesse bei der Anmeldung so zu gestalten, 
dass sichergestellt ist, dass nur Personen, die alle gesetz lichen Voraus­
setzungen hinsichtlich Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt erfül­
len, einen Krankenversicherungsschutz erlangen. Bei Antragstellern, 
bei denen Zweifelsfragen vorHegen (z.B. bei Drittstaatsangehörigen 
mit Reisevisum), wären die Voraussetzungen zu prüfen (siehe TZ 6). 

Sonstige Rahmenbedingungen für die Prüfung der Anspruchsberechtigung 

Kreis der 

Angehörigen 

Bund 201 5/8 

10.1 ( 1 )  Zum Kreis der Angehörigen, für die eine beitragsfreie Mitversiche­
rung möglich war, gehörten Pflegekinder (siehe TZ 2). Als Pflegekinder 
galten nicht nur jene Kinder, deren Pflegeverhältnis auf einer behörd­
l ichen Bewill igung beruhte, sondern auch Kinder, die "unentgeltlich 
verpflegt" wurden.42 Bei letzteren war kein Nachweis über das Pfle­
geverhältnis notwendig. Eine einfache Erklärung des Versicherten am 
Formblatt, dass das Kind unentgeltl ich verpflegt wurde, reichte aus. 
Auch eine Erklärung der leiblichen Eltern oder Vollmachten waren 
nicht erforderlich. 

Die StGKK verlangte bei unentgeltlich verpflegten Pflegekindern einen 
Hauptwohnsitz an derselben Adresse wie der Versicherte, für die WGKK 
reichte auch ein Hauptwohnsitz an anderer Stel le aus. 

40 Neben der PVA waren auch die SVA, die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 
und die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) Pensionsversiche­
rungsträger, die Ausgleichszulagen gewährten. 

41 § 459f ASVG 

42 § 1 23 Abs. 2 Z 6 ASVG 

5 1  
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(2) Als Haushaltsführer konnte neben einer verwandten Person auch 
jede nicht-verwandte Person mitversichert werden, sofern sie bereits 
zehn Monate mit dem Versicherten in einer Hausgemeinschaft lebte 
und in dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führte.43 Als Nachweis 
für die zehnmonatige Hausgemeinschaft verlangten die StGKK und 
die WGKK einen dementsprechend lang bestehenden gemeinsamen 
Hauptwohnsitz laut ZMR. 

10.2 Der RH stellte fest, dass der Kreis der Angehörigen im ASVG weit 
gefasst war und nicht nur Ehegatten und verwandte Personen umfasste, 
sondern z.B. auch Pflegekinder und Haushaltsführer. 

Er sah kritisch, dass insbesondere für eine Mitversicherung von unent­
geltlich verpflegten Pflegekindern und Haushaltsführern keine schlüs­
sigen Nachweise erforderlich waren. Der RH bemängelte, dass die 
StGKK und die WGKK für die Mitversicherung in der Vol lzugspraxis 
nur eine einfache Erklärung am Formblatt verlangten und daneben 
das Vorl iegen eines Hauptwohnsitzes laut ZMR als alleiniges Krite­
rium ausreichte, was, wie in TZ 6 ausgeführt, keinen Beweis über die 
tatsächl ichen Lebensverhältnisse l ieferte. 

Der RH hielt die gesetzlichen Regelungen zur Mitversicherung von 
Pflegekindern ohne behördliche Bewilligung und von Haushaltsfüh­
rern in der vorliegenden Form für nicht ausreichend, um Missbrauch 
von Krankenversicherungsleistungen zu verhindern. 

Der RH empfahl dem BMG, auf legistische Maßnahmen zur Schärfung 
der Anspruchsvoraussetzungen bei Pflegekindern und Haushaltsfüh­
rern hinzuwirken. 

Er empfahl der StGKK und der WGKK, bei Anträgen auf M itversiche­
rung von unentgeltlich verpflegten Pflegekindern und Haushaltsführ­
ern zusätzlich zur Meldebestätigung weitere Informationen des Antrag­
stellers über die individuellen Lebensumstände einzufordern, die das 
Vorliegen des gewöhnlichen Aufenthalts des Angehörigen und der 
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen belegen. 

10.3 ( 1 )  Das BMG kündigte für eine der nächsten ASVG-Novellen einen 
Vorschlag für eine Harmonisierung und Zusammenfüh rung der ver­
schiedenen Bestimmungen zu Pflegekindern innerhalb des § 1 23 ASVG 
an. Eine Verschärfung im Bereich der Mitversicherung von Pflegekin­
dern werde allerdings wegen ansonsten drohender Härtefdlle abgelehnt. 
Weiters wies das BMG darauf hin, dass bei mitversicherten Haus-

43 § 1 23 Abs. 7 und 7a ASVG 
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haltsfüh rern der Beweis über die tatsächlichen Lebensverhältnisse nur  
im  Weg des Vollzugs m it allenfalls stichprobenartigen Kontrollen und 
n icht im Wege einer Gesetzesänderung erfolgen könne. Es wies a uch 
darauf hin, dass a ufgrund des in der Regel zu entrichtenden Zusatz­
beitrags das Missbrauchspotenzial eingeschränkt sei. 

(2) Laut Stellungnahmen der StGKK und WGKK werde in Abstimmung 
mit dem BMG, BMI und dem Hauptverband eine einheitliche Vorgangs­
weise der Krankenversicherungsträger angestrebt. 

10.4 Der R H  hielt dem BMG entgegen, dass für die Aufnahme eines Pfle­
gekindes in die Krankenversicherung eine Erklärung des Antragstel­
lers über die unentgeltliche Verpflegung ausreichte. Weitere Nach­
weise über das Pflegeverhältnis wie z.B. eine Zustimmungserklärung 
der leiblichen Eltern waren nicht gefordert. 

Bei mitversicherten Haushaltsführern war neben einer Meldebestäti­
gung für eine zehnmonatige Hausgemeinschaft kein weiterer Nachweis 
erforderlich. Der R H  erachtete aus diesem Grund nicht eine Verschär­
fung, sondern vielmehr eine Konkretisierung der Anspruchsvorausset­
zungen bei Pflegekindern und Haushaltsführern als notwendig. 

Er verblieb daher bei seiner Empfehlung, auf entsprechende legistische 
M aßnahmen hinzuwirken und empfahl darüber hinaus neuerl ich, wei­
tere Informationen des Antragstellers über die individuellen Lebens­
umstände einzufordern. 

1 1.1  ( 1 )  Die Krankenversicherungsträger verfügten in ihren Datenbestän­
den insbesondere über die Stammdaten der Versicherten, Daten über 
die Art und Dauer von Versicherungsverhältnissen und Daten über die 
erbrachten Leistungen der Krankenversicherung. Sie speicherten jene 
Daten, die für die Vol l  ziehung als relevant angesehen wurden. 

Konzepte zur Speicherung von Daten, die Grundlage für eine Risikoein­
schätzung zur Verhinderung ungerechtfertigter Inanspruchnahme von 
Leistungen mangels Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt wären, 
existierten nicht. Auf Anfrage des RH führten die Krankenversiche­
rungsträger aus, dass aufgrund des bestehenden Datenmaterials eine 
Abschätzung über das diesbezügl iche Risikopotenzial nicht möglich 
sei. Vor al lem war nicht aussagekräftig auswertbar, in welchen Fällen 
ein relevanter Auslandsbezug vorlag. 
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Die StGKK und die WGKK erfassten das Kriterium der Staatsangehö­
rigkeit nicht durchgängig. In den Formblättern zur Selbstversiche­
rung und Mitversicherung wurde die Staatsangehörigkeit zwar abge­
fragt, die Eingabe der Information in das entsprechende Datenfeld der 
IT -Programme war aber nicht zwingend vorgesehen. Die StGKK und 
die WGKK änderten die ursprünglich gespeicherten Daten zur Staats­
angehörigkeit nur, wenn sie vom Versicherten über einen Wechsel 
der Staatsbürgerschaft informiert wurden. Dies hatte zur Folge, dass 
bei einem Teil44 der Anspruchsberechtigten keine Staatsangehörig­
keit oder eine nicht aktuelle Staatsangehörigkeit (z.B. Jugoslawien) 
hinterlegt war. 

(2) Die StGKK und die WGKK nutzten ihre vorhandenen Daten (Versi­
cherungs- und Leistungsdaten) nicht, um durch eine Risikoanalyse Fälle 
zu identifizieren, die einer vertieften Prüfung zugeführt werden sollten. 

1 1.2 ( 1 )  Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Krankenversicherungsträ­
ger keine Konzepte zur Speicherung von Daten hatten, die zusätzl iche 
Informationen über Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt einer Per­
son vermitteln konnten, wie z.B. Aufenthaltstitel .  Der RH kritisierte 
weiters, dass die StGKK und die WGKK die Staatsangehörigkeit der 
Anspruchsberechtigten nicht durchgängig speicherten. Der RH stellte 
fest, dass durch die fehlende Information über die Staatsbürgerschaft 
eine risikoorientierte Analyse erschwert war. 

Der RH sah die Verdichtung der D aten als Grundlage für eine Risiko­
einschätzung sowie für die Aussagekraft nachfolgender Auswertungen. 

Der RH empfahl der StGKK und der WGKK, Konzepte zur Speicherung 
jener Daten zu entwickeln, die Grundlage für eine Risikoeinschätzung 
zur Verhinderung ungerechtfertigter Inanspruchnahme von Leistungen 
mangels Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt sind. 

Er empfahl weiters der StGKK und der WGKK, die Staatsbürgerschaft 
in den IT -Programmen durchgängig zu speichern und diese zu aktu­
alisieren, wenn aus den Formblättern bzw. im Zuge von ZMR-Abfra­
gen Änderungen der Staatsbürgerschaft ersichtlich sind. 

(2) Weiters kritisierte der R H, dass die Krankenversicherungsträger 
aus ihren vorhandenen Daten keine risikoorientierten Auswertungen 
erstellten. Der RH sah es als essentiell an, aus den gespeicherten Daten 
jene Fälle auswählen zu können, bei denen eine vertiefte Prüfung not-

44 Bei den selbstversicherten Personen (Stand April 20 1 4) waren bei der StGKK in 
rd. 1 2 ,5 Ofo und bei der WGKK in rd. 9,4 Ofo keine oder eine nicht mehr aktuelle Staats­
bürgerschaft gespeichert. 
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wendig ist. Der RH empfahl der StGKK und der WGKK, an hand der 
vorhandenen Daten risikoorientierte Auswertungen durchzuführen und 
gegebenenfalls auch während des Bestehens eines Versicherungsver­
hältnisses Erhebungen durchzuführen. 

1 1.3 (J) Der Hauptverband teilte in seiner Stellungnah me mit, dass Über­
legungen angestellt würden, ob eine EDV-technisch unterstützte Risi­
kobewertung u mgesetzt werden könne. 

(2) Zur Empfehlung, ein Konzept zur Speicherung relevanter Daten zu 
entwickeln, teilte die StGKK in ihrer Stellungnahme mit, dass gemein­
sam m it dem Hauptverband und den anderen Krankenversicherungs­
trägern vorerst die Kriterien und die technischen Möglichkeiten einer 
Risikoeinschätzung auszuloten sein würden. Erst im Ansch luss könne 
ein entsprechendes Konzept entwickelt werden. 

Die Staatsbürgerschajt werde in der Selbstversicheru ng bereits durch­
gängig gespeichert, bei der AntragsteIlung m üsse im Regelfall der Rei­
sepass vorgelegt werden. Bei Mitversicherungen werde die Staatsange­
hörigkeit vorgemerkt, sofern diese aus den Unterlagen ersichtlich sei. 
Da der Nachweis der Staatsangehörigkeit für die A nspruchsberechti­
gung als Angehöriger nich t erforderlich sei, könnten entsprechende 
Unterlagen jedoch n icht zwingend verlangt werden. 

Die StGKK teilte weiters mit, dass sie in Einzelfällen im Rahmen der 
Antragstellung oder des Prüfverfahrens Überprüfu ngen der Sach- und 
Rechtslage durchführe. Vor Beendigung der Wartezeit in der Selbst­
versicherung werde eine ZMR-Abjrage durchgeführt. Bei Prüfung von 
A nträgen a uf Herabsetzung der Beitragsgrundlage könnten zusätzlich 
auch die Meldedaten von Drittstaatsangehörigen überprüjt werden. 

(3) Die WGKK sagte in ihrer Stellungnahme zu, sie werde sich beim 
Hauptverband für eine Umsetzung eines Konzepts zur Speicherung 
von Daten als Grundlage für eine Risikoeinschätzung einsetzen. Diese 
setze eine A bstimmung mit den anderen Krankenversicherungsträgern 
voraus, da bundesweit einheitliche Ir -Programme verwendet werden 
würden und eine effiziente und aussagekräjtige Risikoeinschätzung nur 
unter Heranziehu ng aller bei den Krankenversicherungsträgern gespei­
cherten Daten möglich sei. 

Die Empfehlung zur Speicherung der Staatsangehörigkeit werde vorerst 
probeweise umgesetzt. Die Staatsangehörigkeit werde nunmehr auch 
bei A ntragstellung zur Mitversicherung erfasst bzw. im Falle von Dif­

ferenzen zwischen Speicherung im ZMR und Angaben im Dokument 
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näher geprüft und a llenfalls korrigiert. Es werde Einsicht in Doku­
mente genommen. 

Die WGKK teilte weiters mit, dass neben der standardmäßigen Prüfung 
der A nspruchsvoraussetzungen vor Eintritt des Leistungsanspruchs 
auch stichprobenartige Überprüfungen an hand der ZMR-Daten im Rah­
men des internen Kontrollsystems vorgesehen seien. Bei A ujfälligkeiten 
im Rahmen der AntragsteIlung oder des Prüfverfahrens werde mit dem 
BM1 Kontakt aufgenommen. 1m Zuge von Anfragen an die Selbstver­
sicherten (z.B. Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen zur Prüfung 
eines Antrags a uf Herabsetzung der Beitragsgrundlage) würden nun­
meh r  auch die Meldedaten Drittstaatsangehöriger überprüft werden. 

11 .4 Der RH anerkannte die von der StGKK und der WGKK vorgenommenen 
Prüfschritte, wies jedoch darauf hin, dass diese Maßnahmen über­
wiegend vor Entstehung von Versicherungs- bzw. Leistungspflichten 
vorgenommen wurden. Die Empfehlung einer risikoorientierten Aus­
wertung der gespeicherten Daten war hingegen als nachfolgende Kon­
trollmaßnabme zu verstehen, um durch Verknüpfung von Datensätzen 
jene Fälle auswählen zu können, die eine vertiefte Prüfung erforderten. 

12.1  ( 1 )  Eine Abstimmung zwischen den Krankenversicherungsträgern und 
dem BMl über einen Datenaustausch zur Klärung und IdentifIzierung 
von Zweifelsfallen erfolgte nicht und es bestand auch kein entspre­
chendes Konzept dafür. 

(2) Das BMI hinterfragte im Rahmen des Verfahrens zur Visumsertei­
lung bzw. -verlängerung in einigen Fällen aufgrund von Auffäll ig­
keiten das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes und zwei­
felte das Vorl iegen der Anspruchsvoraussetzungen an. 

Das BMl fragte in einer Datenbank des Hauptverbandes mittels Geburts­
datum und Namen ab, ob für die betreffende Person ein Versicherungs­
datenauszug vorlag. Dieser Auszug zeigte die Versicherungshistorie und 
den aktuellen Stand eines Versicherungsverhältnisses. E ine Anspruchs­
berechtigung als Angehöriger war aus der Abfragejedoch nicht ersicht­
lich. Ergab die Abfrage zwar das Vorliegen einer österreichischen Sozial­
versicherungsnummer, jedoch keine aktuelle Versicherung, so war es 
für das BMl nicht erkennbar, ob die betreffende Person aufgrund einer 
Mitversicherung einen Leistungsanspruch hatte oder nicht. 

Das BMT kontaktierte in Zweifelsfällen die Krankenversicherungsträ­
ger. E inheitliche Ansprechpartner waren nicht festgelegt. 
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(3) Die StGKK und die WGKK hatten die Möglichkeit, sich das Visum 
im Reisepass bzw. den Aufenthaltstitel vom Antragsteller vorlegen 
zu lassen. Auf die den Fremden- und Aufenthaltsbehörden zur Ver­
fügung stehenden Informationssysteme zu Visum und Aufenthalts­
recht bestand kein Zugriff. Für eine Kontaktaufnahme mit dem BMI 
bzw. den Fremden- und Aufenthaltsbehörden hatten d ie  StGKK und 
d ie  WGKK keine konkreten Ansprechpartner festgelegt. 

(4) Die StGKK und die WGKK konnten über ihre Stammdatenverwal­
tung in  das ZMR Einsicht nehmen. Sie prüften allerdings die ZMR­
Meldedaten grundsätzlich45 nur zum Zeitpunkt der AntragsteIlung. Von 
einem späteren Verzug ins Ausland und der diesbezügl ichen Abmel­
dung im ZMR erhielten die Krankenversicherungsträger keine Kennt­
nis, sofern der Versicherte dies dem Krankenversicherungsträger nicht 
mitteilte46. Das Versicherungsverhältnis bl ieb dann trotz fehlender 
Anspruchsvoraussetzungen aufrecht. 

Eine Information der Meldebehörden an die Krankenversicherungsträ­
ger über die Abmeldung war gesetzlich nicht vorgesehen. 

(5) Der RH fragte, um ein Gesamtbild zu erhalten, bei mehreren Gebiets­
krankenkassen über die Zusammenarbeit mit den Meldebehörden nach. 
Dies ergab, dass es in einzelnen Fällen bei Zweifeln über das Vor­
l iegen eines Neben- bzw. Hauptwohnsitzes Kontakte zwischen der 
Gebietskrankenkasse und der zuständigen Meldebehörde gab. Die BGKK 
berichtete dem RH von häufigen Kontakten. 

Für die SGKK war unklar, ob eine Kommunikation mit den Meldebe­
hörden rechtlich zulässig war. Das BMI hielt es für geboten, dass die 
Krankenversicherungsträger im Sinne der Registerpflege die Melde­
behörden über Zweifel an der Richtigkeit von ZMR-Daten verstän­
digten47 und sah keine datenschutzrechtlichen Hinderungsgründe. Auf 
Basis dieser Verständigung könnten die Meldebehörden ein Verfahren 
zur amtl ichen Abmeldung einleiten. 

12 .2  Der RH stellte kritisch fest, dass kein standardisierter Datenaustausch 
zur Identifizierung und Klärung von Zweifelsfällen (Regelung, wel­
che Informationen auszutauschen wären, wer Zugriff auf welche Sys­
teme haben sollte und wer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen 
sollte) stattfand und es auch kein Konzept dafür gab. Er wies weiters 

45 Die WGKK führte ab Anfang 201 4 eine neuerliche Abfrage vor Beginn des Leistungs­
anspruchs durch (siehe TZ 7). 

46 unter Verstoß gegen seine Meldepflicht, siehe z.B. § 39 ASVG für Selbstversicherte 

47 § 1 6a Abs. 9 MeldeG 

5 7  
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darauf hin, dass bei den Akteuren Unsicherheit darüber bestand, ob 
ein Austausch datenschutzrechtJich möglich sei. 

Der RH kritisierte, dass es nur in Einzelfällen Kontakte zwischen den 
Krankenversicherungsträgern, Fremden- und Aufenthaltsbehörden und 
Meldebehörden gab, jedoch keine standardisierte Form der Zusam­
menarbeit bestand. 

Der RH empfahl dem BMG, dem BMI, dem Hauptverband, der StGKK 
und der WGKK, ein Konzept über den Datenaustausch zur IdentifIzie­
rung und Klärung von Zweifelsfällen zu entwickeln. Dabei wäre ins­
besondere die Möglichkeit der automatisierten Datenweitergabe von 
Wohnsitz-Abmeldungen im ZMR an die Krankenversicherungsträger 
bei Verzug einer Person ins Ausland zu evaluieren. 

Der RH empfahl auch eine Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden. Dazu wären z.B. die Kontaktdaten der Ansprechpart­
ner für eine zeitnahe Behördenzusammenarbeit bei Zweifelsfällen aus­
zutauschen. 

1 2.3 (1)  Das BMI teilte in seiner Stellungnahme mit, dass seine zuständi­
gen Fachabteilungen bei Bedarf für eine Erörterung eines optimierten 
Datenaustausches zur Verfügung stünden. Zu denken sei etwa an  die 
Validierung vorhandener Daten mit Hilfe des ZMR durch Inanspruch­
nahme des Ä nderungsdienstes gem. § 1 6c MeldeG sowie an die Ein­
räumung einer Abfrageberechtigung a us dem Integrierten Zentralen 
Fremdenregister, sofern eine solche benötigt und eine entsprechende 
Rechtsgrundlage geschaffen werde. 

(2) Das BMI und die WGKK teilten mit, dass sie m ittlerweile Kon­
taktdaten a usgetauscht hätten und eine erste Besprechung zur engeren 
Zusammenarbeit der Behörden im November 201 4 stattgefunden habe. 
Die WGKK ergänzte, dass die Umsetzung eines gegenseitigen Informa­
tionsaustauschs und die gegenseitige Unterstützung und Koordinierung 
bei zweifelhaften Fällen sowie regelmäßige Treffen zur Verstärku ng der 
Kooperation vereinbart worden seien. 

(3) Die StGKK bekannte sich in ihrer Stellungnahme zu einer Beschleu­
n igung des Informationsflusses. In Einzelfällen habe sie bereits bisher 
mit den zuständigen Behörden auf kurzem Wege Kontakt aufgenommen. 
Sie verwies in Bezug a uf die Evaluierung einer automatisierten Daten­
weitergabe auf den Hauptverband, das BMG und das BMI. 

Bund 201 5/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)62 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Sonstige Rahmenbedingungen für die 
Prüfung der Anspruchsberechtigung 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in  der Sozialversicherung 

Rückforderung zu 

Unrecht erbrachter 

Leistungen 

Bund 2015/8 

(4) Die WGKK teilte in  ihrer Stellungnahme mit, dass sie sich für eine 
Verbesserung des Datenflusses einsetze. Die Prüfung der Umsetzbar­
keit dieser Empfehlung habe durch den Hauptverband, das BMG und 
das BMI zu erfolgen. 

13.1 Die Krankenversicherungsträger hatten gemäß § 107 ASVG zu Unrecht 
erbrachte Geldleistungen und Aufwendungen für Heilbehelfe48 und 
Anstaltspflege zurückzufordern, wenn der Leistungsempfänger den 
Bezug durch bewusst unwahre Angaben oder die Verletzung von Mel­
devorschriften herbeigeführt hatte. Das ASVG sah jedoch keine Rück­
forderung von Aufwendungen für ärztl iche Hilfe und Heilmittel49 vor. 
Eine gleichlautende Bestimmung enthielt das BSVG.50 

Im Gegensatz dazu ermöglichten das GSVG und das B-KUVG die Rück­
forderung aller Geld- und Sachleistungen.51 

Die Gesetzesmaterial ien zur 32 .  ASVG-Novelle  i m  Jahr 1 976 führten 
als Grund an, dass die exakte Ermittlung der Ärzte- und Medikamen­
tenkosten kaum möglich war und eine unverhältnismäßig hohe Ver­
waltungsbelastung darstellen würde. 

Die WGKK wies im Jahr 2009 gegenüber dem Hauptverband darauf hin, 
dass die Beseitigung der Einschränkung des § 107 ASVG geboten sei, 
um im Fall von Leistungsmissbrauch den Schaden für den Krankenver­
sicherungsträger zu minimieren. Die Einschränkung auf leicht erfass­
bare Leistungen sei aus heutiger Sicht n icht mehr nachvol lziehbar. 

13.2 Der R H  wies darauf hin, dass die abgerechneten ärztlichen Leistungen 
und Heilmittel im Unterschied zur Situation vor rd. 40 Jahren mittler­
weile durch IT -Unterstützung exakt ermittelt und einem Versicherten 
zugeordnet werden können. D amit war die E inschränkung der Rück­
forderbarkeit sachlich nicht mehr begründet. 

Der RH wies weiters kritisch darauf hin, dass die Sozialversicherungs­
gesetze unterschiedliche Regelungen zur Rückforderung enthielten. 
Er empfahl dem B MG, auf eine Harmonisierung der Regelungen über 
die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen dahinge­
hend hinzuwirken, dass Sachleistungen uneingeschränkt umfasst sind. 

48 z.B. orthopädische Schuheinlagen, Blutzuckermessgeräte, Brillen 

49 z.B. Medikamente 

50 § 72 BSVG 

51 § 76 GSVG, § 49 B-KUVG 
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13.3 Das BMG kündigte in seiner Stellungnahme an, für eine der kommenden 
ASVG-Novellen eine Harmonisierung der Regelungen über die Rück­
forderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen dah ingehend vorzu­
sehen, dass Sachleistungen uneingeschränkt u mfasst werden. 

14.1 Der Hauptverband war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bemüht, 
eine neue Schwerpunktkompetenz im Bereich "Missbrauchsbekämp­
fung in der sozialen Sicherheit" zu entwickeln. In einer ersten Bestands­
aufnahme analysierte er, in enger Zusammenarbeit mit den Kranken­
versicherungsträgern sowie sonstigen Beteil igten (Finanzverwaltung, 
Polizei, AMS etc.), Missbrauchsszenarien sowie die damit in rechtlicher 
und praktischer Hinsicht verbundenen Probleme. 

Er defInierte drei wesentliche Bereiche der Missbrauchsbekämpfung: 

- Beitragshinterziehung/Beitragsumgehung, 

- missbräuchlicher Bezug von Leistungen der sozialen S icherheit und 

- Abrechnungsbetrug durch Vertragspartner. 

Er beabsichtigte, Konzepte zu entwickeln, wie die Sozialversicherung 
den unterschiedlichen Herausforderungen in Zukunft in strategischer 
wie institutioneller Hinsicht global besser begegnen könnte. Dabei sol­
len Anregungen des RH aus einschlägigen Berichten - wie z.B. zur Ver­
wendung von Registern im Hauptverband52 - berücksichtigt werden. 

14.2 Der RH anerkannte die Bestrebungen des Hauptverbands und der 
Krankenversicherungsträger, Missbrauchskonstellationen zu identifI­
zieren und Maßnahmen zur Verhinderung von Sozialmissbrauch zu 
entw ickeln. Er wies dabei insbesondere auf die Bedeutung einer engen 
Zusammenarbeit der beteil igten Behörden hin. Er empfahl dem Haupt­
verband, den Bereich "Missbrauchsbekämpfung in der sozialen Sicher­
heit" in Abstimmung mit den Krankenversicherungsträgern weiterzu­
führen und zu stärken. 

14.3 Der Hauptverband verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass der 
Bereich "Missbrauchsbekämpjung in der sozialen Sicherheit" im Rah­
men eines eigenen Konzeptes in Zusam menarbeit m it den Krankenver­
sicherungsträgern weitergefüh rt und gestärkt werde. 

52 Reihe Bund 201 4/S 

Bund 2015/8 
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- Verwendung unterschiedlicher, jedoch ähnl icher Begriffe ohne 
eigene DefI nition für den Bereich der Krankenversicherung (TZ 2 

und 3 ) ;  

- Herausforderung der Krankenversicherungsträger, Voraussetzungen, 
die ein Element der Dauerhaftigkeit beinhalteten, ex ante zu beur­
teilen (TZ 3) ; 

- Heranziehen der Daten der Meldebehörden, ohne dass diese Nach­
weise aussagekräftig waren und Beweise über einen tatsächlichen 
Aufenthalt l iefern konnten (TZ 6) ; 

- mangelndes Wissen der Krankenversicherungsträger über die im 
Zuge einer Wohnsitz-Meldung von den Meldebehörden vorgenom­
menen Prüfschritte (TZ 5) ; 

- neben der Meldebestätigung keine weiteren Prüfschritte der Kran­
kenversicherungsträger (TZ 5) ; 

- keine Benachrichtigung einer erfolgten Abmeldung i m  ZMR an die 
Krankenversicherungsträger (TZ 1 2 ) ;  

- unterschiedliche Vol lzugspraxis der Krankenversicherungsträger 
(TZ 8) ; 

- einfacher Zugang zu einer Mitversicherung von nicht verwand­
ten Personen, Z.B. Pflegekinder ohne behördliche Bewilligung oder 
Haushaltsführer (TZ 10) ;  

- keine Risikoanalyse der vorhandenen Daten durch die Krankenver­
sicherungsträger (TZ 1 1 ) ;  

- kein Konzept über einen Datenaustausch ; keine standardisierte Form 
der Zusammenarbeit (TZ 1 2) ;  

- für bestimmte Leistungen keine Mögl ichkeit, auf eine ungerecht­
fertigte Inanspruchnahme zu reagieren (TZ 1 3) .  

(2 )  D ie Krankenversicherungsträger waren sich der beschriebenen Pro­
bleme zumindest tei lweise bewusst und diskutierten insbesondere in  
Besprechungen im Rahmen des Hauptverbandes, ob  Personen, d ie  sich 
aufgrund eines auf maximal 90 Tage beschränkten Reisevisums in 

6 1  
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Österreich aufhielten, den gewöhnl ichen Aufenthalt im Inland haben 
konnten. 

Da die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nicht maßgeblich war, konn­
ten die Krankenversicherungsträger nicht von vornherein ausschl ießen, 
dass der Antragstel ler durch ein Verbleiben im Inland einen gewöhn­
lichen Aufenthalt erwerben konnte. 

Wie unter TZ 8 ausgeführt, entwickelten die Krankenversicherungs­
träger aufgrund dieser Unklarheiten unterschiedliche Vorgehenswei­
sen in der Vollzugspraxis. 

Die Krankenversicherungsträger und der Hauptverband traten mehr­
mals an das zuständige Ministerium (Sozia lressort, später BMG) mit 
dem Wunsch heran, den gewöhnlichen Aufenthalt um das Kriterium 
der Rechtmäßigkeit zu ergänzen. 

Sie wiesen zuletzt in einem Schreiben vom 24. Jänner 20 1 1  auf den 
Umstand hin, dass aufgrund der geltenden Rechtslage die Rechtmäßig­
keit des Aufenthalts - anders als im Bereich des Kinderbetreuungsgelds 
und der Ausgleichszulage - nicht erforderl ich sei.53 Die Krankenver­
sicherungsträger befürworteten, dass künftig die Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts für die Angehörigeneigenschaft maßgeblich sein sollte, 
um einen einheitlichen Begriff innerhalb der Sozialversicherungsge­
setze zu schaffen und Missbräuche möglichst zu verhindern. 

Das BMG sprach sich im Februar 201 1 dennoch für die Beibehaltung 
der derzeitigen Rechtslage aus. Es argumentierte, dass die Krankenver­
sicherungjene Personen schützen soll ,  die ihre Arbeitskraft zu Erwerbs­
zwecken einsetzen. Dieser Erwerbstätigenschutz wäre aber unvollkom­
men, würden nicht jene davon umfasst, für die die Erwerbstätigen zu 
sorgen haben. Ein Anknüpfen an den gewöhnl ichen Aufenthalt im 
Inland hielt das BMG für sachgerecht. Nach Ansicht des BMG sollte die 
Krankenversicherung akute und sofortige Hi lfestel lung ermögl ichen ; 
eine Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen würde den zuletzt 
im Zusammenhang mit der M indestsicherung gesetzten Bestrebungen 
zuwiderlaufen, den gesetzlichen Krankenversicherungsschutz möglichst 
allen Menschen, die sich in Österreich aufhalten, zu ermöglichen. 

(3) Für die Gewährung einer Ausgleichszulage zur Pension wurde ab 
dem Jahr 201 1 ausdrücklich die Rechtmäßigkeit des gewöhnlichen Auf-

53 Dies konnte dazu führen, dass für dieselbe Person zwar die Mitversicherung zu beja­
hen war und damit in der Krankenversicherung Leistungsansprüche für den Angehöri­
gen bestanden, aber mangels Rechtmäßigkeit des Aufenthalts kein Kinderbetreuungs­
geld gewährt werden konnte. 

Bund 201 5/8 
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enthalts als Voraussetzung rechtlich verankert. 54 Zuvor hatte das Vor­
l iegen eines gewöhnlichen Aufenthalts gereicht. Weiters wurden ab 
dem Jahr 2010 verschiedene Maßnahmen gesetzt, die den Pensions­
versicherungsträgern die Verfahrensführung erleichtern sollten (z.B. 
Beweislastumkehr55). 

15.2 Der RH hielt den Status quo zur Prüfung von Wohnsitz und gewöhn­
lichem Aufenthalt als Anspruchsvoraussetzungen in der Krankenversi­
cherung für unbefriedigend. Einerseits waren im ASVG die Vorausset­
zungen Wohnsitz und gewöhnl icher Aufenthalt vorgegeben und diese 
hatten die Krankenversicherungsträger daher zu überprüfen. Anderer­
seits fehlten Voraussetzungen wie z.B. klare Begrifflichkeiten und wir­
kungsvolle Instrumente für eine Überprüfung. 

Der R H  hielt eine genaue Prüfung insbesondere im Hinblick auf die 
Systematik weiterfolgender Sozialleistungen für bedeutsam (z.B. die 
Verknüpfung von Pflegegeldzuständigkeit mit der Zuständigkeit für 
die Krankenversicherung). 

Der RH wies dazu darauf hin, dass es mehrmals Bestrebungen des 
Hauptverbandes und der Krankenversicherungsträger gab, den gewöhn­
l ichen Aufenthalt im Bereich der Krankenversicherung um das Krite­
rium der Rechtmäßigkeit - analog der Regelungen des Kinderbetreu­
ungsgelds und der Ausgleichszulage - zu ergänzen, um Anträge bei 
Nichtvorliegen der Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Aufent­
halt ablehnen zu können. 

Der RH empfahl daher dem BMG, eine klare Abgrenzung der Anspruchs­
berechtigungen der Krankenversicherung im Hinblick auf Wohnsitz 
bzw. gewöhnlichen Aufenthalt zu schaffen und die Voraussetzungen 
für deren Vol lziehbarkeit sicherzustellen. Er wies dabei erneut auf die 
Notwendigkeit hin, die Rechtslage zu klären, ex ante beurteilbare Kri­
terien aufzustellen, die Vollzugspraxis anzupassen und die Rahmenbe­
dingungen entsprechend zu modifizieren (siehe TZ 3, 8, 10) .  

54  BGB! .  I Nr. 1 1 1 /2010 

55  Gemäß § 292 Abs. 14 ASVG hat im Fall von begründeten Zweifeln am gewöhnlichen 
Aufenthalt im Verfahren zur Entziehung der Ausgleichszulage der Pensionsbezieher 
den Beweis für seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland zu erbringen. 
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16 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Es wäre eine klare Abgrenzung der Anspruchsberechtigungen 
der Krankenver si cherung im Hinb lick auf Wohnsitz bzw. gewöhn­
lichen Aufenthalt zu schaffen und die Voraussetzungen für deren 
Vollz iehbarkeit sicherzustellen. (TZ 1 5) 

(2) Es wäre auf eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen 
Anspruchsvoraussetz ungen (Wohnsitz ,  Aufenthalt) hinz uwirken 
und es wären für gleiche Voraussetz ungen die gleichen Begriffe z u  
verwenden. (TZ 2) 

(3) Vor dem Hintergrund der Probleme in der Vollz iehung wäre auf 
eine Definition der Begriffe Wohnsi tz und gewöhnlicher Aufent­
halt hinz u  wir ken, die sich an den Anforderungen der Vollz iehung 
im Bereich der Krankenversicherung orienti ert (z .B.  Überprüfbar­
keit ex ante) . (TZ 3 )  

(4) Es wäre gemeinsam mit dem Hauptverband eine einheitliche 
Vorgehensweise der Kr ankenversicherungstr äger bei der Prüfung 
von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt sicherz ustellen. (TZ 8) 

(5) Es wär e  auf eine Klarstellung der Rechtslage im Hinblick auf das 
Erfor dernis der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts für die Begr ündung 
eines Wohnsitzes gemäß § 1 6 Abs. 1 ASVG hinzuwirken. (TZ 3, 8) 

(6) Es wäre auf eine Harmonisierung der Regelungen über die Rück­
forderung von zu Unr echt erbr achten Leistungen dahingehend hinzu­
wirken, dass Sachleistungen uneingeschränkt umfasst sind. (TZ 1 3) 

(7 )  Es wär e auf legistische Maßnahmen zur Schärfung der Anspr uchs­
vor aussetz ungen bei Pflegekindern und Haushaltsführer n  hinzuwir ­
ken. (TZ 10) 

(8) Es wäre zu prüfen, wie eine im Hinblick auf die Vermeidung von 
Doppelglei sigkeiten und der Sicher stellung einheitlicher Ergeb nisse 
zweckmäßige Bez ugnahme und Prüfung von Aufenthaltskr iter ien 
erfolgen sollte und ob daz u  Änderungen im Meldegesetz notwen­
dig wär en. (TZ 6) 

Bund 2015/8 
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(9) Es wäre ein Konzept über den D atenaustausch zur Identifiz ie­
rung und Klärung von Zweifelsfä llen zu entwickeln. Dab ei wäre 
i nsbesondere die Möglichkeit der automatisierten D atenweitergabe 
von Wohnsitz -Abmeldungen im ZMR an die Krankenversicherungs­
träger bei Verzug einer Person ins Ausland z u  evaluieren. (TZ 1 2) 

( 10) Es wären die Kontaktdaten der Ansprechpartner für eine zeit­
nahe Behördenz usammenarb eit b ei Zweifelsfällen ausz utauschen. 
(TZ 1 2) 

( 1 1 )  Bis z ur etwaigen Vornahme rechtl icher Änderungen im Melde­
wesen wären die Proz esse bei der Anmel dung so zu gestalten, dass 
sichergestellt ist, dass nur Personen, die alle gesetz lichen Vorausset­
zungen hinsichtlich Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt erfül­
len, einen Krankenversicherungsschutz erlangen. Bei Antragstellern, 
bei denen Zweifels fragen vorliegen (z .B. b ei Drittstaatsangehörigen 
mit Reisevisum), wären die Voraussetzungen zu prüfen. (TZ 6, 9)  

( 1 2) In den Formb lättern zur Selbstversicherung und Mitversiche­
rung wären die Antragsteller z ur Meldung der relevanten Informa­
tionen zu verpflichten. Dabei wären dem Antragstel ler die Rechts­
lage z ur Kenntnis zu b ringen und gegebenenfal ls die notwendigen 
Unterlagen einzufordern. (TZ 7 )  

( 1 3) Es wären Konzepte zur Speicherung jener Daten z u  entwickeln, 
die Grundl age für eine Risikoeinschätzung z ur Verhinderung unge­
rechtfertigter Inanspruchnahme von L eistungen mangels Wohnsitz 
und gewöhnlichem Aufenthalt sind. (TZ 1 1 )  

( 1 4) Anhand der vorhandenen Daten wären risikoorientierte Auswer­
tungen durchzuführen und gegebenenfalls auch während des Bestehens 
eines Versicherungsverhältnisses Erheb ungen durchzuführen. (TZ 1 1 )  

( 1 5) I n  den IT -Programmen wäre die Staatsbürgerschaft durchgän­
gig zu speichern und diese wäre zu aktualisieren, wenn aus den 
Formblättern bzw. im Zuge von ZMR-Ab fragen Änderungen der 
Staatsbürgerschaft ersichtl ich sind. (TZ 1 1 )  

( 1 6) Bei Anträgen auf Mitversicherung von Haushaltsführern und 
unentgeltlich verpflegten Pflegekindern wären z usätz lich z ur Mel­
debestätigung weitere Informationen des Antragstel lers über die 
individuellen Lebensumstände einzufordern, die das Vorliegen 
des gewöhnlichen Aufenthalts des Angehörigen und der sonstigen 
Anspruchsvoraussetzungen b elegen. (TZ 1 0) 
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( 1 7) Bei Selbstversicherungen wäre vor Beginn des Leistungsan­
spruchs neuerlich eine Überprüfung des ZMR-Meldestatus vorzu­
nehmen. (TZ 7) 

( 1 8) Die eigenen Vorgaben über die Prüfung der Anspruchsvor­
aussetzungen der Selbstversicherung wären einzuhalten bzw. ein 
begründetes Abweichen nachvollz iehbar zu dokumentieren. (TZ 7 )  

( 1 9) In der Wissensdatenbank wären die Begriffe Wohnsitz und 
gewöhnlicher Aufenthalt zu definieren und die Kriterien für deren 
Prüfung klarz ustellen. (TZ 7) 

(20) Der Bereich "Missbrauchsbekämpfu ng in der sozialen Sicher­
heit" wäre in Abstimmung mit den Krankenversicherungsträgern 
weiterz uführen und zu stärken. (TZ 1 4) 

Bund 201 5/8 
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Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von FLüchtLingen und Migrantlnnen 
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KURZFASSUNG 

Bund 2015/8 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Europa, Integration und Äußeres 

Inneres 

Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und Migrantlnnen 

Der Österreichlsche Integrationsfonds - Fonds zur Integration von 
Flüchtlingen und MigrantInnen (ÖIF) schöpfte b ei den Verkäufen 
der Eigentumswohnungen das Erlöspotenzial nicht aus. Die Verkäufe 
erfolgten ohne die erforderl iche Genehmigung der Fondsb ehörde. 

Das Haus der B ildung und beruflichen Integration war für die Nut­
zung zur Zeit der Geb arungsüberprüfu ng überdimensioniert. In Anbe­
tracht dessen wirkten sich die Mietvorauszahlung in der Höhe von 
4,5 Mio. EUR und der vereinbarte Kündigungsverz icht für 1 5  Jahre 
nachteilig aus. 

Bis April 2 0 1 2 gab es keine Regelung, die eine Vorabgenehmigung 
einer Ausgabe des ÖI F ab einem bestimmten Betrag durch das Kura­
torium oder den Aufsichtsrat vorsah. 

Prüfu ngsz iele 

Ziele der Überprüfung des Österreichischen Integrationsfonds - Fonds 
z ur Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen (ÖIF) waren die 
Beurteilung der Fondssatz ung, der Fondsaufsicht, der Fondsorga­
nisation, der fmanziellen Lage, des Verkaufs der Eigentumswoh­
nungen sowie die Beurteilung der Kursangebote des Fonds. (TZ 1 )  

Fondsgründung und -entwicklung 

Der ÖIF wurde im Jahr 1 960 vom BMI und dem Flüchtlingshoch­
kommissariat der Vereinten Nationen unter dem Namen Flüchtlings­
fonds der Vereinten Nationen gegründet. Ab dem Jahr 2005 erfolgte 
ein schrittweiser Rückz ug aus dem ursprünglichen Kerngeb iet der 
Wohnraumb ereitstellung. Entsprechend der letz tgültigen Satz ung 
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aus dem Jahr 201 1  verfolgte der Fonds den Zweck der Förderung 
der Integration von Personen mit Migrationshintergrund in Öster­
reich. Aufgaben des Fonds waren dabei im Besonderen Beratung, 
Information und Unterstützung, Vermittlung der Sprache, Hilfe­
stell ung bei der Arbeitssuche und Förderung des Dialogs zu einem 
gemeinsamen Miteinander. Entsprechend der Bundesministerien­
gesetz -Novelle 201 4  wurden die Angelegenheiten der I ntegration 
mit 1 .  März 20 1 4  dem BMEIA zugeordnet. Die budgetäre Vorsorge 
für die öffentlichen Zuschüsse an den Fonds verlagerten sich damit 
ebenfalls vom BMI auf das BMEIA. Das BMI wurde seit März 201 4 
nicht mehr als Fondsaufsicht tätig, weil es die Zuständigkeit beim 
BMEIA sah und informierte das BMEIA, dass die Fondssatz ung ent­
sprechend anz upassen wäre. (TZ 2) 

Satz ungsänderungen 

Entgegen der Bestimmung des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 
wurde die Finanz prokuratur erst verspätet - nach bereits erfolgter 
Genehmigung - mit der Satzungsänderung befasst bzw. war eine 
Befassung bei der Änderung 2009 nicht mehr nachvollz iehbar. (TZ 5) 

Die Vertretung des Fonds durch die Finanzprokuratur war seit der 
ersten Satzungsänderung 201 1  nur mehr optional in der Satzung 
verankert. Mit der z weiten Satz ungs änderung 201 1 ging die Ent­
scheidungsfindung von einem interministeriell z usammengesetz ten 
Kuratorium mit internationaler Beteiligung auf den Aufsichtsrat über, 
der sich nur noch aus Vertretern des BMI z usammensetzte. (TZ 6) 

Fondsorgane 

Organe des ÖIF waren seit der z weiten Satzungsänderung 201 1  der 
Aufsichtsrat, das Kuratorium und der Geschäftsführer. Vor der Ände­
rung war das Kuratorium als Entscheidungsgremium mit vergleich­
b aren Aufgaben betraut, die nachher der Aufsichtsrat wahrnahm. 
(TZ 8)  

Umlaufbeschlüsse des Aufsichtsrats waren nicht umfassend und 
durchgängig in den Aufsichtsratsprotokollen dokumentiert. (TZ 8)  

Der Geschäftsführer informierte z .B. be im Verkauf von 70 Woh­
nungen in einem Paket das Kuratorium nicht vollinhaltlich, dadurch 
kam es zu einem unnötigen Termindruck für die Entscheidungsfin­
dung. Weiters informierte der Geschäftsführer das Kuratorium erst 
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Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und Migrantlnnen 

etwa vier Monate nach der Beauftragung bzw. Bezahlung der Leistun­
gen eines Beratungsuntemehmens betreffend ein Corporate Gover­
nance Projekt (60.000 EUR) über das gegenständliche Projekt. (TZ 8) 

Bis April 201 2 gab es keine Regelung, die eine Vorab genehmigung 
einer Ausgab e  des ÖIF ab einem bestimmten Betrag durch das Kura­
torium oder den Aufsichtsrat vorsah. (TZ 8) 

Fondsaufsicht 

Der L eiter der Sektion im BMI, welche der für die Fondsaufsicht 
z uständigen Abteilung für Stiftungs- und Fondswesen übergeord­
net war, war b is Ende 201 2 auch Vorsitz ender des Kuratoriums bzw. 
des Aufsichtsrats. Diese Doppelfu nktion widersprach den Bestim­
mungen des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz es. D iese Doppel­
fu nktion hatte der RH b ereits anJässlich früherer Gebarungsüb er­
prüfu ngen 1 kritisiert. (TZ 9) 

Die Verkäufe der Eigentumswohnungen erfolgten ohne die gesetz ­
lich vorgesehene Genehmigung der Fondsb ehörde i m  BMI. (TZ 10)  

Chronologie und Überblick Verkäufe 

Der ÖlF verkaufte b is 1 8 . August 201 1 sämtliche Eigentumswoh­
nungen. 

In Anbetracht 

- der entsprechend den vorgelegten Unterlagen eingeschränkten 
Form der Interessentenkreiserkundung, 

- der unter dem durchschnittlichen Quadratmeterpreis für 
gebrauchte Eigentumswohnungen mit einfachem Wohnwert (ent­
sprechend dem Immobilien-Preisspiegel der Wirtschaftskammer) 
liegenden Verkaufspreise, 

- der Höhe der nach den Wohnungsverkäufen aufgenommenen 
Hypotheken, 

I Die exakte Konstellation im ÖIF  im Bericht Flüchtlingsbetreuung (Bund 2007/ 1 )  und 
eine vergleichbare im BMJ beim Wiener Stadterweiterungsfonds (Bund 201 3/4). 
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- der - auch unter Würdigung allf<illiger zwischenzeitlich durchge­
führter Sanierungsmaßnahmen - bei Weiterverkäufen von Woh­
nungen erzielten Verkaufspreise bzw. der Verkaufspreise, die weit 
unter den in Gutachten ermittelten Verkehrswerten lagen, 

- des lt. Protokoll zur 1 88.  Kuratoriumssitzung zur Verfügung 
stehenden Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags (Verkauf der 
Objekte Stromstraße und Trinkhausstraße) und 

- der kurzen Frist zur Entscheidungsfmdung für das Fondskurato­
rium (Verkauf von 70 Eigentumswohnungen in einem Paket) 

schöpfte der ÖIF zusammengefasst das Erlöspotenzial bei den Woh­
nungsverkäufen in Summe nicht aus. (TZ 1 2) 

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die Wohnungs­
verkäufe :  
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Überblick Wohnungsverkäufe 

Projekt Schätzgutachten 

Einzelverkäufe von teilweise 
33 Wohnungen 

Verkauf der Stromstraße: 
Objekte 1. 3.876.000 EUR 
Stromstraße und 11. 4.310.000 EUR 
Trin khausstraße Trinkhausstraße: 
(insgesamt 1. 1.851.000 E U R  
167  Wohnungen) 11. 2 .140.000 E U R  

jeweils 2007 

Verkauf von 1 .  (2006) 
70 Wohnungen in 27 Wohnungen: 
einem Paket 3.034.000 E U R  

14  Wohnungen: 
1.380.000 E U R  
I I .  (2009) 
70 Wohnungen 
830.000 EUR 

Quellen: Ö1F; Grundbuch 

Interessentenkreis- Verkaufspreis 
erkundung im Sinne 

der Mitteilung 
der Europäischen 

Kommission 

teilweise 2.136.250 EUR 

nein Stromstraße: 
790.000 EUR 

Trinkhausstraße: 
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Einzelverkäufe von 33  Wohnungen 

Es lagen nur für einen Teil der verkauften Wohnungen Schätzgut­
achten vor, obwohl der Geschäftsführer in der 1 79 .  Kuratoriums­
sitzung in Fällen, wo noch kein entsprechendes Gutachten vorlag, 
vor der Veräußerung der Wohnungen eine Verkehrswertschätzung 
in Aussicht gestellt hatte. Einzelschätzgutachten über den Wert der 
Eigentumswohnungen wurden vielfach ohne Wohnungsbesichti­
gung erstellt. (TZ 1 3) 

Es konnten nur für sieben der verkauften 3 3  Wohnungen Nach­
weise über eine öffentliche Interessentenkreiserkundung vorgelegt 
werden. Die Beauftragung eines professionellen Immobilienmakler­
büros mit breiter Interessentenkreiserkundung wäre letztlich vom 
Nutzen-Kosten Verhältnis nicht schlechter gewesen als die vom ÖIF 
mit der Unterstützung der Wohnungsverkäufe beauftragte Werkver­
tragsnehmerin, die dem ÖIF kostengünstiger erschienen war. (TZ 1 4) 

Der ÖIF verkaufte 33  Wohnungen im Wege von Einzelverkäufen um 
insgesamt 2 , 1 4  Mio. EUR. Dies entsprach einem durchschnittlichen 
Quadratmeterpreis von rd. 822 EUR. Der erzielte Quadratmeterpreis 
lag im Schnitt um rd. 2 3 3  EUR unter dem Durchschnittswert für 

gebrauchte Eigentumswohnungen mit einfachem Wohnwert entspre­
chend dem Immobilien-Preisspiegel der Wirtschaftskammer. Bin­
nen Jahresfrist wurden 1 5  Wohnungen, die die Käufer zuvor vom 
ÖIF um insgesamt rd. 1 ,02 Mio. EUR erworben hatten, um rd. 1 ,65  
Mio. EUR (um insgesamt rd. 628.700 EUR) teurer bzw. das rd. 1 ,6-
Fache weiterverkauft. D ies war insbesondere zu kritisieren, weil 
von den 33  Wohnungen, soweit für den RH festzustellen war, sie­
ben Wohnungen an Gesellschaften oder Personen verkauft wurden, 
die in Geschäftsbeziehungen zum ÖrF standen bzw. mit Personen, 
die in Geschäftsbeziehungen zum ÖIF standen, ein Naheverbältnis 
aufwiesen. (TZ 1 3 , 1 4) 

Verkauf der Objekte Stromstraße und Trinkhausstraße 

Den verschiedenen Schätzgutachten für den Verkauf der Objekte 
Stromstraße und Trinkhausstraße lagen u.a. unterschiedliche Annah­
men über die Restnutzungsdauer, den Hauptmietzins, die Wertmin­
derungen wegen Bauschäden und Baumängeln und die Anzahl der 
zu sanierenden Wohnungen zugrunde. Die Verkehrswertermittlung 
erfolgtejedoch nach unterschiedlichen Verfahren, was für die Kurato­
riumsmitglieder die Vergleichbarkeit erschwerte. Außerdem herrschte 
Unklarheit über die Anzahl der bereits sanierten Wohnungen. (TZ 1 6) 

Bund 2 0 1 5/8 
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Die Interessentenkreiserkundung erfolgte in eingeschränkter Form. 
Der Verkaufspreis für das Objekt Stromstraße betrug 790.000 EUR 
bzw. für das Objekt Trinkhausstraße 395 .000 EUR. Er lag somit mas­
siv unter den Schätzpreisen 3 ,88 Mio. EUR bzw. 4,3 1 Mio. EUR für 
das Objekt Stromstraße sowie 1 ,8 5  Mio. EUR bzw. 2 , 1 4  Mio. EUR 
für das Objekt Trinkhausstraße. Der ÖIF schöpfte somit das Erlös­
potenzial in Summe neuerlich nicht aus. In den Gutachten, welche 
den jeweils zweitgenannten Schätzpreisen zugrunde lagen, waren 
bereits erhebliche Sanierungskosten mitberücksichtigt. (TZ 1 7) 

Verkauf von 70 Eigentumswohnungen in einem Paket 

Für 27 der 70 Wohnungen lagen zunächst separate Schätzgutachten 
aus dem Jahr 2005 vor, die jedoch nicht auf Basis eines Paketver­
kaufs und ohne Wohnungsbesichtigung erstellt worden waren. Als 
Schätzwert für diese 27 Wohnungen wurden 3,03 Mio. EUR ermit­
telt. Ein weiteres Gutachten vom Juni 2009 wies den Verkehrswert 
der 70 E igentumswohnungen mit 830.000 EUR aus. Der Gutach­
ter setzte hierbei für die Ermittlung nach dem Ertragswertverfah­
ren bei der Ermittlung der Durchschnittsmiete als M iete für sieben 
nicht vermietete Wohnungen 0 EUR an. (TZ 1 8) 

Zur Abschätzung der Auswirkung von Änderungen der Miete berech­
nete der RH den Verkehrswert der Liegenschaften unter Ansatz eines 
Hauptmietzinses von 5 , 1 0  EUR (dieser Mietzins wurde im letzten 
abgeschlossenen befristeten Mietvertrag verrechnet), für die sieben 
im Gutachten mit 0 EUR Hauptmietzins angesetzten Wohnungen 
nach ansonsten der selben Methode wie der Gutachter. Daraus ergab 
sich ein Ertragswert von rd. 1 ,5 Mio. EUR statt 830.000 EUR. (TZ 1 8) 

Die Leistungen zur Ermittlung des Verkehrswerts der Wohnungen 
und zur Interessentensuche wurden laut ÖIF direkt vergeben. Außer­
dem erfolgte eine Überzahlung des Immobiliensachverständigen, die 
vom ÖIF nicht begründet werden konnte. (TZ 1 8) 

Der Geschäftsführer des ÖIF informierte das Kuratorium nicht voll­
inhaltlich über den Stand der vorliegenden Angebote. Tatsächlich 
lagen zu diesem Zeitpunkt (Dezember 2009) bereits Angebote für 

den Erwerb der 70 Eigentumswohnungen im Paket vor und der 
Geschäftsführer war über die Angebote seit Oktober 2009 informiert. 
Dies hatte einen Zeitdruck für die Beschlussfassung des Verkaufs zur 
Folge. Der Kuratoriumsvorsitzende ersuchte Mitte Dezember 2009 
um Beschluss des Verkaufs im Umlaufweg mit einer von zehn auf 
fünf Werktage verkürzten Frist, weil der Verkauf ansonsten nicht 
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mehr im Jahresabschluss 2009 berücksichtigt werden konnte. Mit 
Kaufvertrag vom 29. Dezember 2009 verkaufte der ÖIF die 70 Eigen­
tumswohnungen an den Bestbieter um 867 .500 EUR. Beim ÖIF lag 
keine Kopie des Kaufvertrags mit einer firmenmäßigen Fertigung 
der Käuferin vor. (TZ 1 9) 

Kurse des ÖIF 

Die vom ÖIF abgehaltenen Deutschkurse reichten von den Alpha­
betisierungskursen (Teilnehmer ohne Schreibvorkenntnisse) b is zu 
B2-Schulungen (Selbstständige Sprachverwendung - gutes Mittel­
maß). Bei seinen Sprachkursen legte der ÖIF einen Schwerpunkt 
auf Nischen- und Fach(Berufs)sprachenkurse. Neben dem Haupt­
augenmerk auf Sprachkurse veranstaltete der ÖIF auch EDV -Schu­
lungen. Damit ging der ÖIF speziell auf die Bedürfnisse seiner Kun­
den ein. (TZ 22)  

Evaluierung der Kurse 

Die ÖIF-internen Vorgaben, wonach jeder Trainer pro Jahr zumin­
dest einmal zu evaluieren war, wurden nicht eingehalten. Während 
im Zeitraum 2006 bis 201 1 zwischen 57,9 Ofo und 76,2 Ofo der Trai­
ner evaluiert wurden, war dies im Jahr 201 2 nur bei 2 5,6 % der 
Trainer der Fall. Einige Trainer wurden noch nie evaluiert. (TZ 23)  

Weitere Kursveranstalter und Kurseinnahmen 

Mit Stand 2 5. November 201 3 gab es österreichweit 288 zertifi­
zierte Kursinstitute. Diese hatten in ihren Kursprogrammen sowohl 
die allgemeinen Deutschkurse von A l  b is C2, als auch speziell auf 
Berufsgruppen zugeschnittene Sprachkurse im Programm. Hinsicht­
lich des Kursangebots des ÖIF gab es Überschneidungen mit dem 
Angebot anderer Sprachkursanbieter. (TZ 24) 

Während vor 2010 nur Asylberechtigte und subsidiär Schutzbe­
rechtigte geschult wurden (zu 1 00 % vom ÖIF gefördert), konnten 
ab 2010 auch selbstzahlende Teilnehmer und von Unternehmen bzw. 
Organisationen geförderte Teilnehmer an den Kursen des ÖIF teil­
nehmen. Bei der Verrechnung der Stundensätze sowie der Fahrtkos­
ten kam es zu unterschiedlichen Vereinbarungen zwischen dem ÖIF 
und den jeweiligen Kunden. Eine Reduktion der Stundensätze bzw. 
Verzicht auf die Fahrtkostenentschädigung gab es u.a. für Unter-
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nehmen aufgrund von Pilotprojekten oder einer größeren Anzahl 
von Unterrichtseinheiten. (TZ 24) 

Kostenrechnung Kurse 

Die Kalkulation der Kurskosten führte der ÖIF auf Basis eines im 
Jahr 2010 von einem Beratungsunternehmen erstellten Schemas 
und der real angefallenen Kosten des Jahres 201 2 durch. (TZ 2 5) 

Integrationsvereinbarung 

Die Integrationsvereinbarungs-Verordnung sah vor, dass die 
Abschlussprüfung entweder durch zwei qualifizierte Prüfer des ÖIF 
oder im Einvernehmen zwischen dem ÖIF und dem Kursinstitut 
durch jeweils einen qualifizierten Prüfer des ÖIF und des Kursins­
tituts durchzuführen war. (TZ 26) 

Insgesamt fanden im Jahr 201 2 1 . 1 0 1  Prüfungen im Rahmen der 
Integrationsvereinbarung bzw. im Jahr 201 3 im 1 .  Halbjahr 488 Prü­
fungen im Rahmen der Integrationsvereinbarung statt. F ix ange­
stellte Mitarbeiter des ÖIF kamen bei Integrationsvereinbarungs­
Prüfungen ausschließlich in den Jahren 201 2 (9 3 -mal) und 201 3 
(65-mal2) zum Einsatz. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung standen 
dem ÖIF weiters 57 lizensierte Prüfer zur Verfügung. Die Anstel­
lung der lizensierten Prüfer beim ÖIF erfolgte tageweise und wurde 
mittels einer Vereinbarung über eine fallweise Beschäftigung zwi­
schen dem ÖIF und dem Prüfer durchgeführt. Ob mit dieser Vor­
gangsweise der Intention des Verordnungsgebers Rechnung getra­
gen wurde, blieb fraglich. (TZ 26) 

Haus der Bi ldung und beruflichen Integration 

Die den Konzepten zum Haus der B ildung und beruflichen Inte­
gration zugrunde gelegte Raumnutzung durch einen sozialöko­
nomisehen Betrieb und ein Frauenzentrum wurde nicht bzw. nur 
für einen kurzen Zeitraum umgesetzt. Dadurch waren zwei für die 
Standortsuche herangezogene und für die Auswahl des Objekts 
wesentliche Kriterien weggefallen. Das Objekt war für die Nutzung 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung überdimensioniert. Bereits in 
entscheidungsrelevanten Unterlagen (Standortvergleiche, Nutzwert-

2 im gesamten Jahr 201 3 
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aufstellungen, Kuratoriumssitzungen) wurden immer wieder unter­
schiedliche Angaben hinsichtlich der Flächenaufstellungen gemacht. 
In Anbetracht dessen waren die Mietvorauszahlung in der Höhe von 
4,5 Mio. EUR und der vereinbarte Kündigungsverzicht für 1 5  Jahre 
nachteilig, weil sie sich auf die fmanzielle und wirtschaftliche Dis­
ponibilität des ÖIF negativ auswirkte. (TZ 28) 

Die Anzahl der vom ÖIF im Haus der Bildung und beruflichen Inte­
gration abgehaltenen Schulungen lag weit unter den eigenen Ziel­
zahlen. Die Auslastung der Schulungsräume lag unter 50 0/0. (TZ 29) 

Sanierung 

Der Geschäftsführer und Gesellschafter der Vermieterin war zugleich 
auch der Geschäftsführer und Gesellschafter jenes Unternehmens, 
das der ÖIF mit den Baubetreuungsleistungen im Rahmen der Sanie­
rung des Hauses der Bildung und beruflichen Integration beauf­
tragte. Aus S icht des RH ist es problematisch, wenn die Vermieterin 
im eigenen Haus Baubetreuungsleistungen für den Mieter über­
nimmt. Da von diesen Leistungen typische Tätigkeiten im Rahmen 
einer Bauaufsicht ausgeschlossen waren, war der dafür vereinbarte 
Betrag in Höhe von 8 6.000 EUR zu hoch. Zudem waren teilweise 
Bauleistungen, die bereits bei der Übergabe des Mietobjekts hätten 
erbracht sein sollen, dem ÖIF als Zusatzwünsche verrechnet wor­
den. (TZ 30) 

Der ÖIF war mit der Hausverwaltung aufgrund mangelnder Leis­
tungserbringung unzufrieden. Nach Ansicht des ÖIF war von ihr ein 
weit überhöhtes Entgelt in Rechnung gestellt worden. Das Objekt 
Haus der beruflichen Bildung und Integration wies zahlreiche bau­
liche Mängel auf. Der Rechtsanwalt des ÖIF forderte die Vermiete­
rin auf, den Vertrag mit der Hausverwaltung bis längstens 1 5. Jän­
ner 201 4  zu be enden. Anderenfalls stellte er den Rücktritt von der 
Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag in Aussicht. Das hätte zur 
Folge, dass die geleistete Mietzinsvorauszahlung in der Höhe von 
4,50 Mio. EUR zurückgefordert oder auch der ab 1 .  Jänner 201 4  zu 
leistende Mietzins zurückbehalten würden. Es war nicht nachvoll­
ziehbar, warum der ÖIF ein Mietobjekt übernahm, das derart gravie­
rende Mängel aufwies und dafür auch noch eine Mietvorauszahlung 
leistete. (TZ 3 1 )  

Bund 201 5/8 
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Rechnungswesen 

Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und Migrantlnnen 

Der ÖIF wandte - über die gesetzlichen Erfordernisse hinausge­
hend - die Vorschriften des Unternehmensgesetzbuchs freiwil­
lig an. Im Rahmen des Rechnungswesens bestand ein hoher Aus­
lagerungsgrad an einen externen Berater und damit Kosten von 
rd. 552.000 EUR (2006 bis 201 2) .  (TZ 32) 

Die vom Controlling erstellten Auswertungen für den Vollzug des 
Budgets und eine laufende, steuerungsbezogene Überwachung der 
Ausgaben war zweckmäßig, konnte jedoch eine kostenrechnerische 
Kalkulation nicht ersetzen. (TZ 33 )  

B ilanz 

Der ÖIF erhöhte seine Aktiva über die Jahre von 2006 bis 201 2 von 
9, 1 1  Mio. EUR um 6,23 Mio. EUR auf 1 5 ,34 Mio. EUR. Das war auf 
den Anstieg der liquiden Mittel und auf die Erhöhung der aktiven 
Rechnungsabgrenzung durch die Vorauszahlung der Miete für das 
Haus der Bildung und beruflichen Integration in Höhe von insge­
samt 4,50 Mio. EUR zurückzuführen. Ende des Jahres 201 2 bildete 
diese Vorauszahlung rd. ein Fünftel der Bilanzsumme. Demgegen­
über stand eine Verringerung des Anlagevermögens durch den Ver­
kauf der Eigentumswohnungen und die Verminderung von Einwei­
sungsrechten in die Genossenschaftswohnungen. (TZ 34) 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Der ÖIF erhöhte seine Betriebsleistung von 2006 bis 201 2 von 
8, 1 4  Mio. EUR um 4,02 Mio. EUR auf 1 2 , 1 6  Mio. EUR. Dies war 
allerdings zum Großteil auf die Beiträge des BMI zurückzuführen, 
die mit rd. 86,7 Ofo der Betriebsleistung des Jahres 201 2 den vor­
wiegenden Teil  der Einnahmen des ÖIF bildeten. (TZ 35) 

Die Aufwendungen stiegen im selben Zeitraum um 3,63 Mio. EUR 
von 8,05 Mio. EUR auf 1 1 ,68  Mio. EUR bzw. 45, 1 0/0. Davon entfle­
len alleine 2,9 3 Mio. EUR der Steigerung auf die Personalaufwen­
dungen. (TZ 3 5) 
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Vertrag des Anfang 2002 bestellten Geschäftsführers 

Wesentliche Änderungen des Dienstvertrags des Geschäftsführers 
durch den Kuratoriumsvorsitzenden oder den Stellvertreter wur­
den ohne dokumentierte Beschlussfassung im Kuratorium durch­
geführt. Teile der Bestimmungen des Dienstvertrags widersprachen 
der Vertragsschablonenverordnung des Bundes. Nach Beendigung 
der Funktion als Geschäftsführer Ende des Jahres 201 2 erhielt die­
ser vom ÖIF Bezüge in Höhe der stellvertretenden Geschäftsführer, 
obwohl er keine Leitungsfunktionen mehr wahrnahm und nur mehr 
eine SteUe als "Projektunterstützung" besetzte. (TZ 37) 

Vertrag des Anfang 20 1 3  bestellten Geschäftsführers 

Das Dienstverhältnis wurde entgegen den Bestimmungen der Ver­
tragsschablonenverordnung unbefristet abgeschlossen. Die Aufga­
ben des Geschäftsführers waren nur sehr überblicksmäßig ange­
führt. Der Dienstvertrag beinhaltete keine, über die Regelungen des 
Angestelltengesetzes hinausgehende, ausdrückliche Zustimmungs­
voraussetzung des ÖIF zu Nebenbeschäftigungen. (TZ 39)  

Beratungsau fwand 

Erst vier Monate nach der Beauftragung und Bezahlung eines Bera­
ters für ein Corporate Governance Projekt erfolgte die Einbindung 
des Kuratoriums. Der Geschäftsführer initiierte die Vorauszahlung 
des gesamten Honorars entgegen den ursprünglich vom Berater 
angebotenen Zahlungsmodalitäten. Er nahm damit für den ÖIF 
ungünstigere Zahlungskonditionen in Kauf, zumal er im Zuge der 
Vorauszahlung auch keinen Skontoabzug vereinbarte. (TZ 40) 

Repräsentationsaufwendungen 

Es fanden Geschäftsessen auf Kosten des ÖIF statt, bei denen ledig­
lich die Geschäftsführer bzw. weitere Mitarbeiter des ÖIF teilnah­
men und daher jeder Werbecharakter fehlte. Der Wert des Geschenks 
an den scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden betrug das Doppelte 
der von der Judikatur dafür vorgesehenen Geringfügigkeitsgrenze. 
(TZ 4 1 )  

Bund 2015/8 
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Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen 

Kenndaten des Österreichischen Integrationsfonds - Fonds zur Integration von 
Flüchtlingen und Migrantlnnen 

Rechtsgrundlage Bundesgesetz über Stiftungen und Fonds (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz), 
BGBl.  N r. 11/1975 i .d .g .F., 

Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in  Österreich 
(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz) BGBl. I Nr. 100/2005 i .d.g.F., 

Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005), 
BGBl. I Nr. 100/2005 i .d .g .F. ,  Satzung i .d .g.F. 

Rechtsstellung Der Österreichische Integrationsfonds - Fonds zur Integration von Flüchtlingen 
und MigrantInnen besitzt eigene Rechtspersönlichkeit 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Gebarung 

in Mio. EUR 

Bilanzdaten 

Bilanzsumme 10,96 13,45 11,11 16,69 14,11 18,57 15,34 

Anlagevermögen 5,15 4,76 3,91 2,48 2,08 2,02 1,94 

Fondsvermögen1 5,90 6,09 6,11 6,11 9,56 9,56 9,57 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Betriebsergebnis 0,09 2,01 0,79 0,45 - 0,03 - 0,04 0,48 

Summe Erträge 8,14 10,66 12,81 10,15 9,57 10,53 12,16 

Summe 8,05 8,65 12,02 9,70 9,60 10,57 11,68 Aufwendungen 

Anzahl  in  VZÄ2 

Personal 

Mitarbeiter 67,49 64,38 75,33 77,90 74,05 76,68 97,43 

1 Fondsvermögen inklusive Gewinn/Verlust des Jahres 
2 Vollzeitäquivalente ohne Karenzen 

Quellen: ÖIF; RH 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Bund 2015/8 

1 ( J )  Der RH überprüfte im November und Dezember 20 1 3  die Geba­
rung des Österreichischen Integrationsfonds - Fonds zur Integration 
von Flüchtlingen und MigrantInnen (ÖIF). 

Ziele dieser Überprüfung waren die Beurteilung der Fondssatzung, der 
Fondsaufsicht, der Fondsorganisation, der fmanziellen Lage, des Ver­
kaufs der Eigentumswohnungen sowie die Beurteilung der Kursange­
bote des Fonds. 

Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2006 

bis 20 1 2. 
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Prüfungsablauf und -gegenstand 

Fondsgründung und 

-entwicklung 

86 

Zu dem im November 20 1 4  übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
der ÖIF und das BMl im Februar 201 5 Stellung, das BMEIA im März 
20 1 5. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im Mai 20 1 5. 

(2) Der ÖIF teilte mit, dass er während und seit Ende des Prüfzeitraums 
tiefgreifende organisatorische, strukturelle und personelle Veränderungen 
durchlaufen habe, weshalb zahlreiche der im Bericht thematisierten Sach­
verhalte keinen Rückschluss auf die heutige Tätigkeit des ÖIF zulassen 
würden. Bereits vor 20 1 3  seien auch die zentralen Organe des ÖIF wie der 
Aufsichtsrat und die Geschäftsführung neu besetzt worden. Seit Beginn 
der Überprüfung im Herbst 20 1 3  habe darüber hinaus bereits eine große 
Zahl der Empfehlungen des RH erfolgreich umgesetzt werden können. 

(3) Der RH erwiderte, dass seine Gebarungsüberprüfung einen mehr­
jährigen Zeitraum umfasste und er - entsprechend seiner Funktion als 
unabhängige Einrichtung der externen öffentlichen Finanzkontrolle 
- auf Basis der erhobenen Sachverhalte seine Prüfungsfeststellungen 
und Beurteilungen getroffen und seine Empfehlungen abgegeben hat. 

Im Übrigen anerkannte der RH die Bestrebungen zur Optimierung der 
Abläufe im ÖlE 

2 ( 1 )  Der ÖIF wurde im Jahr 1 960 vom BMI und dem Flüchtlingshoch­
kommissariat der Vereinten Nationen3 (UNHCR) unter dem Namen 
Flüchtl ingsfonds der Vereinten Nationen gegründet. Im Jahr 1 99 1  
erfolgte die Umbenennung i n  Fonds zur Integration von flüchtlin­
gen, im Jahr 2003 in  Österreichiseher Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und Migranten4. 

(2) D ie ursprüngliche Aufgabe des Fonds war5 die Schaffung von 
Wohnraum für Flüchtlinge. Im Laufe der Jahre fand eine Erweiterung 
des Aufgabenspektrums und der Zielgruppe statt. Neben der Wohnver­
sorgung rückte die Vermittlung von Deutschkenntnissen zu Beginn der 
1 980er-Jahre in den Vordergrund. Seit dem Jahr 2002 war der ÖIF für 
die Umsetzung der - auf den Erwerb von ausreichenden Deutschkennt­
n issen durch M igranten zielenden - I ntegrationsvereinbarung (siehe 
auch TZ 26) mitverantwortlich. Dies bedeutete für den Fonds auch eine 
Ausweitung seiner Leistungen auf die Zielgruppe der Migranten. Ab 
dem Jahr 2005 erfolgte ein schrittweiser Rückzug aus dem ursprüng­
l ichen Kerngebiet der Wohnraumbereitstellung (siehe auch TZ 1 1 ) . 

) United Nations High Commissioner for R efugees 
4 seit der Satzungsänderung 20W Fonds zur Integration von Flüchtlingen und Migrantlnnen 
5 als Folge der Ungarn-Krise 1 956 

Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)90 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Fondsgründung und -entwicklung Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 

Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen 

Rechtsgrundlagen 

Allgemeines 

Bund 2 0 1 5/8 

Entsprechend der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aktuellen Satzung 
aus dem Jahr 201 1  verfolgte der Fonds den Zweck der Förderung der 
Integration von Personen mit Migrationshintergrund in Österreich. Auf­
gaben des Fonds waren dabei im Besonderen Beratung, Information und 
Unterstützung, Vermittlung der Sprache, H il festellung bei der Arbeits­
suche und Förderung des Dialogs zu einem gemeinsamen Miteinander. 

(3) Entsprechend der Bundesministeriengesetz-Novel le  20 1 4, BGBI. I 
Nr. 1 1 /20 1 4, wurden die Angelegenheiten der Integration mit 
1 .  März 20 1 4  dem BMEIA zugeordnet. Die budgetäre Vorsorge für die 
öffentlichen Zuschüsse an den Fonds verlagerten sich damit ebenfalls 
vom BMI auf das BMEIA. Das BM! wurde seit März 201 4 nicht mehr 
als Fondsaufsicht tätig, weil es die Zuständigkeit beim BMEIA sah und 
informierte das B MEIA, dass die Fondssatzung entsprechend anzupas­
sen wäre (siehe TZ 6). 

3 ( I )  Die wesentlichen Rechtsgrundl agen für den ÖIF bildeten das Bundes­
Stiftungs- und Fondsgesetz und die Fondssatzung. Das Bundes-Stif­
tungs- und Fondsgesetz regelte u.a. die Inhalte der Fondssatzung, die 
Satzungsänderung, die Fondsorgane, die Fondsaufsicht sowie die Auf­
lösung des Fonds. 

Die Satzung enthielt neben dem Namen und dem Sitz des Fonds u.a. 
Bestimmungen über den Fondszweck, das Fondsvermögen, die Aufga­
benerfüllung und die Organe. Im überprüften Zeitraum fanden meh­
rere Satzungsänderungen statt (siehe auch TZ 4 bis TZ 6). Die zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung gültige Satzung genehmigte die Fondsbe­
hörde mit Bescheid vom 2 1 .  Dezember 201 1 .  

(2) Für die Tätigkeit des Fonds waren des Weiteren das Niederlas­
sungs- und Aufenthaltsgesetz, die Integrationsvereinbarungs-Verord­
nung sowie das Asylgesetz relevant. 

- Das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz defmierte die Integra­
tionsvereinbarung, die den Erwerb ausreichender Kenntnisse der 
deutschen Sprache durch im Bundesgebiet niedergelassene Dritt­
staatsangehörige zur besseren Integration bezweckte. Die Integrati­
onsvereinbarungs-Verordnung führte die Integrationsvereinbarung 
weiter aus und beschrieb u.a. die Möglichkeit des ÖIF, gewisse Insti­
tutionen als Kursträger für Deutsch-Integrationskurse zu zertifIzie­
ren und enthielt Bestimmungen betreffend die Deutsch-Abschluss­
prüfung durch den ÖIF. 
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- Im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz6 waren weiters Leistun­
gen des ÖIF als Maßnahmen der Integrationsförderung defmiert. 

- I m  Asylgesetz7 fand sich die Bestimmung, dass Leistungen des ÖIF 
als Integrationshilfe gezählt werden konnten, die einem Fremden 
gewährt werden, dem der Status als Asylberechtigter zuerkannt 
wurde. Durch Integrationshi lfe sol lte die volle Einbeziehung in 
das österreichische wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche 
Leben und eine möglichst weitgehende Chancengleichheit mit öster­
reichischen Staatsbürgern in diesen Bereichen herbeigeführt wer­
den. 

(3) Der ÖIF besaß gemäß § 22 Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 
eigene Rechtspersönlichkeit. 

Überblick 

4 ( 1 ) Satzungsänderungen unterlagen gemäß § 35 Bundes-Stiftungs­
und Fondsgesetz der Genehmigung des Bundesministers für Inneres 
als Fondsbehörde, wobei im Verfahren dem Fondsgründer und der 
Finanzprokuratur ParteisteIlung zukamen. 

(2) Im überprüften Zeitraum gab es mehrere Satzungsänderungen. Die 
wesentlichen Aspekte sind in der folgenden Tabelle ersichtlich : 

6 § 1 7  Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

7 § 68 Asylgesetz 
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TabeLLe 1: ZusammensteLLung der wesentlichen Satzungsänderungen 

2006 

Datum Bescheid 6. März 2006 
Fondsbehörde 

wesentliche 
Änderung zur 
Vorversion 

Beschluss des 
Kuratoriums 

Quelle: ÖIF 

Ergänzung, dass 
Tätigkeit des Fonds 
nicht auf Gewinn 
ausgerichtet ist 

Ergänzung der 
beruflichen 
Integration als 
Möglichkeit der Mittel­
verwendung 

Änderung der 
formalen Bezeichnung 
der Besetzung 
des Kuratoriums 
(Beschreibung der 
Tätigkeitsfelder der 
Vertreter BMWA) 

177. Sitzung, 
einstimmig 

2007 

10. Jänner 2007 

Streichung kon krete 
Adresse des Sitzes 

Änderung Fondszweck 
(insb. Neudefinition 
Zielgruppe), 
Fondsvermögen, 
Aufgabenerfüllung 

Möglichkeit für mehr als 
einen Stellvertreter 

Aufgabenkonkretisierung 
Kuratorium, Erhöhung 
Funktionsperiode auf fünf 
Jahre 

Möglichkeit Umlauf­
beschluss 

Aufgaben Geschäftsführer 
(Rechnungslegung) 

Umlaufbeschluss nach 
182. Sitzung, einstimmig 

2008 

31.  Oktober 2008 

formelle Ergänzung: 

BMI als Fondsbehörde 
1 .  Instanz 

Tätigkeit des 
Geschäftsführers nicht 
ehrenamtlich 

189. Sitzung, 
einstimmig 

2009 1. Änderung 2011 2. Änderung 2011 

3. August 2009 13. Mai 2011 21. Dezember 2011 

Änderung der 
formalen Bezeichnung 
der Besetzung 
des Kuratoriums 
(aufgrund Änderung im 
Bundesministeriengesetz) 

Bestim mung 
hinsichtlich 
Vertretung durch 
Finanzprokuratur, 
gerichtliche 
Vertretung ist jetzt 
auch durch andere 
möglich 

192. Sitzung, einstimmig 199. Sitzung, 
einstimmig 

Änderung Fondszweck 

Änderung Aufgaben­
erfüllung 

Einrichtung eines 
Aufsichtsrats als 
Entsc hei du n gsgremi u m 

Kuratorium nur mehr 
beratende Funktion 

202. Sitzung, zwei 
Gegenstimmen 
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Satzungsänderungen 2006 bis 2009 

5.1 Die vier Satzungsänderungen im Zeitraum 2006 bis 2009 umfassten im 
Wesentlichen formelle Anpassungen bei der Bezeichnung der Zusam­
mensetzung der Organe aufgrund von Änderungen des Bundesministe­
riengesetzes bzw. formelle KJarstel lungen betreffend z.B. die Zustän­
digkeit des Bundesministers für Inneres als Fondsbehörde 1. Instanz. 
Mit der Änderung 2007 wurde in der Satzung die Mögl ichkeit ver­
ankert, dass das Kuratorium Umlaufbeschlüsse fassen konnte, wenn­
gleich bereits vorher im Kuratorium Umlaufbeschlüsse im Zusammen­
hang mit Wohnungsverkäufen gefasst wurden (siehe TZ 1 3) .  

Bei der Änderung 2007 erfolgte auch eine Änderung des Fondszwecks 
(siehe Tabelle 1 ) .  Während vor 2007 der Flüchtlingsaspekt bei der 
Zielgruppe des Fonds im Fokus gelegen war, wurde der Fondszweck 
ab 2007 auf die Förderung der Integration von ausländischen Personen 
in Österreich erweitert. Die Satzungsänderung wurde aufgrund der 
Änderung des Fondszwecks im Amtsblatt der Wiener Zeitung8 kund­
gemacht. 

Obwohl im B undes-Stiftungs- und Fondsgesetz eine Parteistellung 
der Finanzprokuratur9 vorgesehen war, wurde diese im Verfahren zur 
Änderung der Fondssatzungen in den Jahren 2006 bis 2008 erst nach 
erfolgter Genehmigung befasst. Das B MI konnte nicht mehr nach­
vollziehen, ob bei der Satzungsänderung 2009 die F inanzprokuratur 
befasst worden war. 

5.2 Der RH kritisierte, dass entgegen der Bestimmung des Bundes-Stiftungs­
und Fondsgesetzes die Finanzprokuratur erst verspätet - nach bereits 
erfolgter Genehmigung - mit den Satzungsänderungen befasst wurde 
bzw. eine Befassung bei der Änderung 2009 nicht mehr nachvollziehbar 
war. Er empfahl dem BMI und dem B MEIA, die Finanzprokuratur recht­
zeitig vor bescheidmäßiger Genehmigung einer Satzungsänderung zu 
befassen, damit die Anmerkungen der Finanzprokuratur noch im Ver­
fahren zur Bescheiderstellung berücksichtigt werden können. 

5.3 (J) Das BMEIA und der ÖfF führten dazu aus, dass dieser Empfeh­
lung bereits im Vorjahr  im Zuge der Satzungsänderungen (Anpassung 
bedingt durch den Zuständigkeitswechsel der Integrationsagenden vom 
BMf zum BMEIA) nachgekom men worden sei (s iehe a uch TZ 6). Der 
Empfehlung werde auch in Folge entsprochen. 

8 1 6. März 2007 
9 Zur Fragestellung einer ParteisteIlung der Finanzprokuratur siehe auch Bericht des RH 

zum Wiener Stadterweiterungsfonds, Bund 201 3/4, TZ 7. 
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(2) Das BMI h ielt fest, dass die Einbindung der Finanzprokuratu r  im 
Bundes-Stijtungs- u nd Fondsgesetz n ich t ausdrücklich vorgesehen sei, 
wie dies vergleichsweise bei Änderungen von Stijtungssatzungen nor­
miert sei. Das BMI sei im Einvernehmen mit der Finanzprokuratur  zur 
Rechtsansicht gelangt (wie dies a us der Stellungnahme zum Bericht des 
RH zum Wiener Stadterweiterungsfonds, Reihe Bund 201 3/4, TZ 7, 

hervorgehe),  dass in  A nbetracht der Gesamtsystematik des Bundes­
Stijtungs- und Fondsgesetzes auch bei Verfahren zur Ä nderung von 
Fondssatzungen die Finanzprokuratur  rechtzeitig vor bescheidmäßiger 
Genehmigung einer Satzungsänderung zu befassen sei. 

Satzungsänderungen 20 1 1  

6.1 ( 1 )  I m  Jahr 201 1 erfolgten zwei Satzungsänderungen. 

(2) Die erste Satzungsänderung hatte eine Änderung der Bestimmung 
hinsichtlich der gerichtlichen Vertretung des Fonds durch die F inanz­
prokuratur zum Inhalt. Während vor der Änderung die gerichtliche 
Vertretung des Fonds durch die Finanzprokuratur in der Satzung zwin­
gend vorgeschrieben war, wurde sie nachher optional gestel lt. Der ÖIF 
begründete dies mit der Änderung des F inanzprokuraturgesetzes. Seit 
einer gesetzl ichen Änderung im Jahr 2009 war die Finanzprokuratur 
nur noch zur Übernahme der Vertretung im Rahmen der Konstituie­
rung von Fonds nach dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz ver­
pflichtet, in den anderen Bereichen von Fondsangelegenheiten war 
die Vertretung optional.  

(3) Die zweite Satzungsänderung betraf den Fondszweck, die Aufga­
benerfüllung und die Organe. B is zur zweiten Satzungsänderung war 
das aus Vertretern verschiedener Bundesministerien und dem UNHCR 
bestehende Kuratorium (siehe TZ 8) das entscheidungstreffende Organ .  
Aus den Protokollen der Kuratoriumssitzungen vor  der  Beschlussfas­
sung der Änderung war zu entnehmen, dass intensive Debatten über 
die zukünftige Finanzierung des ÖIF und eine mögliche Aufteilung 
dieser auf verschiedene Bundesministerien stattfanden. 

Nachdem von den verschiedenen Bundesministerien zwar die Bedeu­
tung des Themas unterstrichen wurde, diese jedoch keine fmanziellen 
Mittel zur Verfügung stel lten, vertrat der Kuratoriumsvorsitzende in 
der 202. Kuratoriumssitzung10 den Standpunkt, dass diejen igen, wel­
che die fmanziellen Mittel zur Verfügung stellten, dafür die Verantwor­
tung tragen sollten. Nach intensiver D iskussion im Kuratorium wurde 

10 2. Dezember 201 1 

9 1  
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aus dem interministeriellen Kuratorium mit internationaler Beteiligung 
(UNHCR) ein beratender Beirat; die Entscheidungsfunktion ging auf 
den neugeschaffenen Aufsichtsrat über, der ausschließlich aus Vertre­
tern des BMI bestand. Das Kuratorium beschloss diese Satzungsände­
rung mit zwei Gegenstimmen 11 (siehe TZ 8). 

(4) Die Fondsaufsicht befasste im Genehmigungsverfahren die Finanz­
prokuratur bei beiden Satzungsänderungen des Jahres 201 1 neuerlich 
erst nach Bescheiderlassung. 

(5) Im Zuge der Gebarungsüberprüfung wies der RH den ÖIF darauf hin, 
dass mit der Satzungsänderung 20 1 1  die Entscheidungen von einem 
interministeriell zusammengesetzten Kuratorium mit internationaler 
Beteiligung auf den Aufsichtsrat überging, der sich nun ausschl ieß­
l ich aus Vertretern des BMI zusammensetzte. Aufgrund der entspre­
chend der Bundesministeriengesetz-Novel le  20 1 4  mit 1 .  März 20 1 4  

dem BMElA zugeordneten Angelegenheiten der Integration (siehe auch 
TZ 2) empfahl der RH dem Ö IF, die Satzungen den neuen Verantwort­
l ichkeiten und der Rolle des BMElA anzupassen. D iese Satzungsän­
derung erfolgte im Juli 201 4. Dabei wurde auch die Finanzprokura­
tur einbezogen. 

6.2 Der RH stellte fest, dass mit der ersten Satzungsänderung 20 1 1  die 
Vertretung des Fonds in gerichtlichen Angelegenheiten durch die 
Finanzprokuratur nur mehr option al in der Satzung verankert war 
und dadurch auch eine Beauftragung externer Rechtsvertreter mög­
l ich wurde. Im Positionspapier zur Verwaltungsreform 1 2 hatte der R H  
darauf hingewiesen, dass Berateraufträge nur sehr restriktiv vergeben 
und vermehrt auf interne Ressourcen rückgegriffen werden sollten. 
Er empfahl daher dem ÖIF, im Bedarfsfall primär die bundesinterne 
Beratungsleistung der Finanzprokuratur - gegenüber der Heranzie­
hung externer Berater - in Anspruch zu nehmen. 1 3  

Der RH wiederholte seine Kritik, dass die Finanzprokuratur erst nach 
Bescheiderstellung befasst wurde und verwies auf die Empfehlung 
unter der TZ 5 .  

1 1 die Vertreter des BKA und des nunmehrigen BMBF 

1 2  Positionen des Rechnungshofes zur Verwaltungsreform, Reihe 201 1 / 1 , S. 1 58. 

IJ siehe dazu auch z.B. Vergabepraxis im BMI mit Schwerpunkt Digitalfunk, Reihe 
Bund 201 3/2, TZ 43 ; Behärdenfunknetz ADONIS, Reihe Bund 2004/5, TZ 23 ; Auf­
tragsvergabe über Beraterleistungen in Bundesministerien, Reihe Bund 2004/2, TZ 5 
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6.3 Laut Stellungnahme des äIF entspreche er der Empfehlung des RH, 
externe Beratungsleistungen restriktiv und primär die Beratungsleis­
tung der Finanzprokuratur in A nspruch zu nehmen. Der äIF werde 
n icht mehr  von den im Überprüjungszeitraumjür ihn tätigen Kanzleien 
beraten. Der äIF würde aktuell noch zwei Kanzleien mit der Vertretung 
in einzelnen A ngelegenheiten beauftragen. Die gänzliche Übergabe die­
ser Materien an die Finanzprokuratur erscheine dem äIF a ufgrund des 
weiten Fortschritts der Vetjahren weder strategisch noch wirtschaft­
lich sinnvoll. 

Der äIF würde aktuell und künftig gemäß der Empfeh lung des RH 
vorwiegend die Finanzprokuratur  mit anwaltlichen Vertretungs- und 
Beratungsleistungen beauftragen, was mit § 9 Abs. 2 der geltenden 
Satzung des äIF im Einklang stehe. Externe Juristen bzw. Kanzleien 
würden nur in Spezialjragen und nur im Einzelfall in Anspruch genom­
men werden, wenn dies zweckmäßig u nd wirtschaftlich sinnvoll bzw. 
unbedingt nötig erscheine. 

7.1 ( 1 )  Die Organisation des älF unterlag im Laufe der Jahre 2006 bis 20 1 3  

ständigen Veränderungen. I m  Jahr 2006 war die Geschäftsführung, 
bestehend aus dem Geschäftsführer und seinem Stellvertreter, direkt 
dem Kuratorium untergeordnet. Der Geschäftsführung unterstanden 
ihrerseits folgende Organisationseinheiten:  

- Integrationswohnhäuser, 

- Sozialarbeit, 

- Sprache, 

- Migration und Integration, 

- Leistungen zur Integration von Asylberechtigten, 

- Verwaltung. 

Im Zuge der Veräußerung aller Eigentumswohnungen gab der äIF 
auch seine Tätigkeit in den Integrationswohnhäusern auf. Es verblie­
ben lediglich Einweisungsrechte in Genossenschaftswohnungen. Das 
Tätigkeitsfeld verlagerte sich stark auf die Sprachvermittlung und auf 
die Tätigkeiten in  den Integrationszentren (lZ) . Daher musste die Orga­
nisation an die neuen Herausforderungen angepasst werden. 

93  
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(2) Gemäß dem zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aktuellen Orga­
nigramm aus dem Jahr 20 1 3  bestand die Geschäftsführung aus dem 
Geschäftsführer und seiner Stellvertreterin.  Die Geschäftsführung war 
für die strategische und operative Führung durch Zielvorgaben und 
die Umsetzung der Beschlüsse des im Jahr 201 1 eingerichteten Auf­
sichtsrats zuständig. Ihr oblag auch die Verantwortung für die fman­
ziel le Gebarung des Fonds einschließlich der Budgetplanung und der 
Erstel lung des Jahresabschlusses, das Personalmanagement und die 
Vertretung des Fonds nach außen. 

Dem Geschäftsführer waren die Organisationseinheiten Integrations­
förderung und Infrastruktur direkt unterstellt. Der stellvertretenden 
Geschäftsführerin waren die lZ zugeteilt. 

7.2 Für den RH war die Änderung der Organisation des ÖIF im Zuge der 
Verlagerung des Tätigkeitsfelds nachvollziehbar. 

8.1 ( 1 )  Organe des ÖIF waren seit der zweiten Satzungsänderung 20 1 1 1 4  

der Aufsichtsrat, das Kuratorium und der Geschäftsführer. 

(2) Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat nahm seine Tätigkeit Anfang 201 2  auf. Er setzte sich 
aus drei Personen zusammen, die vom Bundesminister für Inneres für 
fünf Jahre bestellt wurden. Die Tätigkeit war ehrenamtlich. 

Der Aufsichtsrat hatte folgende Aufgaben: 

- Geschäftsführerbestellung bzw. -abberufung und die Festlegung 
der Reihenfolge der Stellvertreter bei mehreren Geschäftsführern, 

- Genehmigung des Budgets und der B i lanz, 

- Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Fondsmittel, 

- Beschlussfassung über Änderungen der Satzung bzw. Auflösung 
des Fonds sowie 

- Vertretung des Fonds nach außen durch den Vorsitzenden, sofern 
die Vertretung nicht dem Geschäftsführer übertragen war. 

14 Mit dieser Satzungsänderung wurde der Aufsichtsrat eingerichtet und löste das Kura­
torium als Entscheidungsgremium ab (siehe TZ 6). 
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Gemäß Satzung hatte der Aufsichtsrat viermal jährlich Sitzungen 
durchzuführen. Im überprüften Zeitraum wurde diese Frequenz ein­
gehalten. Es waren dazu Protokol le  vorhanden, die die Tätigkeit und 
den Diskussionsprozess abbildeten. 

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats hatte grundsätzlich mit Stim­
menmehrheit zu erfolgen, ausgenommen ein Beschluss zur Auflösung 
des Fonds, der E instimmigkeit verlangte. Umlaufbeschlüsse waren seit 
der Satzungsänderung 2007 möglich 1 5. Die im Umlaufweg getroffenen 
Entscheidungen waren n icht durchgängig und umfassend in den Auf­
sichtsratsprotokol len dokumentiert. Nur im Anhang zum Protokoll der 
5.  Aufsichtsratssitzung befand sich eine tabellarische Aufstel lung mit 
kurzem Betreff über sieben Entscheidungen, die zwischen der 4. und 
5. Sitzung getroffen wurden. 

Der Aufsichtstrat beschloss u.a. daher während der Gebarungsüberprü­
fung an Ort und Stelle eine Geschäftsordnung, die am 3 .  Dezember 201 3 

i n  Kraft trat und nähere Ausführungen zum internen Ablauf, wie z.B. 
Willensbildung, Protokollierung oder Umlaufbeschlüsse enthielt. Zu 
den Umlaufbeschlüssen wurde in  der Geschäftsordnung festgehalten, 
dass diese zu archivieren und bei der nächsten Sitzung zu protokol­
l ieren waren. 

(3)  Kuratorium 

Das Kuratorium setzte sich gemäß Satzung aus zwei Vertretern des 
BM!, jeweils einem Vertreter des UNHCR, des BKA, des BMF und 
jeweils einem Vertreter der It .  Bundesministeriengesetz für Europäische 
und internationale Angelegenheiten, Bi ldung, Wirtschaft und Arbeit 
zuständigen Bundesministerien zusammen. Die Funktionsdauer betrug 
fünf Jahre. 

Mit der zweiten Satzungsänderung 20 1 1  wurde die Rolle des Kurato­
riums neu defmiert (siehe TZ 6). Vor der Änderung war das Kurato­
rium als Entscheidungsgremium mit vergleichbaren Aufgaben betraut, 
die nachher der Aufsichtsrat wahrnahm. Mit der Einrichtung des Auf­
sichtsrats oblag dem Kuratorium nur noch eine beratende Beiratsfunk­
tion. Es hatte dabei gemäß Satzung inhaltl iche Fragen der mit dem 
Fondszweck verbundenen Projekte und Aufgaben zu diskutieren. Es 
konnte dabei mit Zweidrittelmehrheit Empfehlungen fassen. Im über­
prüften Zeitraum gab es keine solchen Empfehlungen. 

1 5  bis Ende 201 l  im damaligen Kuratorium als Entscheidungsgremium 
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Das Kuratorium hatte vor der Satzungsänderung mindestens viermal 
jährlich und nachher zweimal jährlich Sitzungen abzuhalten. D iese 
Frequenz wurde im überprüften Zeitraum eingehalten. Es waren dazu 
Protokol le  vorhanden, die die Tätigkeit und den Diskussionsprozess 
abbildeten. 

(4) Geschäftsführer 

Dem Geschäftsführer oblag die Vol lziehung der Beschlüsse des Auf­
sichtsrats und die Besorgung der laufenden Geschäfte des Fonds. Er 
war auch für die fInanziel le Gebarung verantwortlich und hatte in die­
sem Zusammenhang Berichtspflichten an den Aufsichtsrat, wie z.B.  
quartalsmäßiger Bericht über die Verwendung der Fondsmittel und 
den aktuellen Vermögensstand sowie jährlicher Tätigkeitsbericht und 
Bilanzerstell ung. 

Ein wichtiges Kriterium für die Qual ität der Geschäftsführung war 
die Zusammenarbeit mit anderen Organen. Der Geschäftsführer hatte 
die wesentliche Aufgabe, dem Aufsichtsrat (bzw. vor der zweiten Sat­
zungsänderung 201 1 dem Kuratorium) die notwendigen Informationen 
umfassend und rechtzeitig zur EntscheidungsfIndung vorzulegen. 1 6  

Dieser Aufgabe kam der damal ige Geschäftsführer z.B. beim Verkauf 
von 70 Wohnungen in einem Paket - zumindest in zeitlicher Hinsicht 
- nicht im erforderlichen Ausmaß nach. Er informierte das Kurato­
rium im Dezember 2009, dass noch keine Angebote eingelangt waren, 
obwohl er bereits Ende Oktober 2009 und somit rd. eineinhalb Monate 
vorher Kenntnis von den Angeboten erlangt hatte. Es kam daher zu 
einer sehr kurzfristigen Terminsetzung für die Entscheidung zum Woh­
nungsverkauf (siehe TZ 1 9) .  

Weiters informierte der Geschäftsführer das Kuratorium erst etwa vier 
Monate nach der Beauftragung bzw. Bezahlung der Leistungen eines 
Beratungsunternehmens betreffend ein Corporate Governance Projekt 
über das gegenständliche Projekt (siehe TZ 40). 

Eine Regelung, dass Ausgaben des ÖIF ab einem bestimmten Betrag 
vorab dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgelegt werden muss­
ten, gab es It. Auskunft des ÖIF erst ab der 1 .  Aufsichtsratssitzung 
am 1 2. April  20 1 2 . In dieser Sitzung beschloss der Aufsichtsrat eine 
Betragsgrenze mit 50.000 EUR brutto. 

16 siehe auch Bericht des RH zur lAF-Service GmbH, Reihe Bund 2005/8, TZ 7; lAf = 

I nsolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
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